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Wir machen uns stark für Bienen!
Wenn die Biene einmal von der Erde 

verschwindet, hat der Mensch nur 

noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen 

mehr, keine Bestäubung mehr, keine 

Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein 

Mensch mehr. (Albert Einstein)

Wir sind das Team „Bienengruppe“ 

aus der Klasse 12c der Grundschu-

le Bubenreuth. Im Rahmen unseres 

„Mitdays“ („Mitmachtag“ für Nach-

haltigkeitsziele jeden Mittwoch) be-

schäftigen wir uns mit dem Thema 

Naturschutz. Wir engagieren uns für 

Bienen und brauchen eure Hilfe!!

Bürgermeister Norbert Stumpf war 

von unserer Idee so begeistert, dass 

die Gemeinde für uns 500 Bienen-Blu-

menwiesen-Samentütchen bestellt 

hat, die wir kostenlos an euch vertei-

len dürfen. Bitte helft uns, neue Nah-

rungsplätze für die Bienen zu pflanzen 

– im Garten, auf dem Balkon, in Blu-

mentöpfen ... Mehr Infos auf unseren 

Flyern und Plakaten.

Wir freuen uns,  

wenn ihr zu uns kommt am

Samstag, den 21. Mai 22, vormittags, 

vor der Bäckerei PATZ  

und vor dem EDEKA
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ANSPRECHPARTNER DER GEMEINDEVERWALTUNG BUBENREUTHaktuell

Gemeinde Bubenreuth, Birkenallee 51, 91088 Bubenreuth
www.bubenreuth.de, info@bubenreuth.de

Telefonzentrale 09131 / 88 39-0, Telefax 88 39-22

Geschäftsleitung/Sekretariat
Vermittlung

Erster Bürgermeister Norbert Stumpf 88 39-11 n.stumpf@bubenreuth.de

Geschäftsleitung Tobias Zentgraf 88 39-19 t.zentgraf@bubenreuth.de

Sekretariat Brigitte Hößl 88 39-11 b.hoessl@bubenreuth.de

Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt Monika Eckert 88 39-18 m.eckert@bubenreuth.de

Finanzverwaltung
Kämmerei Tobias Zentgraf 88 39-19 t.zentgraf@bubenreuth.de

Kasse, Wasserabrechnung, Vollstreckung Kerstin Lechner 88 39-21 k.lechner@bubenreuth.de

Jugendmusikstätte, Mittagsbetreuung Petra Kollar 88 39-29 p.kollar@bubenreuth.de

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer Suzana Heumann 88 39-14 s.heumann@bubenreuth.de

Hauptverwaltung
Melde- und Passamt, Soziales, Beglaubigungen Sarah Schumacher 88 39-12 s.schumacher@bubenreuth.de

Standesamt, Gewerbeamt, öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, Friedhof, Fundbüro Christian Benisch 88 39-15 c.benisch@bubenreuth.de

Personalangelegenheiten Suzana Heumann 88 39-14 s.heumann@bubenreuth.de

Bauverwaltung
Bauangelegenheiten Michael Franz 88 39-20 m.franz@bubenreuth.de

Beiträge (Erschließung, Herstellung, Straßen) Michaela Gundermann 88 39-23 m.gundermann@bubenreuth.de

Technische Verwaltung Thomas Wölfel 88 39-25 t.woelfel@bubenreuth.de

Planungsamt Sandra Thelen 88 39-28 s.thelen@bubenreuth.de

Förderung Klimaschutz Svenja Meiners 88 39-13 s.meiners@bubenreuth.de

Bauhof Willi Jakobi 20 53-24 bauhof@bubenreuth.de

Bücherei Barbara Willers 88 39-27 b.willers@bubenreuth.de

Kulturhof H7 Anja Braehmer 88 39-77 a.braehmer@kulturhofh7.de

Grundschule 61 22 0-0 grundschule@bubenreuth.de

Freiwillige Feuerwehr (nicht ständig besetzt) 20 31 12 feuerwehr@bubenreuth.de

Jugendbeauftragte Dr. Isabelle Buchheidt-Dörfler, Noah Schäfer jugend@bubenreuth.de

Seniorenbeauftragte Hans-Jürgen Leyh, Manfred Winkelmann senioren@bubenreuth.de

Weitere wichtige Rufnummern:
Polizei 110

Feuer 112

Notarzt 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Caritas Pflegedienst, Bubenreuth 12 08 90

Bay. Rotes Kreuz ERH 12 00 28

Müllberatung Landratsamt ERH 09193 20 1761

Müllgebühr Landratsamt ERH 09193 20 1763 

Müllabfuhr – Fa. Hofmann 09131 79 61 70

Bayernwerk Straßenbeleuchtung 0951 30 93 23 71

Bayernwerk Strom 0941 28 00 33 66

Bayernwerk Gas 0941 28 00 33 55

Bayernwerk techn. Kundendienst 0941 28 00 33 11

THW OV Baiersdorf (nicht ständig besetzt) 09133 34 50

Wasserversorgung Störung 09283 86 12 243

Polizei Erlangen-Land 76 05 14

Bürgertelefon Personennahverkehr (ÖPNV) 09131 803 2611 

DB – Kundenzentrum Bahnhof (3-S-Zentrale – 
Service, Sicherheit, Sauberkeit) 

0911 2 19 10 55

DB – Mobilitäts-Zentrale 0180 6 51 25 12

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr, 
zusätzlich Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

Zusätzlich zu den Öffnungszeiten sind wir für Sie von Montag bis 
Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr telefonisch erreichbar.

Barrierefreier Zugang auf der Rückseite des Rathauses durch den 
Sitzungssaal möglich.

Bankverbindungen:  
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
IBAN: DE70 7635 0000 0003 0003 06, BIC: BYLADEM1ERH

VR-Bank Metropolregion Nürnberg eG
IBAN: DE78 7606 9559 0000 9640 42, BIC: GENODEF1NEA

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass nach vorheriger Ab-
sprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Termine 
außerhalb der regulären Öffnungszeiten vereinbart werden können.

Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung

Publikumsverkehr im Rathaus ist nur 
nach Terminvereinbarung möglich.

 Bitte  
beachten:FFP2-Masken -pflicht
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit Beginn des 
russischen An-
gr i f f skr ieges 
sind mehr als 
fünf Millionen 
Menschen aus 
der Ukraine ge-
flüchtet. Hun-
der ttausende 
Menschen sind 
nach wie vor 
auf der Flucht, 

viele von ihnen kommen auch nach 
Deutschland, um Schutz zu suchen. 
Etwa 20 Geflüchtete wohnen derzeit 
in privaten Haushalten und rund 75 
im ehemaligen Caritas Altenheim in 
Bubenreuth, das vom Landkreis Er-
langen-Höchstadt als „Notunterkunft“ 
geführt wird. Dies bedeutet, dass die 
Menschen dort nur vorübergehend 
wohnen werden. Für sie wird eine län-
gerfristige Wohnmöglichkeit gesucht. 
Der Landkreis plant, das ehemalige Al-
tenheim in eine Gemeinschaftsunter-
kunft umzuwandeln. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die 
Flüchtlingsinitiative Bubenreuth für 
ihr sehr großes Engagement. Die Hel-
ferinnen und Helfer der Initiative ste-
hen den ankommenden Flüchtlingen 
zur Seite, führen Aktionen durch – so 
gab es beispielsweise für die Kinder 
eine Osteraktion, organisieren in Ab-
stimmung mit dem Betreiber und der 
Haushälterin Spenden, und machen 
noch so vieles mehr, um den Geflüch-
teten den Aufenthalt in Bubenreuth zu 
erleichtern.
Ganz herzlich Danke sagen möchte ich 
auch allen Bürgerinnen und Bürgern für 
ihre Unterstützung, ihre Hilfsangebote 
und ihre Spendenbereitschaft. Wenn 
auch Sie sich engagieren möchten, 
wenden Sie sich bitte an die Flücht-
lingsinitiative – Ansprechpartnerin-

nen sind Andrea Schmoll, anschmoll@ 
kabelmail.de, und Kathrin Görlitz, kathrin. 
goerlitz@me.com – oder an die Ge-
meindeverwaltung, Tel.Nr. 09131 88 39-0 
oder info@bubenreuth.de.

Spendenaktion „Bubenreuth hilft“
Bürgerinnen und Bürger aus Buben-
reuth, Möhrendorf, Höchstadt und 
Eckental haben Hygieneartikel, Rei-
nigungsprodukte, Lebensmittel, De-
cken, Schlafsäcke und Spielsachen 
für die Ukraine-Flüchtlinge gesam-
melt. 24 Paletten mit Hilfsgütern sind 
am Möhrendorfer Bauhof auf einen 
40-Tonnen-Lastwagen geladen und 
in den Partnerlandkreis Tarnowskie 
Góry in Polen gebracht und von dort 
an die Flüchtlinge verteilt worden. Die 
Spedition Seubert aus Neunkirchen 
am Brand hat den LKW kostenlos zur 
Verfügung gestellt und auch die Kos-
ten für den Sprit bezahlt. Die Paletten 
haben die Speditionen Hegele und 
Geis gespendet, die Verpackungen die 
Wellpappe Forchheim. Auch die beiden 
LWK-Fahrer machten den Transport 
ohne Bezahlung.

Kulturhof H7 
Die Arbeiten für das sozio-kulturelle 
Zentrum „Kulturhof H7“ haben begon-
nen. Der Mittelbau des ehemaligen 
Dreiseithofs Hauptstraße 7 ist nun-
mehr komplett abgerissen, die Auf-
träge für die Baumeisterarbeiten und 
die Holzbauarbeiten für den Neubau 
sowie die Errichtung der Aufzugsanla-
ge wurden bereits vergeben. Auch die 
Planungen der Inneneinrichtung von 
Bücherei und Foyer gehen in Zusam-
menarbeit mit den Innenarchitekten 
weiter. Die technische Ausrüstung des 
Veranstaltungssaals wird sorgfältig 
geplant, um eine Vielzahl an Veran-
staltungsformaten zu ermöglichen.
Die baulichen Veränderungen in H7 
werden gerade durch ein Fotoprojekt 
dokumentiert, das wir in den nächsten 
Monaten der Öffentlichkeit vorstellen 
werden. 
Für die Planungen des Museums im 
Kulturhof H7 ist die Gemeindeverwal-
tung in engem Austausch mit anderen 
Museen. Bei einem Besuch des Gei-
genbaumuseums in Mittenwald und 
des Instrumentenbaumuseums in 
Markneukirchen konnten viele Kontak-
te geknüpft und Beratungsgespräche 

mit den dortigen Museumsleitungen 
geführt werden.
Verabschieden möchten wir uns von 
unserer Schulleiterin Martina Zippe-
lius-Wimmer. Sie gibt die Leitung der 
Grundschule Bubenreuth ab und tritt 
zum 9. Mai eine Stelle als Schulrätin 
am Staatlichen Schulamt Erlangen/Er-
langen-Höchstadt an.
Martina Zippelius-Wimmer war, das 
kann man wirklich so sagen, eine In-
stitution an unserer Grundschule. 32 
Jahre lang war sie hier tätig, zuerst als 
Lehrerin, Beratungslehrerin, Konrekto-
rin und seit 1. Februar 2012 als Schul-
leiterin. 
Lehrerin zu sein – und erst recht eine 
Schule zu leiten – das ist nicht irgend-
ein Beruf, das ist eine Berufung. Denn 
diese Tätigkeit hat sehr viel mit jungen 
Menschen zu tun, die Zuspruch und 
Förderung brauchen. Dazu kommt, 
dass die Schule in Gang gehalten wer-
den muss. Eine Schulleiterin ist Ge-
stalterin, Verwalterin, Organisatorin, 
Managerin, Pädagogin und auch noch 
aktiv unterrichtende Lehrkraft in Per-
sonalunion. Alle diese Anforderungen 
hat Frau Zippelius-Wimmer souverän 
und mit viel Engagement und Freude 
gemeistert. 
„Wir halten die Balance zwischen For-
dern und Fördern, Innovation und Be-
währtem, Individualität und Gemein-
schaft, Offenheit und Verbindlichkeit.“ 
Dieses Leitbild hat sich die Grund-
schule Bubenreuth gegeben und die-
ses Leitbild war auch prägend für die 
Arbeit von Frau Zippelius-Wimmer. Mit 
ihren Ideen und ihrem Engagement hat 
sie die Grundschule Bubenreuth wei-
terentwickelt.
An dieser Stelle möchte ich mich, auch 
im Namen des Gemeinderates und der 
Gemeindeverwaltung, sehr herzlich 
bei Martina Zippelius-Wimmer be-
danken für ihren unermüdlichen, aber 
auch persönlich sehr großen Einsatz 
für „ihre“ Schule und für die Erfolge, 
die sie hier, gemeinsam mit ihrem Kol-
legium, erzielen konnte. 
Wir wünschen Martina Zippelius-Wim-
mer für die Zukunft alles Gute und viel 
Erfolg bei den neuen Herausforderun-
gen. 

Ihr 

Norbert Stumpf
Erster Bürgermeister 

BUBENREUTHaktuell  DER BÜRGERMEISTER

Foto: Gemeinde Bubenreuth
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Gemeinsam schaffen wir es,
Bubenreuth wird klimaneutral – bis 2040

2022 – 10 Jahre AK EWB!

Energie- und Klimastrategie!
Ausgaben der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021
Bereits seit November 2011 verfolgt 
die Gemeinde Bubenreuth das Ziel, 
ihren Beitrag zur Energiewende und 
den Klimazielen im Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt, in Bayern und in der 
Bundesrepublik zu leisten. Dazu haben 
der Bürgermeister, die Gemeinderät*in-
nen aller Fraktionen, unterstützt durch 
die Verwaltung und den Arbeitskreis 
Energiewende Bubenreuth, zahlrei-
che Maßnahmen eingeleitet und auch 
bereits umgesetzt. Hier sei nur u.a. 
die Ausstattung kommunaler Gebäude 
mit PV-Anlagen, die LED-Straßenbe-
leuchtung, der Energienutzungsplan 
mit regelmäßiger Überprüfung und das 
kommunale Förderprogramm erwähnt.

Um für die Bürger*innen die jährli-
chen Ausgaben der Gemeinde zu dem 
Schlüsselthema Energie und Klima 
transparent zu machen, erstellt der Ar-
beitskreis Energiewende Bubenreuth 
zusammen mit der Verwaltung Jah-
resberichte. Hier sind die Ausgaben, 
die direkt dem Thema Energie und 
Klima zuzuordnen sind, dokumentiert. 
Der Bericht 2021 liegt nun vor und ist 
unter https://www.bubenreuth.de/ 
energiestrategie-jahresberichte abrufbar.

Am 26. Februar 2019 hat der Gemeinde-
rat mehrheitlich beschlossen: „… Alle 
Aktivitäten in der Kommune werden 
in Hinblick auf ihre Klimawirkung be-
wertet und bei ihrer Umsetzung maxi-
maler Klimaschutz angestrebt. Maß-
nahmen zum Klimaschutz werden mit 
höchster Priorität bearbeitet.“

Diesem Gemeinderatsbeschluss sind 
der Arbeitskreis EWB und die Verwal-
tung nachgekommen und haben die 
Ausgaben der Haushaltsjahre 2018, 
2019, 2020 und 2021 auf Basis der je-
weils vorliegenden Jahresrechnungen 
einer Bewertung unterzogen. 

Mit Hilfe einer dokumentierten Be-
wertung wurde jeder Investition eine 
Wirkungsrelevanz zwischen 100 % und 
0 % bzgl. Energie & Klima zugewiesen. 
Dabei wurden u.a. insbesondere die 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität 
sowie die kommunalen Liegenschaften 
betrachtet. 

Am 22. Oktober 2020 haben die Bür-
germeisterinnen, Bürgermeister, Netz-
werkbeauftragten und Mitglieder von 
Energiebeiräten von sechs Kommunen 
ein kommunales Energieeffizienznetz-
werk gegründet. Die Arbeiten wurden 
im Berichtsjahr fortgesetzt. Die erziel-
ten Zwischenergebnisse wurden der 
Verwaltung übergeben und werden 
sukzessive bearbeitet.

Ein kommunales Förderprogramm zu 
Strom, Wärme und Mobilität sowie zur 
Biodiversität wurde 2021 gestartet. 
Die Förderprogramme wurden von der 
Verwaltung detailliert ausgearbeitet, 
traten ab 1.9.2021 in Kraft und wurden 

in „Bubenreuth aktuell“, September 
20211, zum ersten Mal veröffentlicht.

Die deutlich geringeren Ausgaben im 
Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem ur-
sprünglich verabschiedeten Haushalt 
sind durch folgende Punkte bestimmt 
und im Jahresbericht 2021 erläutert:

 y Öffentliche Veranstaltungen konn-
ten bedingt durch die Corona-Pan-
demie nicht durchgeführt werden.

 y Die B&R-Anlage an der S-Bahnstati-
on konnte durch den schleppenden 
Verhandlungsfortschritt mit der DB 
AG erst Ende 2021 begonnen werden.

 y Die geplanten Aufwendungen zur Sa-
nierung des Bauhofs konnten nicht 
umfänglich realisiert werden.

 y Die Machbarkeitsstudien zum Thema 
Nahwärme haben sich durch die Co-
vid-19 Pandemie bedingt verzögert, 
sind aber Ende 2021 in ein Ausschrei-
bungsverfahren überführt worden.

 y Der verzögerte Start des kommuna-
len Förderprogramms führte dazu, 
dass bis Ende 2021 von den Bür-
ger*innen nur geringe Fördermittel 
abgerufen bzw. jahreszeitlich be-
dingt nicht beantragt wurden.

Die Gesamtausgaben der Gemeinde 
für Baumaßnahmen im Jahre 2021 wur-
den mit den abgerechneten Ausgaben 
für Energie & Klima in Relation gesetzt. 
Ca. 14 % der Ausgaben für Baumaß-
nahmen wurden für E&K-Investitionen 
ausgegeben.

Für die EWB: Wolfgang Friedrich 
Für die Verwaltung: Tobias Zentgraf 

1 Bubenreuth aktuell, 9/2021 ab S. 29

2018 

 

  

Energiestrategie
Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende 

 
Das vorliegende Papier dokumentiert die vom Gemeinderat beschlossene Ene
giestrategie sowie die Vorgehensweise zur Umsetzung der Energiewende. Die 
durch den Klima
Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen werden jährlich aktualisiert.
 
 
 
 
 

2021 

Verwaltung der Gemeinde und Energiewende Bubenreuth 11.4.2022

 

Energiestrategie
Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende 

Bubenreuth im Haushaltsjahr 2021

Das vorliegende Papier dokumentiert die vom Gemeinderat beschlossene Ene
giestrategie sowie die Vorgehensweise zur Umsetzung der Energiewende. Die 
durch den Klima-, Energie- und Umweltausschuss vorgeschlagenen und vom 
Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen werden jährlich aktualisiert.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verwaltung der Gemeinde und Energiewende Bubenreuth 11.4.2022

Energiestrategie 
Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende 

Bubenreuth im Haushaltsjahr 2021 
Das vorliegende Papier dokumentiert die vom Gemeinderat beschlossene Ener-
giestrategie sowie die Vorgehensweise zur Umsetzung der Energiewende. Die 

und Umweltausschuss vorgeschlagenen und vom 
Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen werden jährlich aktualisiert. 

 

TZ, WF 
Verwaltung der Gemeinde und Energiewende Bubenreuth 11.4.2022 

31.12.2021 
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Städtepartnerschaft mit Saint-Gilles
Die Gemeinde Bubenreuth pflegt seit 
dem Jahr 2017 freundschaftliche Bezie-
hungen zu Saint-Gilles/Bretagne. Der 
Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
28. September 2021 beschlossen, diese 
Verbindungen zu vertiefen und mit ei-
nem Partnerschaftsvertrag eine neue 
Grundlage für die zukünftige Ausge-

staltung der Städtepartnerschaft zu 
schaffen.

Die beiden Partnerschaftsvereine „En-
semble. Deutsch-Französischer Part-
nerschaftsverein Bubenreuth e.V.“ 
und „AFA Saint-Gilles“ haben einen 
Partnerschaftsvertrag vorbereitet, der 

von den Gemeinderatsmitgliedern ein-
stimmig beschlossen wurde.

Eine Delegation aus Bubenreuth reist 
von 25. bis 29. Mai 2022 nach Saint Gil-
les. Im Rahmen dieses Besuches wird 
am 28. Mai 2022 mit der offiziellen 
Unterzeichnung des Städtepartner-
schaftsvertrags die Freundschaft und 
enge Verbundenheit von Bubenreuth 
und Saint Gilles besiegelt.� 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nicht öffentlicher Sitzung
Folgende Aufträge wurden in der 
nicht öffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 22. Februar vergeben:

Das Institut für innovative Städte in 
Röthenbach erhielt nach einer sog. 
freihändigen Vergabe den Auftrag 
zur Untersuchung der Radverkehrs-
mobilität in Bubenreuth. 

Im Rahmen von Kanalsanierungs-
maßnahmen werden im Laufe des 
Jahres 2022 Bereiche der Entwäs-
serungsanlage in der Schönbacher 
Straße saniert. Die dringend not-
wendigen Maßnahmen an extrem 
schlecht zugänglichen Stellen wer-
den dabei hauptsächlich im Inliner-
verfahren durchgeführt. Das Büro 
ibte engelhardt aus Cadolzburg ist 
mit der ingenieurmäßigen Betreu-

ung beauftragt worden. Dieses Büro 
hat bereits im Jahre 2021 Maßnah-
men der Kanalsanierung betreut 
und insofern liegt hier eine Weiter-
führung der begonnenen Arbeiten 
vor.

Für die Errichtung des soziokulturel-
len Zentrums Kulturhof H7 wurden 
nach einer europaweiten Ausschrei-
bung nach VOB/A drei Aufträge ver-
geben:

Die Fleischmann Holzbau GmbH aus 
Kulmbach wird die Holzbauarbei-
ten im Neubau ausführen, die OTIS 
GmbH & Co OHG aus Berlin errichtet 
die Aufzugsanlage und die MAUSS 
BAU GmbH & Co. KG aus Erlangen 
wurde mit den Baumeisterarbeiten 
für den Neubau beauftragt.  

Antrag der Fraktion  
Bündnis 90/Die Grünen 
Mit Schreiben vom 2. März 2022 stell-
te die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
folgenden

„Dringlichkeitsantrag als Beitrag zur 
energetischen Unabhängigkeit:

Die aktuelle dramatische Lage in der 
Ukraine zeigt uns sehr deutlich, wie 
sehr wir von den Energieversorgung 
Russlands abhängig sind. Deshalb ist 
es jetzt dringend geboten, auf allen 
Entscheidungsebenen von Bund, Län-
dern und Kommunen den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien stark zu be-
schleunigen. Um die Transformation 

unseres Energiesystems mit der Um-
stellung auf 100 Prozent Erneuerbare 
Energien schneller voranzubringen, 
stellen wir folgenden Antrag:

Wir beantragen mit sofortiger Wirkung 
die Erweiterung des kommunalen För-
derprogramms zur CO2-Einsparung um 
die Installation von PV-Anlagen auf 
privaten Hausdächern mit einer För-
derquote von 40 Prozent im Jahr 2022. 
Im Jahr 2023 reduziert sich die Förder-
quote auf 30 Prozent und im Jahr 2024 
auf 20 Prozent. Schon 2021 wurde zu-
gesagt, dass das kommunale Förder-
programm auch 2022 fortgesetzt und 

dafür Geld in den Haushalt eingestellt 
wird. In den Folgejahren wird die Sum-
me entsprechend der notwendigen 
Entwicklung angepasst.“

Die Bundesregierung hat Förderungen 
für den Ausbau von Photovoltaikanla-
gen in Aussicht gestellt. Da zum Zeit-
punkt der Gemeinderatssitzung die 
Höhe der Bundeförderungen noch nicht 
bekannt war und Doppelförderungen zu 
vermeiden sind, wird die Abstimmung 
über den Antrag vertragt. Über den vor-
liegenden Antrag wird in der nächsten 
Sitzung des Klima-, Energie- und Um-
weltausschusses beraten.� 

Erlass einer Garagen-, 
Stellplatz- und Fahr-
radabstellsatzung
Die Satzung finden Sie ab S. 7
Aufgrund der anstehenden Bebau-
ungsplanverfahren, der geänderten 
Bodenrichtwerte und der Notwendig-
keit, dass Bauherren bei Neubauten 
auch Fahrradabstellbereiche errich-
ten, wurde die geltende Garagen- und 
Stellplatzsatzung überarbeitet. 

Nach Vorberatung im Bauausschuss 
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung 
vom 29. März mit überwiegender Mehr-
heit die von der Verwaltung ausgear-
beitete Satzung über die Herstellung 
von Garagen, Fahrradabstellplätzen 
und Kfz-Stellplätzen beschlossen. Sie 
ist auf unserer Homepage www.bu-
benreuth.de ⇨ Rathaus & Service ⇨ 
Bürgerservice ⇨ Ortsrecht / Satzun-
gen veröffentlicht. 
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Haushalt 2022
Finanzplan und Investitions programm für die 
Finanzplanungsjahre 2021 bis 2025
Der Finanzausschuss hat den Finanzplan und das Investi-
tionsprogramm vorberaten und in die vorliegende Fassung 
gebracht. Mit überwiegender Mehrheit fasste der Gemein-
derat den Beschluss, den Finanzplan 2022 für die Finanzpla-
nungsjahre 2021 bis 2025 mit dem diesem zugrunde liegen-
den Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum in der 
Fassung vom 22. März 2022 zu erlassen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022
Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 wurden 
im Finanzausschuss vorberaten und in die vorliegende Fas-
sung gebracht. Mit überwiegender Mehrheit fasste der Ge-
meinderat den Beschluss, folgende Satzung zu erlassen:

„HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bubenreuth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) 
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.057.000 EUR

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.451.700 EUR

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.600.000 EUR fest-
gesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern (Grund- 
und Gewerbesteuer) wurden durch eine Hebesatzsatzung 
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.“

Stellenplan 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Fi-
nanzausschuss vorberaten. Mit überwiegender Mehrheit 
beschloss der Gemeinderat den vorliegenden Stellenplan 
(Fassung vom 22. März 2022) für das Haushaltsjahr 2022.

Zuschüsse an Vereine, Kirchen, Jugendgruppen 
und sonstige Organisationen im Jahr 2022
Die Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen mit 
einem Betrag von über 2.000 Euro fällt gemäß § 12 Abs. 2 
Nr. 2 Buchst. e der Geschäftsordnung im Einzelfall in die Zu-
ständigkeit des Gemeinderats. Vorberaten wurde die vorlie-
gende Zuschussliste in den Sitzungen des Finanzausschus-
ses.

Einstimmig fasste das Gremium den Beschluss, dass die 
Gemeinde Bubenreuth im Haushaltsjahr 2022 den Vereinen, 
Kirchen, Jugendgruppen und sonstigen Organisationen Zu-
schüsse in Höhe von insgesamt 106.825 Euro gewährt.  

Erlass einer Kinderspielplatzsatzung
Die Satzung finden Sie ab S. 12
Die Bayerische Bauordnung sieht in 
Art. 7 Absatz 3 die grundsätzliche Ver-
pflichtung vor, bei Wohngebäuden mit 
über drei Wohneinheiten einen ausrei-
chend großen Spielplatz zu errichten. 
Genauere Vorgaben zur Qualität und 
zur Ausgestaltung des Kinderspielplat-
zes sind jedoch nicht geregelt.

Mit einer kommunalen Kinderspiel-
platzsatzung kann die Gemeinde wei-
tergehende Regelungen hinsichtlich 
der Gestaltung, der Ausstattung und 
der Pflicht zur Unterhaltung und Ver-
kehrssicherung der Kinderspielplätze 
treffen. Festgelegt werden kann auch 

die Möglichkeit, eine Ablösungszah-
lung bei einer Nichterrichtung des 
Spielplatzes einzufordern. 

Einstimmig hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 29. März die Kin-
derspielplatzsatzung beschlossen. Der 
von der Verwaltung ausgearbeitete 
Entwurf ist bereits im Bauausschuss 
vorberaten worden.

Die Satzung über Kinderspielplät-
ze trat zum 31. März 2022 in Kraft 
und ist auf unserer Homepage www. 
bubenreuth.de ⇨ Rathaus & Service 
⇨ Bürgerservice ⇨ Ortsrecht / Sat-
zungen veröffentlicht. 

Das Team „Bienengruppe“ aus der 
Klasse 1/2 c der Grundschule Buben-
reuth macht sich stark für Bienen! 
Samstag, 21. Mai 2022, vormittags, vor 
der Bäckerei PATZ und vor dem EDEKA



Mai 2022 | 7

BUBENREUTHaktuell  GEMEINDERAT AKTUELL

Satzung über die Herstellung von Garagen, 
Fahrradabstellplätzen und Kfz-Stellplätzen 

 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
1. Diese Satzung gilt im gesamten Gemein-
degebiet von Bubenreuth für die Herstellung 
und Bereithaltung von genehmigungspflichti-
gen, genehmigungsfrei gestellten und ver-
fahrensfreien Garagen und Carports (offene 
Garagen), Kraftfahrzeugstellplätzen (Stell-
plätze) und Fahrradabstellplätzen. Sie gilt 
zudem für deren Nachweis und deren Ablö-
sung gemäß Art. 47 BayBO.  
 
2. Diese Satzung gilt nicht, soweit in Bebau-
ungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen Sonderregelungen getroffen wer-
den.  
 
§ 2 Gestaltung und Ausstattung von Stell-
plätzen, Garagen und Carports (offene 
Garagen) und Fahrradabstellplätzen 
 
1. Stellplätze sind entsprechend den Anfor-
derungen der Verordnung über den Bau und 
Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der 
notwendigen Stellplätze in der jeweils gülti-
gen Fassung herzustellen und in Abhängig-
keit von der beabsichtigten Nutzung und den 
gestalterischen Erfordernissen zu befesti-
gen. Eine Versiegelung ist zu vermeiden. 
Garagen und Carports mit Flachdach oder 
flach geneigtem Dach müssen begrünt wer-
den. Die Versiegelung der Stellplätze sowie 
der Stauraum vor den Garagen/Carports soll 
auf ein Mindestmaß reduziert werden, als 
Material soll versickerungsfähiges Pflaster 
verwendet werden, die Befestigung von 
Fahrspuren ist einer vollständigen Versiege-
lung stets vorzuziehen.  
Die Stellplätze sowie die Zufahrten zu Stell-
plätzen, geschlossenen und offenen Gara-
gen sind unversiegelt bzw. ökologisch ver-
träglich mit wassergebundener Decke und 
breitflächiger Versickerung (z.B. Rasenfu-
genpflaster, Rasengittersteine, Rasenschot-
ter, Rasenwaben etc.) anzulegen. Für die 
Stellplatzflächen ist eine eigene Entwässe-
rung vorzusehen. Die Entwässerung darf 
nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfol-
gen. Notwendige Stellplätze müssen unge-
hindert und unabhängig voneinander befahr-
bar und nutzbar sein (keine gefangenen 
Stellplätze).  
 
 

 
 
 
2. Stellplatzanlagen für mehr als 10 Pkw sind 
durch Bäume und Sträucher zu gliedern. Da-
bei ist nach jeweils 5 Stellplätzen ein mind. 
0,5 m breiter Bepflanzungsstreifen anzule-
gen. Die Vorschriften des AGBGB sind hier-
bei zum Pflanzenabstand zu beachten.  
 
3. Zwischen Garagen/Carports und öffentli-
chen Verkehrsflächen ist ein offener Stau-
raum in der erforderlichen Länge, bei Pkws 
mind. 5,00 m, einzuhalten. Der Stauraum 
wird hierbei nicht als notwendiger Stellplatz-
nachweis anerkannt. Im Einzelfall kann eine 
Reduzierung des Stauraums auf 3,00 m aus-
gesprochen werden, sofern keine Bedenken 
bezüglich der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs bestehen. Eine Reduzierung des 
Stauraums ist insbesondere dann denkbar, 
wenn die Carports seitlich offen sind bezie-
hungsweise die geschlossene Garage durch 
ein elektrisches Tor bedienbar ist. Die Ent-
scheidung über eine Abweichung vom 5,00 
m Stauraum wird nach den örtlichen indivi-
duellen Verhältnissen ausgesprochen. Der 
Stauraum darf auf die Breite der Garage zur 
öffentlichen Verkehrsfläche weder eingefrie-
det noch sonst abgegrenzt werden und muss 
ständig zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 
freigehalten werden und darf auch nicht 
durch Ketten oder andere feste Einrichtun-
gen abgegrenzt werden.  
 
4. Fahrradabstellplätze sollen von der öffent-
lichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder 
über Rampen erreichbar und gut zugänglich 
sein. Sie sollen in unmittelbarer Nähe des 
Eingangsbereiches des Bauvorhabens an-
geordnet werden. Jeder einzelne Fahrradab-
stellplatz soll von einer ausreichenden Be-
wegungsfläche direkt zugänglich sein. Fahr-
radabstellplätze sollen mit Fahrradständern 
ausgerüstet werden, die ein Anschließen des 
Fahrradrahmens ermöglichen. Fahrradab-
stellplätze bei Mehrfamilienhäusern, Gewer-
begebieten und Sondergebieten sollen über-
dacht sein.  
 
§ 3 Anzahl der Garagen, Carports und 
Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
 
1. Die Anzahl der notwendigen Stellplätze 
und Fahrradabstellplätze wird im Einzelfall 
gemäß der Richtzahlenliste (Anlage 1) fest-
gelegt; diese ist Bestandteil dieser Satzung.  
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2. Nach der jeweiligen Nutzung ist die Stell-
platzzahl rechnerisch auf zwei Stellen hinter 
dem Komma zu ermitteln und durch arithme-
tische Auf- bzw. Abrundung auf eine ganze 
Zahl festzulegen. Die jeweiligen Stellplatz-
zahlen sind getrennt zu ermitteln und ent-
sprechend zu addieren.  
 
3. Bei Vorhaben mit unterschiedlicher Nut-
zung ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzung 
getrennt zu ermitteln. Eine gegenseitige An-
rechnung ist bei zeitlich getrennter Nutzung 
möglich.  
 
4. Für Freiflächenbewirtschaftung (im Zu-
sammenhang mit einem gastronomischen 
Betrieb) wird kein zusätzlicher Stellplatz ge-
fordert, soweit die Fläche für die Freiflächen-
bewirtschaftung 50 % der Innenbewirtschaf-
tungsfläche nicht übersteigt, da in diesem 
Fall von einer wechselnden Belegung auszu-
gehen ist. Darüber hinaus wird pro angefan-
gene 20 m ² Freiflächenbewirtschaftung 1 
Stellplatz gefordert.  
 
§ 4 Ablösung der Stellplatz- und Garagen-
baupflicht  
 
1. Grundsätzlich hat der Antragsteller die Er-
richtung des Stellplatzes auf dem Baugrund-
stück oder auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstückes selbst 
nachzuweisen. Ist er nicht Eigentümer der 
Grundstücke, ist die Errichtung des Stellplat-
zes dinglich zu sichern. Eine Verpflichtung 
seitens der Gemeinde Bubenreuth auf Ablö-
sung besteht nicht.  
 
2. Eine Ablösung kommt nicht in Frage, 
wenn es sich um Einzelhandelsprojekte mit 
mehr als 500 m² reiner Verkaufsfläche han-
delt.  
 
3. Der Ablösungsvertrag ist vor Erteilung der 
Baugenehmigung abzuschließen. 
 
5. Die Ablösesumme pro Fahrradabstellplatz 
beträgt 500 Euro.  
 
6. Die gemäß Anlage 2 „Kalkulation der Stell-
platzablösung“ festgelegte Ablösungs-
summe wird einen Monat nach Vertragsab-
schluss fällig. Die Anlage 2 wird alle zwei 
Jahre an die aktuellen Bodenrichtwerte an-
gepasst. 
 
 
 

 
 
7. Kann der Bauherr oder sonstige Verpflich-
tete, der die Ablösung der Stellplatzpflicht 
nach Inkrafttreten dieser Satzung vorgenom-
men hat, innerhalb von 10 Jahren nachwei-
sen, dass sich ein Stellplatzbedarf verringert 
hat oder dass er zusätzliche Stellplätze auf 
seinem Grundstück oder auf einem aner-
kannten Grundstück in der Nähe des Bau-
grundstückes hergestellt hat, so verringert 
sich die Ablösungssumme aufgrund der An-
zahl der wegfallenden oder nachgewiesenen 
Stellplätze. Die Höhe der Rückforderung ist 
der vom Verpflichteten pro Stellplatz entrich-
tete Ablösungsvertrag. Dieser vermindert 
sich pro abgelaufenem Jahr nach Abschluss 
des Ablösungsvertrages um jeweils 1/10. 
Nach Ablauf von 10 Jahren seit Abschluss 
des Ablösungsvertrages entfällt ein An-
spruch auf eine Rückforderung. 
 
§ 5 Abweichungen  
 
Von den Vorschriften der Satzung können 
Abweichungen nach Art. 63 BayBO von der 
Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde Bubenreuth, in den Fällen des 
Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO durch die Ge-
meinde Bubenreuth erteilt werden. Dies ist 
unter anderem dann denkbar, wenn bei ei-
nem Mehrfamilienhausprojekt vom Bauträ-
ger durch den Nachweis eines Mobilitätskon-
zepts ein Carsharing-Projekt umgesetzt wird 
und davon ausgegangen werden kann, dass 
durch dieses Angebot sich der tatsächliche 
Stellplatzbedarf verringert (Nachweis durch 
Verträge mit den Nutzern). 
 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach den Vorschriften des Art. 79 Abs. 1 Nr. 
1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu fünfhun-
derttausend Euro belegt werden, wer als 
Bauherr vorsätzlich oder fahrlässig den Vor-
schriften der §§ 3 und 4 dieser Satzung zu-
widerhandelt. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer 
amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Herstellung 
von Garagen und Stellplätzen (Garagen- und 
Stellplatzsatzung – GaStS) vom 18. Januar 
2006, geändert durch Satzung vom 24. Feb-
ruar 2010, außer Kraft. 
 
 
Bubenreuth, 31. März 2022 

GEMEINDERAT AKTUELL BUBENREUTHaktuell
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Anlage 1: Richtzahlenliste 

 
Nr.  Verkehrsquelle 

  
Zahl der Stellplätze/ Fahrradabstellplätze  

1.1 Ein- und Zweifamilienhäuser 
  

2 Stellplätze je Wohnung 

1.2 Mehrfamilienhäuser und 
sonstige Gebäude mit mehr 
als drei Wohnungen  
 

Für Mehrfamilienhäuser ab 3 Wohnungen ist die 
Anzahl der erforderlichen Stellplätze wie folgt zu 
ermitteln: 
-> für Wohnungen bis 80 m² 1 Stellplatz und 2 
Fahrradabstellplätze je Wohnung, 
-> für Wohnungen ab 81 m² 2 Stellplätze und 2 
Fahrradabstellplätze je Wohnung 

1.4 Wochenend- u. Ferienhäuser 
  

1 Stellplatz und 2 Fahrradabstellplätze je Wohnung 

1.5 Kinder-, Schüler- und  
Jugendwohnheime  
 

1 Stellplatz je 15 Betten, mindestens 2 Stellplätze 
und 1 Fahrradabstellplatz je 3 Betten  

1.6 Studentenwohnheime  
 

0,5 Stellplätze je Wohnung und 1 Fahrradabstell-
platz je Wohnung  

1.7 Schwestern-/Pfleger- 
wohnungen 
 

1 Stellplatz je 4 Betten, mindestens 3 Stellplätze 
und 1 Fahrradabstellplatz je 3 Betten  

1.8 Altenheime, Altenwohn-
heime, Altenpflegheime, 
Wohnheime f. Behinderte   

1 Stellplatz je 10 Betten, mindestens 3 Stellplätze 
und 1 Fahrradabstellplatz je 10 Betten  

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 
allgemein  
 

1 Stellplatz je 50 m² Nutzfläche, mindestens 1 
Stellplatz und 1 Fahrradabstellplatz je 50 m² Nutz-
fläche, mindestens 2 Fahrradabstellplätze  

2.2 Räume mit erheblichem Be-
sucherverkehr (z. B. Schal-
ter-, Abfertigungs- oder Bera-
tungsräume, Arztpraxen, Am-
bulanzen)   

1 Stellplatz je 25 m² Nutzfläche, mindestens 2 
Stellplätze und 1 Fahrradabstellplatz je 25 m² 
Nutzfläche, mindestens 2 Fahrradabstellplätze  

2.3 Sonderpraxen (Heilpraktiker, 
Psychologen) als Bestellpra-
xis 
 

1 Stellplatz je 25 m² Nutzfläche, mindestens 2 
Stellplätze und 1 Fahrradabstellplatz je 50 m² 
Nutzfläche 

3.1 Läden, Geschäftshäuser, 
Bau- und Gartenmärkte,  
Getränkemärkte  

1 Stellplatz je 35 m² Verkaufsfläche, mindestens 1 
Stellplatz je Laden und 1 Fahrradabstellplatz je 
150 m² Verkaufsfläche, mindestens 2 Fahrradab-
stellplätze 

3.2 Verbrauchermärkte, Lebens-
mitteldiscountmärkte, Ein-
kaufszentren, Nahversor-
gungszentren  
 

1 Stellplatz je 15 m² Verkaufsfläche,  
mindestens 1 Stellplatz je Laden und 2 Fahrradab-
stellplatz je 150 m² Verkaufsfläche, mindestens 6 
Fahrradabstellplätze  

4.1 Versammlungsstätten von 
überörtlicher Bedeutung  
(z. B. Theater, Konzerthäu-
ser, Mehrzweckhallen)  
  

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze und 1 Fahrradabstell-
platz je 10 Sitzplätze  

4.2 Sonstige Versammlungsstät-
ten (z. B. Kino, Vortragssäle)  
  

1 Stellplatz je 7,5 Sitzplätze und 1 Fahrradabstell-
platz je 7,5 Sitzplätze  

4.3 Gemeindekirchen  
 

1 Stellplatz je 25 Sitzplätze und 1 Fahrradabstell-
platz je 25 Sitzplätze  

BUBENREUTHaktuell  GEMEINDERAT AKTUELL
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5.1 Sportplätze ohne Besucher-
plätze (z. B. Trainingsplatz)  
 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche und 1 Fahrradab-
stellplatz je 250 m² Sportfläche  

5.2 Sportplätze mit Besucher-
plätzen und Sportstadien  

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 
Stellplatz je 12,5 Besucherplätze und 1 Fahrradab-
stellplatz je 300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 Fahr-
radabstellplatz je 50 Besucherplätze  

5.3 Sporthallen ohne Besucher-
plätze  
 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche und 1 Fahrradab-
stellplatz je 100 m² Hallenfläche  

5.4 Sporthallen mit Besucher-
plätzen  
 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche und 1 Fahrradab-
stellplatz je 100 m² Hallenfläche  

5.8 Tennisplätze ohne Besucher-
plätze   

2 Stellplätze je Spielfeld und 1 Fahrradabstellplatz 
je Spielfeld  

5.9 Tennisplätze mit Besucher-
plätzen  
 

2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich 1 Stellplatz  
je 12,5 Besucherplätze und 1 Fahrradabstellplätze 
je Spielfeld, zusätzlich 1 Fahrradabstellplatz je 25 
Besucherplätze  

5.10 Minigolfplätze  
 

6 Stellplätze je Anlage und 5 Fahrradabstellplatz  
je 2 Bahnen  

5.11 Kegel-, Bowlingbahnen  
 

4 Stellplätze je Bahn und 4 Fahrradabstellplatz  
je Bahn 

5.12 Fitnessstudio  
 

1 Stellplatz je 25 m² Nutzfläche und 1 Fahrradab-
stellplatz je 25 m² Nutzfläche  

5.14 Solarium  
 

1 Stellplatz je 2 Liegen und 1 Fahrradabstellplatz  
je 4 Liegen  

6.1 Gaststätten ab 35 m² Brutto-
gastraumfläche oder 13 Sitz-
plätze  
 

1 Stellplatz je 10 m² Nettogastraumfläche und 1 
Fahrradabstellplatz je 25 m² Nettogastraumfläche  

6.2 Kleingastronomie/Imbiss bis 
maximal 35 m² Bruttogast-
raumfläche und nicht mehr 
als 12 Sitzplätze  
  

1 Stellplatz 
 

6.3 Außengastronomie, Biergär-
ten, Freischrankflächen  
  

1 Stellplatz je 15 m² Freischrankfläche und  
1 Fahrradabstellplatz je 15 m² Nettogastraumflä-
che  

6.4 Hotels, Pensionen, Kurheime 
und sonstige Beherber-
gungsbetriebe   

1 Stellplatz je 4 Betten und 1 Fahrradabstellplatz  
je 15 Betten  

6.5 Boarding-Haus  
 

1 Stellplatz je Appartement und 1 Fahrradabstell-
platz je 4 Appartements  

7.1 Allgemeinbildende Schulen, 
Berufsschulen, Berufsfach-
schulen, Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung, Son-
derschulen für Behinderte   

1 Stellplatz je Klasse,  
zusätzlich 1 Stellplatz je 8 Schüler über 18 Jahre 
und 1 Fahrradabstellplatz je 5 Schüler  
 

7.2 Hochschulen, Fachhoch-
schulen  
 

1 Stellplatz je 3 Studierende und 1 Fahrradabstell-
platz je 3 Studierende 

7.3 Kindergärten, Kindertages-
einrichtungen   

1 Stellplatz je Gruppe und 1 Fahrradabstellplatz  
je 5 Kinder  

7.4 Kinderkrippen  
 

1 Stellplatz je 5 Kinder und 1 Fahrradabstellplatz  
je 5 Kinder  

8.1 Handwerks- u. Industriebe-
triebe  
 

1 Stellplatz je 60 m² Hauptnutzfläche,  
mindestens 1 Stellplatz und 1 Fahrradabstellplatz 
je 100 m² Hauptnutzfläche  

GEMEINDERAT AKTUELL BUBENREUTHaktuell
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8.2 Lagerräume, Lagerplätze  
 

Unter 90 m² kein Stellplatzbedarf, wenn kein eigen-
ständiger Arbeitsplatz vorhanden ist, 1 Stellplatz je 
90 m² Hauptnutzfläche, mindestens 1 Stellplatz 
und 1 Fahrradabstellplatz je 500 m² Hauptnutzflä-
che  

8.3 Ausstellungs- u. Verkaufs-
plätze  
 

1 Stellplatz je 80 m² Hauptnutzfläche und 1 Fahr-
radabstellplatz je 250 m² Hauptnutzfläche  

8.4 Kraftfahrzeugwerkstätten  
 

6 Stellplätze je Wartungs- oder Reparaturstand 
und 1 Fahrradabstellplatz je 4 Wartungs- oder Re-
paraturstände  

8.5 Tankstellen mit Kfz-Pflege-
plätzen  
 

8 Stellplätze je Kfz-Pflegeplatz und 1 Fahrradab-
stellplatz je 4 KFZ-Pflegeplatz 
 

 
 
 

Anlage 2: Kalkulation der Stellplatzablösung 
 

 
Fläche pro Stellplatz: 3,0 m x 5,0 m = 15 m²  
Bodenrichtwert: 500 €/ m²  
(Grunderwerb Mischkalkulation aus Bodenrichtwerten von Gewerbe und Wohn-
bauflächen Stand 31.12.2020 -> 500 € x 15 m² = 7.500 €) 
 

Herstellung der Stellplätze: 
 
Erdaushub T = 45 cm -> 60 €/m³ x 5,4 m³ = 324 €  
 
Einfassung aus Betonleistensteinen 8 cm x 30 cm x 100 cm in Beton versetzen  
-> 36 €/m² x 16 m² = 576,00 €  
 
Schottertragschicht D = 30 cm -> 20 €/m² x 15 m² = 300 €  
 
Betonpflaster versickerungsfähig 20 cm x 20 cm x 10 cm auf Splittbett setzen  
-> 60 €/m² x 15 m² = 900 € 
 
7.500 € Grunderwerb 
2.100 € Herstellung 
1.755 € 15 % Notar- und Nebenkosten  
 
Kalkulierte Ablösesumme:  
11.355 € ergibt einen pauschalen Ablösungsbetrag in Höhe von 11.000 € je Stell-
platz 
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Satzung über Kinderspielplätze  
(Kinderspielplatzsatzung – KSpS) 

 
Die Gemeinde Bubenreuth erlässt auf Grund 
von Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588), zu-
letzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25. 
Mai 2021 (GVBl. S. 286), folgende Satzung: 
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§ 1 Geltungsbereich  
 
(1) Diese Satzung gilt für private Kinderspiel-
plätze im Sinne des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 BayBO. 
Sie sind bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von Gebäuden mit mehr als drei 
Wohnungen nachzuweisen. 
  
(2) Regelungen in Satzungen nach dem Bauge-
setzbuch gehen den Bestimmungen nach dieser 
Satzung vor. 
 
§ 2 Allgemeine Anforderungen  
 
(1) Kinderspielplätze sollen von Bäumen be-
schattet, windgeschützt und gegen öffentliche 
Verkehrsflächen sowie andere Anlagen wie 
Stellplätze, Lüftungsauslässe von Tiefgaragen 
oder Standplätze für Abfallbehälter ausreichend 
abgeschirmt angelegt werden. Sie müssen ge-
fahrlos und barrierefrei erreichbar und nutzbar 
sein.  
Sie sollten von möglichst vielen Wohnungen ein-
sehbar und in Rufweite liegen. 
 
(2) Kinderspielplätze müssen für Kleinkinder in 
der Altersgruppe bis zu sechs Jahren und für 
Kinder von sechs bis zwölf Jahren geeignet, 
dementsprechend gegliedert und ausgestattet 
sein. 
  
(3) Kinderspielplätze sind mit Sträuchern ein-
zugrünen und ab einer Größe von mehr als 100 
m² zu durchgrünen. Zur Schattenspendung sol-
len geeignete, standortgerechte heimische 

Laubbäume mit der Pflanzqualität „Hochstamm“ 
mit einem Stammumfang von mindestens 18 bis 
20 cm, Sträucher mit einer Höhe von 50 bis 100 
cm, gepflanzt werden. 
 
(4) Die Gestaltung mit Pflanzen hat so zu erfol-
gen, dass der Verzehr von oder direkte Kontakt 
zu Pflanzen oder Pflanzenteilen zu keinen Ge-
fährdungen für die Kinder führen kann.  
 
(5) Die Kinderspielplätze sollen eine gute Auf-
enthaltsqualität für die Hausbewohner erhalten, 
auch wenn zeitweise keine Kinder in den Häu-
sern leben sollten. 
 
§ 3 Lage des Kinderspielplatzes  
 
(1) Der Kinderspielplatz soll vorrangig auf dem 
Baugrundstück errichtet werden. 
  
(2) Auf einem anderen Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks darf der Kinderspielplatz 
nur angelegt werden, wenn dieses geeignet ist. 
Der Spielplatz muss beaufsichtigt und verkehrs-
sicher erreicht werden können. Die fußläufige 
Entfernung vom Baugrundstück darf bei Spiel-
plätzen für Kinder in der Altersgruppe bis zu 
sechs Jahren in der Regel 100 m, bei Spielplät-
zen für Kinder der Altersgruppe von sechs bis 
zwölf Jahren in der Regel 300 m nicht über-
schreiten.  
 
(3) Können Kinderspielplätze nicht auf dem Bau-
grundstück hergestellt werden, so sind Bestand 
und Nutzung durch eine beschränkte persönli-
che Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Bu-
benreuth zu sichern. Dies gilt auch dann, wenn 
der Bauherr Eigentümer des betreffenden 
Grundstücks ist. 
 
§ 4 Größe des Kinderspielplatzes  
 
(1) Die Fläche des Kinderspielplatzes muss min-
destens 7 m² je 100 m² Gesamtwohnfläche, je-
doch insgesamt mindestens 60 m² betragen. Da-
von ist mindestens die Hälfte der Fläche als 
Spielfläche für Kleinkinder auf dem Baugrund-
stück herzustellen. 
  
(2) Bei der Ermittlung der Gesamtwohnfläche 
werden Wohnungen nicht angesetzt, für die ein 
Kinderspielplatz wegen der Art der Wohnung 
nicht erforderlich ist. Hierzu zählen insbeson-
dere Microappartements unter 30 m² Wohn-flä-
che, Boardinghäuser, Lehrlings- oder Alten-
wohnheime oder geförderte Altenwohnungen. 
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Darüber hinaus sind auch die Wohnungen nicht 
anzusetzen, denen Gartenflächen mit mindes-
tens 30 m² unmittelbar und ausschließlich zuge-
ordnet sind. 
 
§ 5 Beschaffenheit und Ausstattung des Kin-
derspielplatzes  
 
(1) Kinderspielplätze sind mit einer abgegrenz-
ten Sandspielfläche von mindestens 1 m² je 
Wohnung, jedoch in einer Mindestgröße von 10 
m², auszustatten. Der Sand ist auf durchlässi-
gem Untergrund in einer Höhe von mindestens 
0,40 m zu schütten. 
  
(2) Kinderspielplätze für mehr als fünf Wohnun-
gen sind außerdem mit einem Gerätespielplatz 
auf weichem Untergrund (zum Beispiel Sand, 
Hackschnitzel oder dauerelastischem Fall-
schutzbelag) mit mindestens einer Spielfunktion, 
ab 10 Wohnungen mit mindestens drei Spiel-
funktionen und ab 15 Wohnungen mit mindes-
tens sechs Spielfunktionen auszustatten. Als 
Spielfunktionen kommen insbesondere Rut-
schen, Wippen, Schaukeln, Klettergeräte und -
einrichtungen, Balken, Taue, Brücken, Recks 
und Hangelgeräte in Betracht. Die Anforderun-
gen der DIN 18034-1 „Spielplätze und Freiräume 
zum Spielen – Teil 1: Anforderungen für Pla-
nung, Bau und Betrieb“, sind dabei zu beachten.  
 
(3) Kinderspielplätze für 40 und mehr Wohnun-
gen sollen neben Bereichen für Spiele im Sand 
und an Geräten zusätzlich eine befestigte Flä-
che für Ballspiele oder Tischtennis erhalten. Al-
ternativ hierzu ist die Einrichtung eines Berei-
ches für Bau- und Werkspiele möglich.  
 
(4) Kinderspielplätze sind mit mindestens drei 
ortsfesten Sitzgelegenheiten und mindestens ei-
nem ortsfesten Behälter für Abfälle auszustat-
ten. Bei Spielplätzen für mehr als fünf Wohnun-
gen ist für je drei weitere Wohnungen eine zu-
sätzliche Sitzgelegenheit zu schaffen. 
 
§ 6 Betrieb und Unterhalt  
 
(1) Kinderspielplätze sind auf Dauer und in ei-
nem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten. 
Schadhafte Ausstattungen und Spielgeräte sind 
unverzüglich instand zu setzen oder zu erneu-
ern. 
 
(2) Eine Grundwartung und -instandhaltung ist 
mindestens jährlich an allen Geräten durchzu-
führen. Häufig verwendete Spielgeräte oder 
Spielgeräte mit hohem Verschleiß sind regelmä-
ßig insbesondere auf hervorstehende Schrau-
ben, lose Absturzsicherungen oder sonstige lose 
Teile zu kontrollieren. Der Sand ist nach Bedarf 

auszuwechseln, bei stark bespielten Plätzen soll 
dies in der Regel einmal jährlich geschehen. 
  
§ 7 Ablösung  
 
(1) Die Verpflichtung zur Anlage eines Kinder-
spielplatzes kann auch dadurch erfüllt werden, 
dass vor Erteilung der Baugenehmigung die 
Kosten für die Herstellung und Unterhaltung von 
öffentlichen Spielflächen oder anderer Kinder- 
und Jugendfreizeit-einrichtungen gegenüber der 
Gemeinde Bubenreuth übernommen werden.  
 
(2) Die Kostenübernahme erfolgt durch einen 
pauschalierten Ablösebetrag.  
 
(3) Der Ablösebetrag beträgt je m² Fläche des 
Kinderspielplatzes 1.000 Euro. 
 
(4) Der Ablösevertrag ist zwischen dem Bau-
herrn und der Gemeinde Bubenreuth abzu-
schließen. Der Ablösebetrag ist vom Bauherrn in 
einer einmaligen Summe an die Gemeinde Bu-
benreuth vor der Erteilung der Baugenehmigung 
zu entrichten. Die Gemeinde Bubenreuth ver-
pflichtet sich, den Betrag für die Wartung, Pflege, 
Instandhaltung bestehender öffentlicher Spiel-
plätze im Gemeindegebiet zu verwenden oder 
an anderer geeigneter Stelle zweckgebunden zu 
verwenden. 
 
§ 8 Abweichungen  
 
(1) Die Stadt kann unter den Voraussetzungen 
des Art. 63 BayBO Abweichungen von den An-
forderungen dieser Satzung zulassen. 
(2) Wird die Verpflichtung zum Anlegen eines 
Kinderspielplatzes nur durch eine Änderung o-
der Nutzungsänderung eines Dachgeschosses 
in eine Wohnung erstmalig begründet, so be-
steht keine Verpflichtung zur Errichtung dessen. 
 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten  
 
Gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 schadhafte 
Ausstattungen oder Spielgeräte nicht umgehend 
instand setzt oder erneuert. 
 
 
§ 10 Inkrafttreten 
  
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.  
 
 
Bubenreuth, 31. März 2022 
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Haushalt 2022 
In der Sitzung vom 29. März 2022 hat der Gemeinderat den 
Haushalt 2022 beschlossen. Vorausgegangen ist diesen Be-
schlüssen eine intensive Vorarbeit des Kämmerers Tobias 
Zentgraf mit ausführlichen Beratungen im Finanzausschuss, 
der aus Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen gebildet 
wird.

Eckdaten des Haushalts
Der Etat für das laufende Haushaltsjahr 2022 hat ein Vo-
lumen von 16.508.700 Euro. Auf den Verwaltungshaushalt 
entfallen dabei 11.057.000 Euro, auf den Vermögenshaushalt 
5.451.700 Euro.

Das Haushaltsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr 
(10.233.300 Euro) um gut 8 Prozent gestiegen. Im Jahr 2020 
betrug das Jahresrechnungsergebnis 10.057.181,97 Euro.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden im Jahr 
2022 Kreditaufnahmen in Höhe von 2.600.000 Euro erfor-
derlich.

Der Stand der Schulden zum 31. Dezember 2022 wird 
7.381.097,79 Euro betragen, wobei jährlich 620.000 Euro ge-
tilgt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 
2022 beträgt 1.604,59 Euro.

Der Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt am Ende des 
Jahres 2022 193.643,77 Euro. 

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt, also der Über-
schuss, der im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden 
kann, beträgt in diesem Jahr voraussichtlich 598.180 Euro, im 
Vorjahr wurden 685.280 Euro dem Vermögenshaushalt zuge-
führt und das Rechnungsergebnis 2020 lag bei 879.614 Euro.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt stellen die 
Steuern und allgemeinen Zuweisungen mit 61 Prozent den 
größten Posten dar. 

Die Einkommensteuerbeteiligung, die Umsatzsteuerbetei-
ligung und die Einkommensteuerersatzleistungen sind in 

Höhe der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Beträge 
veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
beträgt 3.870.000 Euro, der Anteil an der Umsatzsteuer ist 
mit 180.000 Euro angesetzt. Bei den Einnahmen aus den 
Einkommensteuerersatzleistungen wird von 285.000 Euro 
ausgegangen. 

Aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer rechnet die 
Gemeinde mit 85.000 Euro Einnahmen, an Hundesteuer wer-
den 12.000 Euro erwartet.

Der Ansatz für Grundsteuer A bleibt gegenüber dem Vor-
jahr gleich. Der Ansatz für Grundsteuer B wird aufgrund der 
Hebesatzanpassung (von 360 Prozent auf 420 Prozent) von 
500.000 Euro auf 575.000 Euro erhöht. 

Die Einnahmen der Gewerbesteuer werden von 800.000 
Euro auf 1.200.000 Euro nach oben angepasst, da bereits im 
Jahr 2021 eine Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen zu 
verzeichnen war. Der Hebesatz bleibt mit 380 Prozent unver-
ändert zum Vorjahr.

Der Ansatz der Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung, die 
der Freistaat Bayern leistet, wurde aufgrund der Schlüssel-
zahlen aus dem Jahr 2020 von 977.000 Euro auf 1.090.000 
Euro erhöht.

Der größte Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt fällt, wie 
in den vergangenen Jahren, auf die laufenden Ausgaben für 
den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand – wie zum 
Beispiel Unterhaltskosten von Gebäuden (Heizung, Beleuch-
tung, Reinigungsmittel, Wasser-, Kanal- und Müllgebühren, 
Steuern, Versicherungen), Aufwendungen für den Unterhalt 
von Straßen, Wegen, Plätzen, der Wasserversorgung und des 
Kanals, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen sowie für Verwaltung und Zweckausstattung. 

Die Personalausgaben betragen 1.793.700 Euro, dies sind 7 
Prozent mehr als im Vorjahr (1.668.700 Euro). Das Jahresrech-
nungsergebnis 2020 hat mit 1.636.276 Euro abgeschlossen.

Die Sachausgaben belaufen sich auf 3.771.320 Euro und so-
mit um 19 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr (3.158.220 
Euro). 
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Die Ausgaben für die Kreisumlage werden mit 2.500.000 an-
gesetzt. Die für die Ermittlung der Kreisumlage maßgebli-
che Umlagekraft wird jeweils auf Basis der Steuerkraft des 
Vorvorjahres und der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres 
berechnet.

19,71 Prozent der Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden 
für „Zuweisungen und Zuschüsse“ verwendet. Darin enthal-
ten sind 1.800.000 Euro an BayKiBiG-Förderung für die Kin-
dertagesstätten sowie 130.000 Euro als Schulverbandsum-
lage für die Mittelschule Baiersdorf. In diesem Abschnitt 
ist mit 100.000 Euro auch die Local-Green-Deal-Förderung 
enthalten, mit der die Gemeinde Bubenreuth Klimaschutz-
maßnahmen bezuschusst.

VERMÖGENSHAUSHALT
Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 
5.451.700 Euro. Der Jahresabschluss 2020 bezifferte sich auf 
6.091.038,72 Euro.

Höchstbetrag der Kassenkredite  
(§ 5 der Haushaltssatzung)
Der für 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredi-
te beträgt 1.000.000 Euro. Der mögliche Höchstbetrag von 
1.852.833 Euro, ein Sechstel der Einnahmen des Verwal-
tungshaushalts, ist nicht erforderlich.

Kinderbetreuung
In Bubenreuth wohnen derzeit 442 Kinder im Alter unter 
10 Jahren, die Gemeinde stellt für Kinder unter 3 Jahren 84 
Krippenplätze, für Kinder von 3 bis 6 Jahren 162 Kindergar-
tenplätze, 3 Tagesmütter-Plätze, 75 Hortplätze sowie 100 
Plätze in der Mittagsbetreuung zur Verfügung. 

Als Betriebskostenzuschüsse für die sechs Bubenreuther 
Kindergärten, Kinderkrippen und den Kinderhort, aber auch 
für ca. 15 Einrichtungen außerhalb der Gemeinde, in denen 
Kinder aus Bubenreuth betreut werden, fallen jährliche Aus-
gaben in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro an.

Durch diesen staatlichen und gemeindlichen Zuschuss wer-
den Familien in der Betreuung ihrer Kinder erheblich unter-
stützt und die Elternbeiträge können niedrig gehalten werden.

Mehrzweckhalle Bubenreuth
Für die Erneuerung der Stahltreppe an der Mehrzweckhalle 
werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt. Die Außentreppe wird im Notfall auch als Fluchttrep-
pe genutzt.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung – 
Brandschutz
Die Freiwillige Feuerwehr gewährleistet dauerhaften und 
vorbeugenden Schutz der Bevölkerung gegen Brände sowie 
technische Hilfeleistung bei Unfällen und Überschwemmun-
gen. Hierfür werden spezielle Gerätschaften bzw. Fahrzeuge 
bereitgestellt und ehrenamtliches Personal wird aus- und 
fortgebildet. 

Für diese gemeindliche Pflichtaufgabe werden in diesem 
Jahr rund 177.000 Euro bereitgestellt, denen Einnahmen von 
6.000 Euro entgegenstehen. 

Infrastruktur
Seit dem Jahr 2018 begleitet die Südwasser GmbH die Ge-
meinde Bubenreuth beim Betrieb der Wasserversorgung 
nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit dem Personal, 
das die Gemeinde Bubenreuth gemäß den einschlägigen 
Vorschriften des Wasserrechts nachweisen muss. Ebenso 
werden die Telefonzentrale und die Rufbereitschaft von 
Südwasser übernommen, da diese beiden Teilbereiche für 
einen kleinen Wasserversorger wie die Gemeinde Buben-
reuth nur schwer finanzierbar sind. Diese Dienstleistungen 
werden mit rund 110.000 Euro veranschlagt.

Im Rahmen des Unterhalts der Trinkwasserversorgungsan-
lage der Gemeinde Bubenreuth, hierzu zählt neben der Trink-
wasserförderung und -aufbereitung auch die Trinkwasser-
verteilung mit ihrem weitläufigen Leitungsnetz, sind laufend 
Unterhaltsmaßnahmen an den Leitungen selber, aber auch 
an den dazugehörigen Einrichtungen wie Armaturen und 
Schieber, notwendig. Da der überwiegende Teil der Verteiler-
anlage 30 und mehr Jahre auf dem Buckel hat, steigt erwar-
tungsgemäß auch der Erhaltungsaufwand. Der größte Posten 
ist hier der Austausch von Schieberkreuzen mit 200.000 Euro.

Im Jahr 2022 steht ein weiterer Teil der 10-Jahresbefahrung 
der Leitungen in der Abwasserbeseitigung an. Die Gemein-
de ist gemäß der Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) ver-
pflichtet, die Misch- oder Schmutzwasserkanäle im Abstand 
von 10 Jahren einer eingehenden Sichtprüfung z.B. mittels 
Fernsehuntersuchung zu unterziehen. Hierzu bedient sich 
die Gemeinde einer Fachfirma, die die notwendigen Kanal-
befahrungen mittels eines TV-Roboters durchführen kann. 
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Bereits in den Jahren 2020 und 2021 wurden 115.000 Euro für 
die Kanalinspektion aufgewendet, für das Jahr 2022 werden 
weitere Mittel in Höhe von 120.000 Euro eingeplant.

Rund 700.000 Euro werden für den hohen Unterhaltsauf-
wand bzw. die Inlinersanierung der Abwasseranlage in der 
Geigenbauersiedlung bereitgestellt.

Die Abwässer der Gemeinde Bubenreuth werden über den 
Hauptsammler dem Klärwerk Erlangen zugeführt und dort 
gereinigt. Eingebettet in Rahmenrichtlinien der EU ver-
schärfen sich die Anforderungen an den Gewässerschutz 
und damit an die Abwasserbehandlung weiter. Damit wach-
sen auch die Anforderungen an den Entwässerungsbetrieb. 
Die Kläranlage wird daher stetig modernisiert und weiter-
entwickelt. Von der Gemeinde Bubenreuth ist ein jährlicher 
Kostenbeitrag an das Klärwerk Erlangen zu leisten; für das 
Jahr 2022 beträgt dieser Anteil 320.000 Euro.

Bauprojekte – Grundstücke
Für die Errichtung der Park & Ride-Anlage und der Bike & Ri-
de-Anlage im Gewerbegebiet Bruckwiesen werden im Haus-
haltsjahr 2022 weitere 1,1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. 
Insgesamt rund 1,8 Mio. Euro wurden in den Jahren 2020 und 
2021 in diese beiden Projekte investiert.

500.000 Euro sind im Haushalt für mögliche Grundstücks-
käufe in Baugebieten bzw. als Ausgleichsflächen eingeplant. 

Zur Errichtung eines Carports für das E-Auto mit der Vorbe-
reitung einer PV-Anlage sind 20.000 Euro im Haushalt vor-
gesehen.

Hochwasserschutz
Für den Einbau eines Feinsiebrechens im Regenrückhalte-
becken III werden 200.000 Euro veranschlagt.

Soziokulturelles Zentrum – Kulturhof H7
Im Jahr 2022 werden in die weitere Planung und die weite-
ren Baumaßnahmen zur Realisierung des Kulturhofs H7 2,05 
Mio. Euro investiert.

Gemeindliche Förderprogramme  
für Klimaschutzmaßnahmen
Insgesamt 150.000 Euro fließen im Verwaltungs- und Ver-
mögenshaushalt in die gemeindlichen Förderprogramme 
für Klimaschutzmaßnahmen. Gefördert werden Maßnah-
men zur CO2-Einsparung in den Bereichen Mobilität, Wärme 
und Strom sowie die Nachbegrünung und Entsiegelung von 
Flächen und die Umsetzung einer Dachbegrünung. Ebenso 
bezuschusst die Gemeinde die Installation von Solarther-
mie-Anlagen.

Vereine
Auch in diesem Jahr unterstützen und fördern wir unse-
re Vereine, kirchlichen Einrichtungen, Jugendgruppen und 
sonstigen Gruppierungen, nicht nur durch die Zuschüsse, 
sondern auch, indem wir Räume in kommunalen Liegen-
schaften kostenfrei überlassen. 

Einstimmig verabschiedet wurde der Zuschussplan, der frei-
willige Leistungen in Höhe von 106.825 Euro alleine in die-
sem Jahr enthält. 

Auswechslung des 
Hauptwasserzählers 
auf Grund abgelaufe-
nen Eichjahres
Sehr geehrte Grundstückseigentü-
merin, sehr geehrter Grundstücks-
eigentümer!
Sehr geehrte Mieterin, sehr geehr-
ter Mieter!

Wir möchten darauf hinweisen, 
dass in den Monaten Mai bis Juli 
auf Grund des abgelaufenen Eich-
jahres bei den betroffenen Objek-
ten die Hauptwasserzähler durch 
unseren Wasserwart Herrn Klug-
hardt ausgewechselt werden. Wir 
bitten höflichst darum, in diesen 
Fällen einen Zutritt zum jeweiligen 
Raum des Wasseranschlusses zu 
gewähren. Unser Wasserwart kann 
sich, falls gewünscht, als Mitar-
beiter der Gemeinde Bubenreuth 
ausweisen. 

Zahlungstermin für Grund- und Gewerbesteuer für 
das 2. Quartal 2022 und für die 1. Vorauszahlung der 
Benutzungsgebühren für Wasser und Kanal

Grundsteuer
Am 15. Mai 2022 wird für das 2. Quartal 
2022 die Grundsteuer nach dem letz-
ten gültigen Bescheid fällig.

Gewerbesteuer
Am 15. Mai 2022 wird für das 2. Quartal 
2022 die Vorauszahlung der Gewerbe-
steuer nach dem zuletzt erteilten Ge-
werbesteuerbescheid fällig. 

Benutzungsgebühren für 
Wasser und Kanal
Am 15. Mai 2022 wird die 1. Vorauszah-
lung 2022 für die Benutzungsgebühren 
für Wasser und Kanal laut zuletzt er-
teiltem Gebührenbescheid fällig. 

Auf die Einhaltung dieses Zahlungs-
termins wird hingewiesen.

Die Gemeindekasse bittet, diese Steu-
ern und Gebühren bis zum 15. Mai 2022 
auf eines der Konten der Gemeinde 
einzuzahlen:

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
IBAN: DE70 7635 0000 0003 0003 06
BIC: BYLADEM1ERH

VR-Bank Metropolregion Nürnberg eG
BAN: DE78 7606 9559 0000 9640 42
BIC: GENODEF1NEA

Zur Vermeidung von Mahngebühren 
und Säumniszuschlägen bitten wir um 
rechtzeitige Zahlung.

Sofern ein Einziehungsauftrag erteilt 
wurde, werden die Steuern und Ge-
bühren vom angegebenen Konto abge-
bucht. 
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Noch mehr gute Gründe fürs Busfahren im Landkreis auf 
www.busfahren-erh.de

...  so alle aus Bubenreuth
UNSEREN WUNDERBAREN LANDKREIS KÜNFTIG 
NOCH KOMFORTABLER ENTDECKEN KÖNNEN.

Eine unserer 40 Linien bringt Sie schnell und sicher 
an Ihr Wunschziel im Landkreis – und wieder zurück

Die neuen Fahrpläne gehen noch intensiver auf die 
Wünsche der Schüler, Pendler und Reisenden ein

Optimierte Taktungen sorgen für bessere Anschlüsse  
an das Bahnnetz und zu anderen Buslinien

Surfen Sie kostenlos im WLAN unserer  
Busse und nutzen Sie Ihre freie Zeit

Die aktuellen Fahrpläne finden Sie unter: www.vgn.de

busFAHREN

Diebstähle auf unserem Friedhof
Bei der Gemeindeverwaltung gehen 
leider auch solche Nachrichten ein: 
„Diebstahl von Blumenschmuck oder 
anderen Grabgegenständen von Grä-
bern auf dem Friedhof von Buben-
reuth.“ 

Das ist pietätlos!
 
Auch wenn für die Hinterbliebenen der 
emotionale Wert oft größer ist als der 
Sachwert, handelt es sich dabei aber 
keineswegs um ein Kavaliersdelikt. 
Vielmehr stellt dieses Handeln nicht 
nur einen Diebstahl, sondern auch 
einen Verstoß gegen § 168 des Straf-
gesetzbuches dar. Mit dieser Rege-
lung wird die Totenruhe geschützt. 
Zum Schutzbereich gehört auch die 
Begräbnisstätte mit Zubehör sowie 
deren Bepflanzung. Jeder Diebstahl 

vom Grab, seien es Pflanzen oder an-
dere Grabgegenstände, die sich auf 
dem Grab befinden, sowie jede Zer-
störung des Zubehörs fällt unter die-
sen Straftatbestand. Der Gesetzgeber 
sieht hierfür empfindliche Strafen vor. 
Je nach Schwere der Tat reichen die 
Sanktionen von Geldstrafen bis zu 
drei Jahren Haft.

In den vergangenen Wochen haben 
die Mitarbeiter des Bauhofs einige 
Grünflächen auf dem Waldfriedhof mit 
Blumen und Stauden bepflanzt. Leider 
konnten sich die Friedhofsbesucherin-
nen und -besucher nicht lange an die-
sen neu gestalteten Flächen erfreuen: 
Unbekannte Blumendiebe haben die 
Pflanzen gestohlen!

Wir werden diese Flächen in den 

nächsten Wochen noch einmal neu 
bepflanzen. Sollten die Beete wieder 
leergeräumt werden, müssen diese 
öffentlichen Flächen auf dem Friedhof 
leider grün bleiben.

Die Gemeindeverwaltung hat Anzei-
ge erstattet. Mit der Hilfe von Zeugen 
hoffen wir, den Langfingern auf unse-
rem Waldfriedhof auf die Schliche zu 
kommen. Wer sachdienliche Hinweise 
zu den Diebstählen auf dem Friedhof 
geben kann oder verdächtige Beob-
achtungen macht, wird gebeten, sich 
mit dem Friedhofsamt der Gemeinde 
Bubenreuth in Verbindung zu setzen – 
unter der Tel. 09131/8839-15, per Mail 
an info@bubenreuth.de oder schrift-
lich an das Rathaus Bubenreuth, Fried-
hofsamt, Birkenallee 51, 91088 Buben-
reuth. 

RENTENBERATUNG
Sprechtage des Rentenberaters der Deutschen Rentenversicherung in Erlangen
Montag und Dienstag: 
8.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
Erlangen, Nägelsbachstraße 38, 
EG Zimmer 30

Eine vorherige Terminvereinbarung 
ist hierfür unbedingt erforderlich. 
Telefonberatungstermine können Sie 
unter der Telefon-Nr. 09131 / 86 2835 
oder 86 1285 vereinbaren. Bitte geben 
Sie Ihre Sozialversicherungsnummer 
bei der Vereinbarung mit an.

Sie können sich auch an die Aus-
kunfts- und Beratungsstelle der 
Deutschen Rentenversicherung in 
Nürnberg wenden:

Deutsche Rentenversicherung Nord-
bayern 
Auskunfts- und Beratungsstelle 
90411 Nürnberg, Äußere Bayreuther 
Straße 159

Telefonische Erreichbarkeit: 
0911/23423-100
Montag bis Mittwoch: 
7.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Donnerstag: 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

E-Mail: beratung-nuernberg@
drv-nordbayern.de

www.deutsche-rentenversicherung 
-nordbayern.de 
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Grundsteuerreform –  
Die neue Grundsteuer in Bayern
Neuregelung der 
Grundsteuer
Für die Städte und Gemeinden ist die 
Grundsteuer eine der wichtigsten Ein-
nahmequellen. Sie fließt in die Finan-
zierung der Infrastruktur, zum Beispiel 
in den Bau von Straßen und dient der 
Finanzierung von Schulen und Kitas. 
Sie hat Bedeutung für jeden von uns.

Das Bundesverfassungsgericht hat die 
bisherigen gesetzlichen Regelungen 
zur Bewertung von Grundstücken für 
Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 
für verfassungswidrig erklärt.

Der Bayerische Landtag hat am 23. 
November 2021 zur Neuregelung der 
Grundsteuer ein eigenes Landes-
grundsteuergesetz verabschiedet.

Von 2025 an spielt der Wert eines 
Grundstücks bei der Berechnung der 
Grundsteuer in Bayern keine Rolle 
mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern 

nicht nach dem Wert des Grundstücks, 
sondern nach der Größe der Fläche 
von Grundstück und Gebäude berech-
net.

Wie läuft das Verfahren 
ab?
Das bisher bekannte, dreistufige Ver-
fahren bleibt weiter erhalten. Eigentü-
merinnen und Eigentümer haben eine 
sog. Grundsteuererklärung abzugeben. 
Das Finanzamt stellt auf Basis der er-
klärten Angaben den sog. Grundsteu-
ermessbetrag fest und übermittelt 
diesen an die Kommune. Die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer erhal-
ten über die getroffene Feststellung 
des Finanzamtes einen Bescheid, sog. 
Grundsteuermessbescheid. Der durch 
das Finanzamt festgestellte Grund-
steuermessbetrag wird dann von der 
Kommune mit dem sog. Hebesatz mul-
tipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede 
Kommune selbst. Die tatsächlich nach 
neuem Recht zu zahlende Grundsteuer 

wird den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern in Form eines Bescheids, sog. 
Grundsteuerbescheid, von der Kom-
mune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 
2025 von den Eigentümerinnen und 
Eigentümern an die Kommune zu be-
zahlen.

Was bedeutet die Neurege-
lung für Sie?
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Ei-
gentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer ei-
nes Grundstücks, eines Wohnobjekts 
oder eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Bayern? – Dann auf- 
gepasst:

Um die neue Berechnungsgrundla-
ge für die Grundsteuer feststellen zu 
können, sind Grundstückseigentü-
merinnen und -eigentümer sowie In-
haberinnen und Inhaber von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben ver-
pflichtet, eine Grundsteuererklärung 
abzugeben.

Bayerisches Landesamt  
für Steuern

Sind Ihre Ausweisdokumente noch gültig?
Sie möchten verreisen? Innerhalb der EU oder in nicht EU-Mitgliedsstaaten?  
Dann überprüfen Sie bitte die Gültigkeit Ihres Ausweises und/oder Reisepasses. 
Da Personalausweise und Reisepässe 
nicht verlängert werden können, ist 
grundsätzlich eine Neuausstellung er-
forderlich. 

Die Lieferzeit beträgt bei Personal-
ausweisen ca. drei bis vier Wochen 
und bei Reisepässen circa vier bis 
fünf Wochen.

Untenstehende Unterlagen sind zur 
Neuausstellung nötig. 

Die Gebühren können in bar oder per 
EC-Karte bezahlt werden und sind bei 
der Antragstellung zu entrichten.

Es ist zwingend erforderlich, dass je-
der Antragsteller für den Personal-

ausweis und Reisepass persönlich 
erscheint. Kinder müssen zur Bean-
tragung auch anwesend sein.

Wenn Sie noch Fragen haben, stehen 
wir unter der Telefon-Nr. (09131) 8839-
12 gerne zur Verfügung.

Ihr Passamt

Personalausweis:
 y 1 Lichtbild, nicht älter als ½ Jahr 

(biometrisch)
 y Zusätzlich zu einem gültigen Aus-

weisdokument (Personalausweis 
oder Reisepass) ist bei Erstaus-
stellung eines Ausweises durch die 
Gemeinde Bubenreuth 1 Heirats- 
oder Geburtsurkunde notwendig

 y 22,80 Euro Gebühr  
(bis zum 24. Lebensjahr)

 y 37,00 Euro Gebühr  
(ab dem 24. Lebensjahr)

Reisepass:
 y 1 Lichtbild, nicht älter als ½ Jahr 

(biometrisch)
 y Zusätzlich zu einem gültigen 

Ausweisdokument ist bei Erst-
ausstellung eines Passes durch 
die Gemeinde Bubenreuth 1 Hei-
rats- oder Geburtsurkunde not-
wendig 

 y 37,50 Euro Gebühr (bis zum 24. Le-
bensjahr) Express 69,50 Euro

 y 60 Euro Gebühr (ab dem 24.  
Lebensjahr) Express 92,00 Euro

Kinderreisepass:
 y 1 Lichtbild, nicht älter als ½ Jahr 

(biometrisch)

 y 1 Geburtsurkunde 

 y Unterschrift beider Eltern (auf 
Antrag) oder die Einverständnis-
erklärung des nicht anwesen-
den Elternteils bzw. ein Sorge - 
rechtsbeschluss (wenn geschie-
den)

 y 13 Euro Gebühr

 y Gültigkeit 1 Jahr 
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Hierzu werden Sie durch Allgemein-
verfügung des Bayerischen Landesamt 
für Steuern im Frühjahr 2022 öffentlich 
aufgefordert.

Für die Erklärung sind die Eigentums-
verhältnisse und die tatsächlichen 
baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 
2022 maßgeblich, sog. Stichtag.

Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung können Sie 
in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis spätes-
tens 31. Oktober 2022 bequem und 
einfach elektronisch über das Portal 
ELSTER – Ihr Online-Finanzamt unter 
www.elster.de abgeben.

Sofern Sie noch kein Benutzerkonto 
bei ELSTER haben, können Sie sich be-
reits jetzt registrieren. Bitte beachten 
Sie, dass die Registrierung bis zu zwei 
Wochen dauern kann.

Sollte eine elektronische Abgabe der 
Grundsteuererklärung für Sie nicht 
möglich sein, können Sie diese auch 
auf Papier einreichen. Die Vordrucke 
hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 
im Internet unter www.grundsteuer.
bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in 
Ihrer Gemeinde.

Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.

Sie sind steuerlich  
beraten?
Selbstverständlich kann die Grund-
steuererklärung auch durch Ihre steu-
erliche Vertretung erfolgen.

Sie haben Eigentum in  
anderen Bundesländern?
Für Grundvermögen sowie Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft in an-
deren Bundesländern gelten andere 

Regelungen für die Erklärungsabgabe 
als in Bayern.

Informationen stehen unter www.
grundsteuerreform.de zur Verfügung.

Sie benötigen weitere 
Informationen oder Unter-
stützung?
Weitere Informationen und Videos, die 
Sie beim Erstellen der Grundsteuerer-
klärung unterstützen sowie die wich-
tigsten Fragen rund um die Grundsteu-
er in Bayern finden Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de

Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteu-
ererklärung ist die Bayerische Steuer-
verwaltung in der Zeit von Montag bis 
Donnerstag von 08.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr 
auch telefonisch für Sie erreichbar: 
089 – 30 70 00 77

In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Fest-
stellungen zu treffen – aufgrund der 
Menge der zu bearbeitenden Grund-
steuererklärungen sehen Sie bitte von 
Rückfragen zum Bearbeitungsstand 
Ihrer Grundsteuererklärung ab.

Hängen die Grundsteuer-
reform und der Zensus 
2022 zusammen?
Das Bayerische Landesamt für Statis-
tik führt in 2022 einen Zensus mit ei-
ner Gebäude- und Wohnungszählung 
durch. Die Grundsteuerreform und der 
Zensus sind voneinander unabhängig. 
Weitere Informationen zum Zensus fin-
den Sie unter www.statistik.bayern.de/
statistik/zensus. 

Fundsachen
Februar

• Schlüssel an einem Karabiner 
• Ring goldfarben in Herzform

März

• Goldring (sehr kleine Ringgröße)
• Kindermütze rosa Größe 52/54

April

• Stoffbeutel lila (Inhalt Geld)
• Damenuhr goldfarben Marke 

Gruhle

Das Team „Bienen-
gruppe“ aus der Klas-
se 1/2 c der Grund-
schule Bubenreuth 
macht sich stark für 
Bienen! Samstag, 21. 
Mai 2022, vormittags, 
vor der Bäckerei PATZ 
und vor dem EDEKA
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Die Gemeinde Bubenreuth
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Assistenz (m/w/d) des Bürgermeisters  
und der Geschäftsleitung in Vollzeit

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst 
unter anderem:
 y Eigenverantwortliches Führen und Organisieren des 
Vorzimmers (Post- und Email-Bearbeitung, Telefon-
dienst, Korrespondenz)

 y Terminkoordination und -planung

 y Vor- und Nachbereiten von Besprechungen und Sitzungen

 y Besucherempfang und Betreuung von Gästen

 y Stellvertretung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit

 y Vorbereitung und Organisation gemeindlicher Veran-
staltungen

 y Materialverwaltung

 y Betreuung der gemeindlichen EDV

Wir erwarten von Ihnen:
 y Erfolgreicher Abschluss einer kaufmännischen Ausbil-
dung (z.B. Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation 
bzw. Büromanagement)

 y einschlägige Berufserfahrung im Sekretariatsbereich

 y Hohes Maß an Selbstständigkeit, Organisationsgeschick 
und Engagement

 y Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

 y Diskretion und Verantwortungsbewusstsein

 y Gute PC-Kenntnisse, speziell in den Anwendungen von 
MS-Office

 y Flexible Arbeitszeiten und Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen:
 y eine Anstellung in Vollzeit (39 Std./Woche) oder Teilzeit 
(die Stelle ist grundsätzlich teilbar)

 y eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit

 y die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

 y Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung 

 y Eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD 

Sind Sie interessiert?
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis zum 8. Mai 2022 
mit den üblichen Unterlagen an die Gemeinde Buben-
reuth, Birkenallee 51, 91088 Bubenreuth.

Wir fördern die berufliche Gleichstellung aller Geschlech-
ter. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt.

Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Heumann 
(Tel. 0 91 31 / 88 39 14).
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Die Gemeinde Bubenreuth
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für den gemeindlichen Bauhof
einen Gärtner (m/w/d) 

in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Im Hinblick auf das vorgesehene Einsatzgebiet ist eine 
abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner (m/w/d) 
oder Ähnliches erforderlich.

Ihre zukünftigen Aufgaben  
bestehen u.a. in:
 y Baumpflegearbeiten

 y Anlage, Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung von 
Grünanlagen, Spielplätzen, Gehölzflächen, Straßenbe-
gleitgrün und Ökologischen Ausgleichsflächen

 y Überwachung des Gesamtzustandes der zu betreuen-
den gemeindlichen Grünflächen

 y Gärtnerischer Pflege und Unterhalt des Friedhofs (auch 
das Öffnen und Schließen von Gräbern), der gemeinde-
eigenen Grundstücke, der Gewässer dritter Ordnung so-
wie der Entwässerungsgräben

 y Übernahme aller Arbeiten des gemeindlichen Bauhofs

 y Winterdienst

Wir erwarten von Ihnen:
 y selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und die 
Bereitschaft zur gelegentlichen Dienstleistung auch an 
Wochenenden

 y Führerschein Klasse B (wünschenswert BE)

 y einen freundlichen Umgang mit Bürgern

 y Wohnsitz am Dienstort oder in dessen näherer Umge-
bung, wegen der Leistung von Winterdienst ggf. auch 
aus der Rufbereitschaft

 y wünschenswert wäre überdies der aktive Feuerwehr-
dienst

Wir bieten Ihnen:
 y eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit

 y eine unbefristete Stelle mit 39 Stunden/Woche

 y die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
(Zusatzversorgung, Jahressonderzahlung, Fortbildungs-
möglichkeiten)

 y Vergütung nach TVöD 

 y Möglichkeit zum Erwerb der Führerscheinklasse C

Sind Sie interessiert?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 8. Mai 2022 an die Ge-
meinde Bubenreuth, Birkenallee 51, 91088 Bubenreuth.

Wir fördern die berufliche Gleichstellung aller Geschlech-
ter. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt.

Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Heumann 
(Tel. 0 91 31 / 88 39 14).

KOMMUNENFUNK Bubenreuth
Vernetzt mit Bubenreuth, immer aktuell!
Mit der Plattform „KOMMUNENFUNK 
Bubenreuth“ bietet die Gemeinde Bu-
benreuth ihren Bürgerinnen und Bür-
gern ab sofort die Möglichkeit, sich 
schnell und direkt über aktuelle ge-
meindliche Nachrichten zu informie-
ren. Sowohl die Benachrichtigungsin-
tervalle als auch die Themen können 
Sie dabei selbst bestimmen. 

Als Kommunikationskanäle stehen Ih-
nen derzeit E-Mail, Telegram sowie der 
Messenger Threema zur Verfügung. Sie 
können damit die gewünschten Infor-

mationen aktuell per „Push“-Nachricht 
oder als regelmäßigen Bericht erhalten.

Sie erhalten auch genau die Infos,  
die Sie wirklich interessieren. Möglich 
macht das die Auswahl verschiedener 
Themenbereiche: Neues aus dem Rat-
haus, Amtliche Bekanntmachungen, Ver-
kehr, Energiewende & Klimaschutz, Ver-
anstaltungen & Termine, Ortsentwick- 
lung, Blaulichtnews aus Bubenreuth.

Verpassen Sie keine Neuigkeiten – 

melden Sie sich jetzt an!
Wie funktioniert das?
 y Registrieren Sie sich – vollkommen 

kostenlos – unter https://bubenreuth. 
kommunenfunk.de/

 y Wählen Sie die für Sie interessanten 
Themenbereiche aus  

Brückentag nach Christi Him-
melfahrt: Gemeindeverwaltung 
bleibt geschlossen 
Die Gemeindeverwaltung, der Bau-
hof und die Gemeindebücherei sind 
am Freitag, 27. Mai 2022, geschlossen. 
Notrufnummer bei Störungen in der 
Wasserversorgung: (09283) 86 12 24 3
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STADTRADELN 2022 – Bubenreuth ist dabei!
STARTSCHUSS IST AM 7. MAI – MACHEN SIE MIT!
Alltagswege klimafreundlich mit dem 
Fahrrad zurücklegen – das ist das Ziel 
des Stadtradelns. Besonders auf kur-
zen Strecken bietet sich das Fahrrad 
als ideales Fortbewegungsmittel an. 

Etwa ein Fünftel der klimaschädli-
chen Kohlendioxid-Emissionen in 
Deutschland entstehen im Verkehr, 
der Innerortsverkehr verursacht so-
gar ein Viertel der CO2-Emissionen 
des gesamten Verkehrs. Wenn circa 
30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs 
Kilometer mit dem Fahrrad statt mit 
dem Auto gefahren werden, ließen 
sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 
vermeiden.

Zugleich fördert Radfahren die Ge-
sundheit, man bewegt sich an der 
frischen Luft und es ist eine einfache 
Möglichkeit ist, ganz nebenbei Bewe-
gung in den Alltag einzubauen.

STADTRADELN-Aktionszeitraum 7. bis 
28. Mai 2022
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, 
bei dem es darum geht, 21 Tage lang 
möglichst viele Strecken – sei es zur 
Arbeit oder in die Schule, zum Einkau-
fen oder für Ausflüge – mit dem Fahr-
rad zurückzulegen. Dabei ist es egal, 
ob man bereits jeden Tag radelt oder 
bisher eher selten mit dem Fahrrad 
unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt! 

Jede und jeder kann ein STADTRA-
DELN-Team gründen bzw. einem Team 
beitreten, um beim Wettbewerb teilzu-
nehmen. Wir freuen uns über zahlrei-
che Radlerinnen und Radler! 

In wenigen Schritten können Sie sich 
für das STADTRADELN registrieren:
1. Anmelden können Sie sich un-

ter http://www.stadtradeln.de oder 
Sie laden sich die Stadtradeln-App 

herunter – https://www.stadtradeln. 
de/app/ 

2. Wählen Sie Bayern als Bundesland 
und Bubenreuth als Kommune aus. 

3. Gründen Sie ein Team  am Arbeits-
platz, im Verein, im Familien- oder 
Freundeskreis … (Hinweis: Ein neues 
Team kann ab 2 Personen gegrün-
det werden.) Alle, die kein eigenes 
Team gründen wollen, können sich 
einem vorhandenen Team anschlie-
ßen oder einfach im offenen Team 
Bubenreuth mitradeln.

4. Ergänzen Sie Ihre Nutzerdaten und 
schließen Sie die Registrierung ab.

5. Losradeln: Ab dem 7. Mai tragen Sie 
alle geradelten Kilometer entweder 
auf der Homepage https://www.
stadtradeln.de/bubenreuth ein 
oder die gefahrenen Kilometer wer-
den automatisch durch die Stadtra-
deln-App getrackt. 

Weitere Infos finden Sie auf unse-
rer Homepage www.bubenreuth.de/ 
stadtradeln-2022 

Dass Fahrräder Treibhausgas-
Emissionen reduzieren (bis zu 
140 g pro Personenkilometer) und 
auf kurzen Strecken eine perfekte 
Verkehrsmittel-Alternative dar-
stellen, ist bekannt. Allerdings ist 
vielen nicht bewusst, dass Fahrrad, 
Pedelec & Co. auch Transport-
aufgaben übernehmen können. 
Möglich machen das moderne 
Anhänger für Fahrrad, E-Bike oder 
Pedelec – sowie Lastenräder, die 
speziell für Transportaufgaben 
konzipiert sind und Nutzlasten von 
über 200 kg bewältigen. Das Beste: 
Bei der Anscha� ung hilft das För-
derprogramm zur CO2-Einsparung 
der Gemeinde Bubenreuth.

Gemeinsam schaffen wir es: Bubenreuth wird klimaneutral!

Mit Fahrrad-/Pedelec-Anhänger oder Lastenrad:

Klimafreundlich 
Transportaufgaben lösen!

Jetzt umsteigen 
und von 25 % Förderung profi tieren!
(Max. 150 EUR für Anhänger, 
max. 1.250 EUR für das Lastenrad)

www.bubenreuth.de/
wirscha� endie0

Tel.: 09131 8839 - 0
info@bubenreuth.de
www.bubenreuth.de

Mehr Infos:

Kinder in den Kindergarten, den großen 
Einkauf nach Hause …? Einfach Anhänger 
fürs Rad oder ein Lastenrad nutzen. Das ist:

 Gut für Klima und Umwelt
 Optimal für die Gesundheit
 Günstig für den Geldbeutel

Klimaziel
BUBENREUTH00

Es muss nicht immer 
das Auto sein!
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Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Mai
Freitag, 13.05.2022 Restmülltonne/Biotonne
Samstag, 28.05.2022 Restmülltonne/Biotonne

Abfuhrtermine Juni
Mittwoch, 01.06.2022 Papiertonne/Gelber Sack
Samstag, 11.06.2022 Restmülltonne/Biotonne
Freitag, 24.06.2022 Restmülltonne/Biotonne
Donnerstag, 30.06.2022 Papiertonne/Gelber Sack

Wertstoffhof Baiersdorf
An der Erlanger Straße 2, 91083 Baiersdorf

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Freitag  13.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Samstag    09.00 Uhr – 14.00 Uhr

Die Hygiene- und Abstandsregelungen sind unbedingt 
einzuhalten, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie der Mitarbeiter zu gewährleisten. Begleitper-
sonen dürfen nur auf die Anlagen, wenn sie zum Entladen 
des Fahrzeuges und zum Befüllen der Container gebraucht 
werden. 

Eine Unterstützung durch das Wertstoffhofpersonal 
ist momentan leider nicht möglich. Es dürfen weiterhin 
aufgrund der Abstandsvorgaben nur wenige Fahr zeuge 
gleichzeitig auf alle Anlagen.

Das Landratsamt bittet zudem um erhöhte Vorsicht und 
Umsicht, um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen und so-
mit Staus zu vermeiden und andere nicht zu gefährden. Es 
empfiehlt, bei längeren Staus auf einen anderen Tag für 
die Anlieferung auszuweichen.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite des 
Landkreises unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/ 
buergerservice/a-bis-z/abfall-wertstoffhoefe-und-anlagen/ 
verfügbar.

Problem- und  
Sondermüllentsorgung
Mittwoch, 11.05.2022 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr
 Bauhof Bubenreuth

In den meisten Haushalten fallen immer noch schadstoff-
haltige Abfälle an, die nicht über die Rest- bzw. Sperrmüll-
abfuhr, das Abwasser oder durch Verbrennen beseitigt 
werden dürfen. Daher sollte Problemabfall unbedingt zu 
den entsprechenden Sammelstellen gebracht und dort 
entsorgt werden. Die Anlieferungen aus Privathaushalten 
und Kleingewerbe sind kostenfrei (Ausnahme Altreifen).

Um Abfall zu vermeiden, sollte bereits beim Ankauf über-
legt werden, ob schadstoffhaltige Erzeugnisse nicht durch 
umweltfreundlichere Produkte ersetzt werden können. Es 

sollte auch bedacht werden, dass 
giftige Abfallstoffe oft erst gar nicht 
entstehen müssen, wenn nur die 
Menge gekauft wird, die auch benö-
tigt wird. 

Was müssen Sie bei der An-
lieferung von Problemmüll 
beachten?
Bei den halbjährlich in allen Gemein-
den stattfindenden Schadstoffsammlungen dürfen vor 
Sammelbeginn bzw. nach Sammelende an den jeweiligen 
Standplätzen keine Problemabfallstoffe abgestellt wer-
den, um Umweltgefahren auszuschließen.

Die angelieferten Problemabfälle dürfen haushaltsübliche 
Kleinmengen (Kofferraumladung) nicht überschreiten.

Kleinmengen gebrauchter Haushaltsbatterien werden im 
Ausnahmefall noch bei den stationären Schadstoffsam-
melstellen im Landkreis angenommen. Beim Kauf neuer 
Gerätebatterien sind die Geschäfte verpflichtet, die alten 
Batterien unentgeltlich entgegenzunehmen!

Altöl sollte bei den Sammlungen nicht mehr angeliefert 
werden (kostenfreie Rücknahmepflicht der Ölverkaufs-
stellen). Nur in Ausnahmefällen wird bei den Sammlungen 
die Abgabe von maximal 20 Litern Altöl akzeptiert.

Unzerschnittene Autoreifen ohne Felgen (bis zu einem 
Durchmesser von max. 1,20 m) können Sie bei den Recyc-
linghöfen Eckental, Herzogenaurach, Medbach und Erlan-
gen (Umladestation) gegen Entgelt abgeben. Bitte führen 
Sie Ihre ausgedienten Pkw- und Lkw- Reifen unbedingt 
über Reifendienste bzw. Kfz-Werkstätten dem Recycling 
zu.

Flüssige Problemabfälle
Flüssige Problemabfälle müssen unbedingt in fest ver-
schlossenen Behältnissen angeliefert werden. Sie können 
an der Sammelstelle nicht umgefüllt werden (Ausnahme: 
Kleinmengen Altöl). Schadstoffhaltige Flüssigkeiten dür-
fen keinesfalls zusammengeschüttet werden, um chemi-
sche Reaktionen zu vermeiden.

Diese Problemabfälle werden bei den Sam-
melaktionen angenommen:
 
A Abbeizmittel, Abflussreiniger, Aceton, Akkus, Alt-

medikamente, Altreifen ohne Felge (bis zu 1,2 
m Durchmesser), Altöl: Motor- und Getriebeöl 
(max. 10 l), Autobatterien, Autopflegemittelreste

B Backofenreiniger, Badreiniger, Batterien, Beiz-
mittel, Bremsflüssigkeit

C Chemikalien, Chromputzmitte
D Desinfektionsmittelreste, Dichtungsmassen, 

Düngemittelreste
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E Energiesparlampen, Entfärber, Enteiserspray, 
Entroster, Entwicklerbäder

F Farben, FCKW-haltige Spraydosen, Feuerlöscher 
mit Restinhalten, Fixiersalzlösungen, Frost- und 
Rostschutzmittel, Fotochemikalien

G Glycerin, Grillreiniger
H Halogenlampen, Haushaltsbatterien, Herdputz-

mittel, Herbizide, Heizölreste, Hg-Schalter, Holz-
schutzmittel

I Imprägniermittel, Insektenvernichtungsmittel
J Jodverbindungen
K Kalkreiniger, Klebstoffreste, Kleinkondensato-

ren (PCB-haltig), Knopfzellen, Kosmetika
L Laborchemikalien z.B. aus Experimentierkästen, 

Lacke, Lasuren, Laugen und Salze, Lederpflege-
mittel, Leuchtstoffröhren, Lösungsmittelreste

M Metallputzmittel, Möbelpolitur
N Nagellack, Nagellackentferner, Natronlauge, Nit-

roverdünnung
O Ölbindemittel, Ölfilter, Öldosen, ölige Putzlap-

pen, öl- und fetthaltige Abfälle

P Pflanzenschutzmittel, PU-Montageschaumdo-
sen

Q Quecksilber
R Reinigungsmittelreste
S Säuren, Schädlingsbekämpfungsmittel, Spritz-

mittel, schwermetallhaltige Abfälle
T Thermometer, Trockenbatterien
U Unkrautvernichtungsmittel, Unterbodenschutz
V Verdünner
W Waschbenzin, WC-Reiniger

 
Folgende Stoffe sind von den  
Sammelaktionen ausgenommen:
 y Radioaktiver Abfall
 y infektiöser Müll (z.B. Tierkadaver)
 y explosive Abfallstoffe (z.B. Munition, Feuerwerkskör-

per)
 y Kühl- und Haushaltsgeräte, Elektrogeräte
 y Eternitplatten, Dachpappe, behandeltes Holz usw.
 y Gaskartuschen
 y Es werden bei den Sammlungen keine Chemikalien von 

Schulen oder Apotheken angenommen.
 y Styropor

Gartenabfallsammlung in Bubenreuth
Freitag, 20. Mai 14.00 – 15.00 Uhr Bussardstraße

Bei den im Frühjahr und Herbst statt-
findenden Sammlungen können Sie 
Ihre Gartenabfälle, wie z.B. Baum-, 
Hecken-, Strauch, Grasschnitt und 
Laub, anliefern. 

Die mobilen Grüngutsammlungen 
ergänzen die stationären Sammel-
stellen auf den Wertstoffhöfen Bai-
ersdorf, Eckental, Herzogenaurach, 
Erlangen und Uttenreuth sowie der 
Kompostierungsanlage in Medbach/
Höchstadt. 

Die Anlieferung ist für die Nutzer einer 
Biotonne und jetzt auch für „Eigen-
kompostierer“ möglich. „Eigenkom-
postierer“ können Übermengen an 
Gartenabfällen (z. B. Baum-, Strauch- 
und Heckenschnitt) abgeben. Die 
Verwertung wird über die Müllgebüh-
ren finanziert.

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Landkreishomepage www. 
erlangen-hoechstadt.de und im jähr-
lich erscheinenden Abfallkalender.

Hinweise für die  
Grüngutanlieferungen:
Die Anlieferungen dürfen nur wäh-
rend der vorgegebenen Sammelzei-
ten erfolgen. Vor Beginn bzw. nach 
Ende der jeweiligen Sammelaktion 
dürfen an den Sammelstellen keine 
Grünabfälle abgelagert werden.

Die Annahme von Grüngut ist auf eine 
Menge von drei Kubikmeter pro An-
lieferung begrenzt. Von den Samm-
lungen sind Garten- und Grünabfälle 
ausgenommen, die aufgrund von Grö-
ße und Gewicht nicht in das Sammel-
fahrzeug verladen werden können.

Bei Andrang an den Sammelplätzen – 
insbesondere zu Beginn der halbjähr-
lichen Sammelaktionen bzw. durch 
notwendig werdende Entleerungs-
fahrten des Sammelfahrzeuges zur 
Kompostierungsanlage – kann es zu 
Wartezeiten kommen. In diesen Fäl-
len bitten wir die Bürger um Geduld 
und Rücksichtsnahme, um den ord-

nungsgemäßen Ablauf der Sammlung 
sicherzustellen und um Unfallgefah-
ren zu vermeiden. Alle während der 
festgelegten Sammelzeiten angelie-
ferten Grünabfälle werden natürlich 
mitgenommen. 

Bei den Sammlungen werden aus-
schließlich pflanzliche Abfälle ange-
nommen. Biomüll bzw. Altholz darf 
nicht angeliefert werden. Diese Abfäl-
le gehören in die Biomülltonne bzw. 
können am Wertstoffhof abgegeben 
werden.

Um die Übergabe des Grüngutes an 
den Sammelstellen zu erleichtern, 
sollten die Gartenabfälle möglichst 
locker verpackt bzw. gebündelt ange-
liefert werden

Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei 
der Anlieferung am Sammelplatz 
eine FFP2-Maske tragen müssen. 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Gehrke, Abfallwirtschaftsberater
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Ein Diener der Kirche
Pfarrer Karsten Rüß im Alter von 83 Jahren gestorben
22 Jahre war Karsten Rüß evangeli-
scher Pfarrer in Bubenreuth und lenk-
te die Geschicke der ev. Lukasgemein-
de. Am 1. März feierte er noch seinen 
83. Geburtstag und gekommen sind 
sie alle, mit Blumen, Geschenken und 
mit Instrumenten. Pfarrer Rüß war ein 
Typ von Pfarrer, der die Nähe der Men-
schen suchte. Seine Seelsorge waren 
die Gespräche und für sein ehrliches 
und aufrichtiges Wort war Pfarrer Rüß 
in Bubenreuth bekannt. Er liebte nicht 
das „Umschweifen“ oder wie man frän-
kisch liebevoll zu sagen pflegt, das 
„Drumherumreden“. Gerade für diese 
Offenheit war er bei seinen Buben-
reuthern beliebt, man trug ihm man-
ches Wort nicht nach, im Gegenteil, 
sein klares Wort fand Anerkennung 
und Beachtung.

Der geborene Berliner kam 1946 im 
Kindesalter nach Erlangen, legte 1955 
das Abitur ab und studierte Theologie. 
Nach dem Studium folgte eine Vikar-
zeit in Zerzabelshof und Laufamholz. 
Seine erste Pfarrstelle führte den 
„Preußen“ in die Oberpfalz nach Kal-
tenbrunn. Was es bedeutet, Pfarrer zu 
sein, erfuhr Rüß als Militärgeistlicher in 
Bad Reichenhall bei der Bundeswehr. 
Als Mitglied der Burschenschaft der 
Bubenreuther und als Vorstandsmit-
glied im Heimatverein hielt Rüß seine 
Verbindungen zu Bubenreuth immer 
aufrecht und pflegte seine Kontakte 

zum Geigenbauerort. Als er 1982 das 
Angebot bekam, als Pfarrer nach Bu-
benreuth zu kommen, konnte er nicht 
Nein sagen. In den 22 Jahren seiner 
Bubenreuther Tätigkeit wurde der Um-
bau des Gemeindezentrums St. Lukas 
Bubenreuth geplant und fertig gestellt 
und unter seiner Amtszeit wurde Bu-
benreuth 1999 selbstständige Kirchen-
gemeinde. Der Pfadfinder Rüß blieb 
auch ein lebenlang der Jugendarbeit 
verschrieben. Seine Planwagenfahr-
ten nach Mecklenburg-Vorpommern 
waren bei der Jugend beliebt und er 
war mit der Gitarre immer selbst mit 
dabei. Die Ökumene lag dem Karsten 
Rüß sehr am Herzen, seinen katholi-
schen Amtsbruder Pfarrer Rau nannte 
er „Bruder Otto“.

Mit 65 Jahren gab er sein Amt als Bu-
benreuther Pfarrer ab, ganz dem Ru-
hestand verschrieb er sich aber noch 
nicht. Zusammen mit seiner Frau Re-
nate leitete er von 2006 bis 2014 den 
Bubenreuther Seniorenclub, auch die 
Bewohner des Bubenreuther Caritas 
Altenheimes freuten sich sehr, wenn 
Karsten Rüß mit seiner Gitarre kam 
und sie mit Liedern und Volksweisen 
unterhielt. Rüß ging auf seine Gläubi-
gen ein, er konnte nicht nur in der Kir-
che sondern auch im Freien an einer 
Quelle taufen und überzeugte auch 
seinen katholischen Amtsbruder aus 
Langensendelbach, mitten im Biergar-

ten einen Gottesdienst zu halten. Die 
„Atzelsbergpredigt“ ist mittlerweile 
zur Tradition geworden.

Der bei den evangelischen und katho-
lischen Christen gleichermaßen be-
liebte Seelsorger hat sein Amt nicht 
nur verwaltet. Seine Offenheit, seine 
heitere Gelassenheit haben den Kir-
chenmann in Bubenreuth unvergess-
lich gemacht. 

Text und Foto: Heinz Reiß

Die Gemeinde Bubenreuth und die Evang. Kirchengemeinde Bubenreuth trauern um

Pfarrer i.R. 
Karsten Rüß

der am 6. April 2022 im Alter von 83 Jahren verstorben ist.

Pfarrer Karsten Rüß wurde 1982 Pfarrer in Bubenreuth und füllte dieses Amt bis 2004 mit großem Engagement und 
Einfühlungsvermögen aus. 

Nach Eintritt in den Ruhestand leitete er zusammen mit seiner Frau weitere acht Jahre den Bubenreuther Seniorenclub. 

Ein reiches, erfülltes, mit Liebe zu den Menschen geprägtes Leben ist zu Ende gegangen. Wir wissen ihn nun in Gottes 
Händen geborgen. In Dankbarkeit und großer Anerkennung nehmen wir Abschied und werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Gemeinde Bubenreuth     Ev.-luth. Lukasgemeinde 
Norbert Stumpf, Erster Bürgermeister   Christiane Stahlmann, Pfarrerin
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Verzögerung bei Bücherauslieferung
An dieser Stelle werden regelmäßig 
neue Bücher vorgestellt. Enttäuscht 
waren darum auch unsere Leser, als 
sie in den letzten Wochen feststellen 
mussten, dass viele der vorgestell-
ten Titel (noch) nicht zur Ausleihe zur 
Verfügung stehen. Der Grund dafür 
sind zum einen Lieferschwierigkei-
ten seitens der Verlage, zum anderen 
aber auch krankheitsbedingte Ausfälle 
beim Bibliotheksverband in Nürnberg, 
über den wir als kleine Bücherei unse-
re Medien beschaffen und bibliotheka-
risch einarbeiten lassen, da wir nicht 
über die Kapazität verfügen, das selbst 
zu tun. On Top kam dann noch ein 
Komplettausfall der Technik beim Ver-
band, der das Katalogisieren der Titel 
unmöglich machte. Inzwischen konn-
ten die Probleme weitgehend behoben 
werden, sodass mit einer Auslieferung 
der bestellten Bücher ziemlich sicher 
bis Mitte Mai gerechnet werden kann.

Die Neuerwerbungen kann man in un-
serem Katalog unter www.bubenreuth.
de -Leben in Bubenreuth – Gemeinde-
bücherei – Online Mediensuche einse-
hen und auch vorbestellen.

Vielleicht finden Sie aber auch den 
ein oder anderen Titel, der Sie inter-

essiert, in digitaler Form und probie-
ren einmal die Onleihe aus. Folgen Sie 
auf der Seite der Bücherei unter www.
bubenreuth.de – Leben in Bubenreuth 
– Gemeindebücherei dem Link Onleihe 
oder loggen Sie sich direkt unter www.
emedienbayern.de ein.

Besonderer Tipp:
Das Buch, das ich Ihnen hier vorstellen 
möchte, haben wir tatsächlich auch 
schon im Bestand. Es wurde im letz-
ten Jahr mit dem zum ersten Mal ver-
liehenen Deutschen Kinderbuchpreis 
ausgezeichnet. Das Besondere an die-
sem Preis ist, dass er von Kindern für 
Kinder verliehen wird, denn aus einer 
Shortlist von zehn Titeln wählt eine 
Kinderjury das Siegerwerk aus. Ein we-
sentliches Kriterium für die Auswahl 
ist dabei, dass Kinder durch Bücher 
auch mit schwierigen, emotionalen Si-
tuationen vertraut gemacht und ihnen 

dadurch Mut und Selbstbewusstsein 
vermittelt werden sollen.

Die Kinder der Kinderjury haben sich 
für Cornelia Wiesner, Wohin gehen 
Freunde? entschieden. Gute Freun-
de gehen gemeinsam durch dick und 
dünn. Auch in diesem Sommer dürfen 
die fünf Freunde, der kleine Wolf, der 
dicke Bär, das fröhliche Rotkehlchen, 
die kleine Waldmaus und das zarte 
Reh wieder wunderschöne Erlebnisse 
teilen. Fröhlich leben sie ihr Leben und 
genießen eine wunderbare Zeit mit ih-
ren Freunden, der Mäusefamilie. Aber 
es steht ihnen auch ein sehr schwerer 
Schicksalsschlag bevor. Sie müssen 
loslassen und Abschied nehmen. Zum 
Glück können sie sich aufeinander ver-
lassen und sind füreinander da. Da-
durch verstehen und ertragen sie ge-
meinsam das Unbegreifliche, den Tod 
eines geliebten Freundes.

Wie erklärt man einem Kind, dass das 
Geschwisterchen oder ein anderer 
naher Familienangehöriger sterben 
wird? Sehr feinfühlig nähern sich die 
Autorin Cornelia Wiesner, die durch 
ihre Arbeit als Physiotherapeutin in 
einer Kinderklinik geprägt wurde, und 
die Illustratorin Nicola Rakutt mit sehr 
atmosphärischen Bildern diesem sen-
siblen Thema an. „Das Leben ist ein 
Geschenk. Es liegt an uns, es jeden Tag 
dankbar anzunehmen, sich dabei nicht 
über Kleinigkeiten aufzuregen und De-
mut gegenüber dem Leben zu zeigen. 

Der Verein Zufriedenheit Bubenreuth e.V. trauert um sein Ehrenmitglied

Karsten Rüß
 

Viele Jahre hat er unseren Verein als Mitglied unterstützt,  
dafür bedanken wir uns sehr. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren

Die Vorstandschaft mit allen Ehrenmitgliedern und Mitgliedern
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Keiner von uns weiß, wie viel Zeit ihm 
auf Erden bleibt. Das Schicksal kön-
nen wir nicht ändern. Jeder Moment ist 
einzigartig und bietet uns immer die 
Chance, ihn intensiv zu leben. Wir dür-
fen nie vergessen, uns Zeit zum Leben 
zu nehmen!“. Dieser Leitgedanke führt 
durch den doch recht langen Text, 
weshalb sich das Buch eher als Vor-
lesebuch eignet, auch wenn das For-
mat zunächst ein Bilderbuch erwarten 
lässt. Sehr empfehlenswert!

Barbara Willers
Gemeindebücherei

 

Öffnungszeiten  
der Gemeindebücherei
Bubenreuth, Birkenallee 51, 
Untergeschoss des 
Rathauses, Tel.: 88 39-27

Montag 15.30 – 17.30 Uhr
Donnerstag 15.30 – 18.30 Uhr
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr

Am Donnerstag, 26.05. und Freitag, 
27.05. (Himmelfahrt) ist die Bücherei 
geschlossen.

AV-Medien – 
Wichtiger Hinweis!
Aufgrund des im Juni anstehenden 
Medientausches müssen alle derzeit 
entliehenen Filme und Hörbücher 
spätestens am 30.05. zurückgegeben 
werden. 

Bubenreuth pflanzt Bäume
Bäume sehen nicht nur schön und im-
mer anders aus, sie produzieren auch 
Sauerstoff, spenden Schatten, dienen 
als Brut- und Wohnraum für Vögel und 
Insekten, mindern Lärm und kühlen an 
heißen Sommertagen.

13 Bäume haben die Mitarbeiterin 
und die Mitarbeiter des Bauhofs an 
der Scherleshofer Straße am Ortsaus-
gang von Bubenreuth gepflanzt, rund 
3.700 Euro wurden dafür insgesamt 
ausgegeben. Rotahorn und Apfeldorn 
stehen nun auf dem Grünstreifen zwi-
schen dem Kinderspielplatz und der 
Skateranlage. Ausgesucht wurden die-
se beiden Baumarten, da sie Hitze und 

Trockenheit gut vertragen und auch 
auf mäßig trockenen Standorten gut 
gedeihen. Auch die Insektenfreund-
lichkeit spielte eine große Rolle. Der 
Apfeldorn ist nicht nur sehr dekora-
tiv, er bietet dank seiner großen roten 
Beeren Nahrung für Vögel. 

1000 Euro hat der EDEKA-Markt in Bu-
benreuth für diese Baumpflanz-Akti-
on gespendet. Rene Neugebauer ini-
tiierte im November und Dezember 
2021 das sogenannte „Bubenreuther 
Baumpflanz-Rennen“. Nachhaltiges 
Einkaufen wurde belohnt: Wer beim 
Kauf von Obst & Gemüse-Artikeln ein 
Mehrwegnetz oder eine andere Mehr-

weg-Alternative benutzte, erhielt an 
der Kasse einen Stempel auf seiner 
Baumpflanzkarte. Jeder Stempel hat-
te einen Wert von 0,50 Euro. Am Ende 
der Aktion wurden alle Stempel zu-
sammengezählt. Die Familie Neuge-
bauer hat den Betrag dann auf 1.000 
Euro aufgerundet und an die Gemein-
de Bubenreuth gespendet, um sie in 
neue Bäume für den Ort zu investie-
ren.

Ein herzliches Dankeschön an die Fa-
milie Neugebauer für diese tolle Akti-
on! 

Foto: Gemeinde Bubenreuth
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Die Nachbarschaftshilfe 
der Gemeinde Bubenreuth

Die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe  
unterstützen Sie, wenn Ihnen Angehörige oder  

Freunde nicht zur Seite stehen können.

Ihre Ansprechpartner: Gerda Hübenthal, Christiane  
Krautwurst, Manfred Winkelmann, Michaela Karl

Telefon 09131 / 88 39-90
nachbarschaftshilfe-kontakt@bubenreuth.de

Rufen Sie uns an oder schicken 
Sie eine E-Mail, wenn Sie 
Unterstützung brauchen!

Telefon  
09131 / 88 39-90

nachbarschaftshilfe-kontakt
@bubenreuth.de

Wir sind das Bubenreuther 
Organisationsteam von

KONTAKTKONTAKT

v.l. Christiane Krautwurst, Gerda Hübenthal, Manfred Winkelmann, 
Michaela Karl, Anna Klara Kirschner-Kressert 

Sprechen Sie uns an!

Ein Initiative unter dem Dach der 
Gemeinde Bubenreuth 

in Zusammenarbeit

Ehrenamtliche 
Nachbarschaftshilfe 

Bubenreuth

… schenkt Zeit

… hilft Menschen

… verbindet Generationen

generationsübergreifend
überkonfessionell

mit der 
Evang.-Luth. LukasGemeinde 

und der 
Kath. Pfarrgemeinde 
Maria Heimsuchung

KONTAKTKONTAKT

KONTAKTKONTAKT

klimaneutral gedruckt auf Recycling-Papier

Bildquelle: Fotolia/Alexander Raths

Kinderkrippe Mäuseland
Am Bauhof 4 b, 91088 Bubenreuth
Tel.: 09131 / 923 10 20 | E-Mail: info@maeuseland.com

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 7.00 Uhr – 16.30 Uhr
Ansprechpartnerin: Mareike Hauer

Redaktionsschluss für die 
Juni-Ausgabe: 

12. Mai 2022
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können nicht mehr berücksichtigt werden.
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Gesamtherstellung/Anzeigen:
Gumbmann und Gumbmann Verlags GbR,
Garagenweg 7, 91088 Bubenreuth
Tel.: 09131 / 82 90 50
www.hugo-info.de
redaktion@hugo-info.de

Bubenreuther Gewerbe 
stellt sich vor
Als Gemeindeverwaltung ist es uns ein Anliegen, den Fa-
cettenreichtum des Bubenreuther Gewerbes darzustel-
len. Wir laden die Gewerbetreibenden von Bubenreuth 
daher sehr herzlich ein, ihr Unternehmen/ihre Dienst-
leistung – Branche, Historie, Leitgedanken, Leistungen, 
etc. – vorzustellen. 

Für Ihre Unternehmenspräsentation stellen wir Ihnen 
die Rückseite des Mitteilungsblattes (190 x 265 mm) 
kostenfrei zur Verfügung. 

Sie haben Interesse?
Dann melden Sie sich bitte bei 
Frau Monika Eckert, Tel.: 09131 / 88 39-18, 
E-Mail: m.eckert@bubenreuth.de  

Postfiliale 
Bubenreuth
Postfiliale Bubenreuth
im REWE-Markt Zwingel OHG
Bruckwiesen 2–4, 91088 Bubenreuth

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8 Uhr – 19 Uhr
Samstag: 8 Uhr – 18 Uhr

Tel.: 0228 / 43 33 112 
(Kundenservice Deutsche Post) 
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Begehung der neuen Boulderhalle Frankenjura
Anfang März eröffnete in Bubenreuth die größte Boul-
derhalle der Welt. Um im Falle eines Notfalls gerüstet zu 
sein, war es für die Führungskräfte erforderlich, dieses 
erstaunliche Bauwerk aus Holz genau unter die Lupe zu 
nehmen.

Die Führungskräfte der Wehr bekamen von dem Betreiber 
eine ausführliche Führung durch die Sport- und Freizeit-

anlage sowie eine Unterweisung auf alle brandschutz-
technischen Anlagen, die im Gebäude verbaut wurden. 

Wir wünschen den Betreibern der Boulderhalle Franken-
jura viel Erfolg und dass die Feuerwehr nie im Einsatzfall 
für sie tätig werden muss.

Jochen Schuster – Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth e. V.

Hallo Heiner, woher kommst du?
Ich darf unser schönes Bubenreuth seit meiner Geburt als
meinen Heimatort nennen.

Was machst du beruflich?
Ich habe es geschafft mein Hobby zum Beruf zu machen.
Seit 01.04.2000 bin ich Beamter im feuerwehrtechnischen
Dienst bei der Ständigen Wache der Stadt Erlangen. Hier ist
mein Aufgabengebiet sehr vielfältig. Im Büro zeichne ich
mich für die Einsatzplanung des Stadtgebiets
verantwortlich. Im Einsatzdienst bin ich als Gruppenführer
tätig. Zusätzlich werde ich als Taucher, Multikopterpilot, im
Einsatznachsorgeteam und bei größeren Einsatzlagen im
Stab eingesetzt.
Bei besonderen Einsätzen fahre ich als Pressesprecher an
die Einsatzstelle.
Über diesen Traumberuf bin ich sehr dankbar, deshalb gibt
es keinen Tag an dem ich nicht gerne zum Dienst fahre.

Warum bist du bei der Feuerwehr?
Wenn jemand die Feuerwehr ruft, gibt es ein Problem, das
selbst nicht gelöst werden kann. Es ist immer unglaublich
spannend diese vielfältigen Probleme, oft auch unter
großem Zeitdruck, für unsere Bürger zu lösen.

Wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
Mein Vater war schon bei der Feuerwehr und ich bin damit
aufgewachsen. Da war es keine Frage, als 1991 die
Jugendfeuerwehr gegründet wurde, Gründungsmitglied zu
werden.

Deine Aufgaben bei der Feuerwehr?
Ich bin der Kommandant, quasi der Chef der großartigen
Truppe. Bei Einsätzen darf ich als Einsatzleiter fungieren.
Ansonsten bin ich verantwortlich für die Organisation der
Wehr. Mit der Gemeindeverwaltung und den
Gemeinderäten darf ich bei Beschaffungen
zusammenarbeiten. Alle sechs Jahre wird der Kommandant
gewählt. Erst diese Jahr hat mir meine Mannschaft wieder
das Vertrauen geschenkt und ich kann weiter, mit höchsten
Ansprüchen an mich selbst, mit vollem Engagement unsere
Wehr für die Bubenreuther Bürger nach vorne bringen.

Welches Feuerwehrfahrzeug ist dein Favorit?
Alle, allein schon, weil ich bei vier Fahrzeugen bei der
Beschaffung mitwirken durfte.

Hat dir deine Tätigkeit bei der Feuerwehr auch schon im
Privatleben weiter geholfen?
Auf jeden Fall. Im Laufe der Jahre sind in der Feuerwehr-
familie großartige Freundschaften, auch außerhalb der
Feuerwehr, entstanden.

Familie, Job und Feuerwehr - wie kriegst du das alles unter
einen Hut?
Durch meinen Schichtdienst ist es oft nicht ganz so einfach.
Jedoch sind, bis auf die Jüngste, alle anderen Familienmit-
glieder auch bei der Feuerwehr. So ist ein Termin bei der
Feuerwehr oft ein Familienausflug.

Was erwartest du dir von deiner Feuerwehr und deinen
„Kollegen“?
Es ist wichtig, dass sich alle vertrauen können. Nur so
können wir uns in lebensbedrohlichen Situationen aufein-
ander verlassen.

Dein bisher interessantester Einsatz?
Alle Einsätze sind hochinteressant und von der jeweiligen
Dramatik geprägt. Einen bestimmten Einsatz kann ich nicht
nennen.

Nach der Übung trinkst du gerne?
Wenn die Übung abends stattfindet, danach gerne auch mal
ein Bier.

Zu welcher Veranstaltung der Feuerwehr gehst du am
liebsten und warum?
Zu jeder ! Weil es immer schön ist seine
„Familienmitglieder“ zu sehen.

Deine Botschaft an interessierte Mitbürger*innen?
Kommt bei uns vorbei und seht selber, Feuerwehr ist kein
Hexenwerk. Bei uns kann jeder, in einem großartigen Team,
mitmachen und helfen, denn helfen ist ein großartiges
Gefühl.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit - Ihre Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth

Frankenstraße 47 | 91088 Bubenreuth
info@feuerwehr-bubenreuth.de

FREIWILLIGE
FEUERWEHR BUBENREUTH

Mach‘s wie Heiner -
Unterstütze deine Feuerwehr!

Heinrich Herzog (44 Jahre, verheiratet, drei Kinder)
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Vorsorgeangebote der Krankenkasse nützen:
Darm-Check kann Leben retten

Seit der Einführung der Vorsor-
ge-Darmspiegelung für älte-
re Menschen hat sich die Zahl 
der Neuerkrankungen sowie die 
Sterblichkeitsrate deutlich redu-
ziert. Das geht aus Berechnungen 
des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums (DKFZ) hervor. Aller-
dings nutzen noch zu wenige das 
Angebot, wie aus einem Bericht 
von Jörg Ciszewski in der VdK-Zei-
tung vom März 2022 hervorgeht:

Das Darmkrebsrisiko nimmt ab 
dem 50. Lebensjahr zu und ist 
für Menschen ab 70 Jahren am 
höchsten. Krankenkassen bieten 
Frauen ab dem 55. Lebensjahr 
und Männern bereits ab dem 50. 
Lebensjahr eine Darmspiegelung 
zur Früherkennung an. Die Fol-
ge: Deutlich weniger Menschen 
erkrankten beziehungsweise 
verstarben in den vergangenen 
rund 20 Jahren an Darmkrebs.

Laut DKFZ reduzierte sich die Zahl 
der Neuerkrankungen von 2000 
bis 2016 bei beiden Geschlech-
tern um knapp ein Viertel. Noch 
deutlicher waren die Effekte auf 
die Sterblichkeitsrate: Zwischen 
2000 und 2018 sank sie bei Män-
nern um 35,8 Prozent, bei Frauen 
sogar um 40,5 Prozent.

In der Corona-Pandemie nutz-
ten insgesamt wesentlich we-
niger Menschen die Krebsprä-
ventionsangebote. Aber bei den 
Koloskopien zur Früherkennung 
von Darmkrebs war nach Rück-
gängen in der ersten Pandemie-
welle im vergangenen Jahr ein 
leichter Anstieg von 2,1 Prozent 
festzustellen. Dennoch nähmen 
noch viel zu wenige das Angebot 
zur Darmspiegelung wahr: „Es ist 
noch Luft nach oben“ so eine 
Feststellung des Wissenschaft-
lichen Instituts der AOK (WIdO).

Laut WIdO wurden nur etwa 
die Hälfte der anspruchsbe-
rechtigten Menschen, die 2021 
65 Jahre alt waren, in den ver-
gangenen zehn Jahren von der 
Darmkrebs-Früherkennung er-
reicht – obwohl seit dem Jahr 
2019 per Anschreiben von den 
Krankenkassen zu dieser Vorsor-
ge eingeladen wird.

Wir freuen uns, wenn Sie gut auf 
Ihre Gesundheit achten und die 
Angebote der Krankenkassen 
verstärkt annehmen, um noch 
viele schöne und gesunde Jahre 
in und um Bubenreuth mit Ihren 
Liebsten verbringen zu können.

Ihre Seniorenbeauftragten

Hans-Jürgen Leyh
Manfred Winkelmann 

Veranstaltung des Seniorenclubs
Bis auf Weiteres müssen wir leider alle Veranstaltungen ausfallen lassen.

Wir freuen uns darauf, wieder regelmäßige Treffen des Seniorenclubs  
veranstalten zu können, sobald die Corona-Situation es zulässt. 

Wir sind bemüht, im Juni wieder zusammen zu kommen. Auf den Seniorenseiten des Mitteilungs-
blattes informieren wir Euch rechtzeitig darüber.

Wir wünschen alles Gute und gute Gesundheit.

Euer Seniorenclub – Ernst-Heinrich Roth und sein Team
E. H. Roth, Tel. 2 25 10, Frau Heidi Wörl, Tel. 2 37 12, Frau Ingrid Spinnler, Tel. 2 49 10, und Helferinnen

Abgesagt
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Buchpräsentation im Musikwinkel ist Ergebnis jahrelanger  
Forschungen in Schönbach/Luby, Markneukirchen und Bubenreuth

Verwobene Fäden: Musikinstrumentenbau und  
Lebensgeschichten im Egerland, Vogtland und Mittelfranken
Mit „Verbunden durch Musik und Ge-
schichte“ ist Anfang April in Mark-
neukirchen im Vogtland ein Buch 
präsentiert worden, das Schönbach/ 
Luby, Bubenreuth und Markneukir-
chen als Instrumentenbauerorte in 
ihren vielfältigen engen Kontakten 
vorstellt. Ein „gemeinsames Heftchen“ 
schwebte dem Musikwissenschaftler 
Dr. Enrico Weller und dem Historiker 
Dr. Christian Hoyer vor, als sie vor gut 
einem Jahrzehnt die Idee dazu hatten. 
War später schon vom „Böichl“ die 
Rede, das bestimmt bald erscheint, so 
ist es nun ein ausgewachsenes Buch, 
zweisprachig in Deutsch und Tsche-
chisch erschienen und mit Beiträgen 
weiterer Autoren bereichert: von Klaus 
Martius, lange Restaurator am Germa-
nischen Nationalmuseum Nürnberg, 
von dem Geigenbauer und Autor Jirí 
Pátek, Direktor der Geigenbauschule 
in Eger/Cheb, und Werner Pöllmann, 
Historiker und Egerland-Kenner aus 
Sträßel bei Markneukirchen. Die Über-
setzungsarbeiten übernahmen Irena 
Erlebachová und Alfred Neudörfer, in 
dessen Familiengeschichte in Schön-
bach/Luby sich der Titel des Buches 
wie in einem Brennglas spiegelt. Der 
Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds 
übernahm die Hälfte der Druckkos-
ten des Buches, das der Verein der 
Freunde und Förderer des Musikin-
strumenten-Museums Markneukir-
chen als zehnten Band seiner 2008 
gegründeten Buchreihe „Meisterleis-
tungen deutscher Instrumentenbau-
kunst“ herausbrachte.

Die Verbindungen zwischen den drei 
Instrumentenbauorten füllen mehr 
als ein Buch und kamen zur Vor-
stellung im Gerber-Hans-Haus Mar-
kneukirchen im wahrsten Wortsinn 
zur Sprache: Wenn ein „Neikirnger“ 
spricht, wird er bei alten Schönba-
chern verstanden und auch in den 
Bubenreuther Familien, in denen das 
Egerländische noch geläufig ist. Dr. 
Christian Hoyer verdeutlichte das 
gekonnt mit zum Schmunzeln anre-
genden Beispielen, die auch mit dem 
wissenschaftlichen Befund der Be-

siedlung des oberen Vogtlandes von 
Süden her korrespondieren – „das 
obere Vogtland ist also altes Eger-
land“, wie Hoyer den Dresdner Ar-
chäologen und Mittelalterhistoriker 
Gerhard Billig zitierte. Der erste Mark-
neukirchner Stadtmusikdirektor und 
damit ein erster Vorgänger von Enrico 
Weller war mit Johann Muck (1814 bis 
1887) ein Schönbacher, der legendäre 
Markneukirchner Innungs-Mitbegrün-
der Johann Adam Pöpel hinterließ in 
beiden Städten seine Spuren – und 
die Familiennamen, die in allen drei 
Städten einen Klang haben, deu-
ten auf Instrumentenbauer-Familien 
über Generationen. Ohne Schönba-
cher Botenfrauen, die halbfertige In-
strumente über die Wernitzgrüner 
Zollstraße ins nahe Markneukirchen 
transportierten, kein weltweiter Ab-
satz von Instrumenten – und ohne die 
tschechischen Grenzpendler von heu-
te – 2018 machten sie 20 Prozent der 
Beschäftigten im Instrumentenbau in 
Markneukirchen aus – gäbe es eine 
Branche, die deutlich mehr Schwierig-
keiten hätte. Die Planstadt der Schön-
bacher in Bubenreuth – „Neu-Schön-

bach“ – und ein Aspekt, der oft wenig 
beleuchtet wurde: In Schönbach und 
in Graslitz/Kraslice blieben nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges eine Reihe 
Deutsche, die meisten für den Musik-
instrumentenbau vor Ort unentbehr-
liche Fachleute. „Das sind Beispiele 
für die Zurückhaltung von Spezialis-
ten. Bis zu einem gewissen Grad hatte 
sich ein pragmatisches wirtschaftli-
ches Kalkül in Prag durchgesetzt“, re-
sümierte Hoyer, der in seine Schilde-
rungen immer wieder Erlebnisse und 
Überlieferungen aus seiner Familie 
mit tiefen Wurzeln im Egerland ein-
fließen ließ.

Die Buchvorstellung erlebte einen sehr 
guten Zuspruch – und ein kleines „Gip-
feltreffen“ mit den Bürgermeistern 
Norbert Stumpf (Bubenreuth), Vladi-
mir Vorm (Luby) und Andreas Rubner 
(Markneukirchen) sowie als viertem 
im Bunde Vorms Vor-Vor-Vorgänger als 
Bürgermeister Hans Kreuzinger, der 
mit seinen guten Kontakten und seiner 
aufgeschlossenen Art auch für dieses 
Buch eine wichtige Stütze war. Zugleich 
war die Präsentation der Rahmen für 

BUBENREUTHaktuell  SCHÖNBACH/LUBY

Die Autoren Enrico Weller (links) und Christian Hoyer vor der Buchvorstellung im Musikinstrumentenmu-
seum Markneukirchen.



34 | Mai 2022 

FLÜCHTLINGSINITIATIVE

RATHAUS AKTUELL BUBENREUTHaktuell

Aktuelle Situation
Die im Februar noch gestartete Umfra-
ge zum Interesse an einer Flüchtlings-
initiative in Bubenreuth wurde durch 
die aktuellen Ereignisse überholt. 
Denn nun befinden sich bereits wie-
der um 75 Geflüchtete in Bubenreuth. 
Für diese Geflüchteten aus der Ukraine 
gilt, dass sie sich 90 Tage frei in der EU 
bewegen dürfen. Nach 90 Tagen än-
dern sich die Regeln, beispielsweise 
werden die Kinder dann schulpflichtig. 

Wie viele bestimmt mitbekommen ha-
ben, wurde für diese Geflüchteten (vor 
allem sind es Mütter und Kinder) das 
ehemalige Altenheim am Eichenplatz 
zu einer Notunterkunft umfunktio-
niert. Der Status „Notunterkunft“ be-
deutet, dass nur vorgesehen ist, dass 
sich die Menschen wenige Tage bis 
Wochen hier aufhalten. Grundsätzlich 
soll das Heim aber in eine Gemein-
schaftsunterkunft umgewandelt wer-
den (wann dies der Fall sein wird, ist 
z.Zt. noch unklar). 

Das Heim wird betrieben vom Erlanger 
Sicherheitsservice und versorgt vom 
Roten Kreuz, das heißt, dass das Rote 
Kreuz Feldbetten stellte und dreimal 

am Tag das Heim mit Essen beliefert. 
Wenn Spenden benötigt werden, 
wendet sich der Betreiber bzw. die 
Haushälterin direkt an eine Unter-
stützergruppe oder an die Floh-
marktgruppen per Whatsapp. So 
konnten bisher die Wünsche bzw. 
Anfragen zum Teil innerhalb von Mi-
nuten positiv beantwortet werden 
(genau diese Antwortgeschwindig-
keit ist auch der Grund, warum kei-
ne Sachspendenanfragen im Mittei-
lungsblatt veröffentlicht werden). 

Die Spendenbereitschaft in Bu-
benreuth ist riesig und oft sind in 
kürzester Zeit mehr als genug Dinge 
vorhanden. In einer gezielten Spiel-
zeugspendenaktion am 9.4. wurden 
zwei Spielzimmer für die Kinder inner-
halb von einer Stunde mit hochwerti-
gen Spenden bestückt. 

Es finden und fanden aber auch weite-
re Aktionen statt, so spendete die Mit-
telschule Baiersdorf Außenspielgeräte 
und Bälle für die Jugendlichen, es wurde 
eine Osteraktionen geplant und am 12. 

Mai findet ein Begegnungstreffen von 15 
Uhr bis 17 Uhr im Sportheim statt. 

Wenn jemand Interesse und auch Zeit 
hat sich zu engagieren, freuen wir uns 
über eine Kontaktaufnahme!

Geldspenden finden weiterhin sinn-
vollen Einsatz

Für die Flüchtlingsinitiative
Inger Holndonner

Kontakt: anschmoll@kabelmail.de oder kathrin.goerlitz@me.com 

 12. Mai 2022
15.00 – 17.00 Uhr
Begegnungstreff 

im Sportheim
Frankenstraße 49

die offizielle Verabschiedung von Heid-
run Eichler, fast ein Vierteljahrhundert 
bis Ende 2019 Direktorin des Musikin-
strumenten-Museums Markneukirchen 
und mehr als 41 Jahre am Museum 
beschäftigt. Sie ist seit 2021 im Ruhe-
stand, engagiert sich aber nach wie vor 
für das Museum. Im Verein der Freun-
de und Förderer des Markneukirchner 
Museums, zu dessen erstem Ehrenmit-
glied sie ernannt worden war, ist sie 
zum neuen Finanzvorstand gewählt 
worden. Bürgermeister Andreas Rub-
ner würdigte die ebenso engagierte wie 

streitbar-kritische Museumsexpertin, 
deren Name nicht nur in Markneukir-
chen, sondern auch in Schönbach/Luby 
und Bubenreuth einen guten Klang hat. 
Die Musik zur Buchpremiere war pas-
send zum Tag deutsch-tschechisch: 
Gespielt vom tschechischen Gitarris-
ten Jaroslav Kočarnik, Lehrer an der 
Musikschule Vogtland in Markneukir-
chen und Klingenthal, von den Kindern 
Krystina, Anežka und Emilie sowie Ju-
lius Rohwedder, der seine Ausbildung 
an der Klingenthaler Berufsfachschule 
absolviert.

Erhältlich ist das Buch „Verbunden 
durch Musik und Geschichte“ (280 
Seiten, zweisprachig) für 29 Euro zu-
züglich Versandkosten im Onlineshop 
des Vereins der Freunde und Förde-
rer des Musikinstrumenten-Museums 
Mark neukirchen: https://www.verein- 
musik ins t rumentenmuseum.de/ 
oder in Bubenreuth beim Verein Bu-
benreutheum e.V. über c.hoyer@ 
bubenreutheum.de 

Text: Ronny Hager
Foto: Eckhard Sommer

Das Team „Bienengruppe“ aus der 
Klasse 1/2 c der Grundschule Buben-
reuth macht sich stark für Bienen! 
Samstag, 21. Mai 2022, vormittags, vor 
der Bäckerei PATZ und vor dem EDEKA



Mai 2022 | 35

BUBENREUTHaktuell  NATUR & UMWELT

Kommunales Energieeffizienznetzwerk 
Energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie die  
Materialökologie: Spannende Themen für die Kommunen
Im kommunalen Energieeffizienz-Netz-
werk München haben sich die sechs 
teilnehmenden Kommunen Baiersdorf, 
Bubenreuth, Fahrenzhausen, Ober-
schleißheim, Pullach im Isartal und 
Wörthsee zusammengetan, um auf 
kommunaler Ebene Energie einzuspa-

ren und effizienter einzusetzen sowie 
den Anteil erneuerbarer Energien zu 
steigern.

Das siebte Netzwerktreffen der sechs 
am kommunalen Energieeffizienznetz-
werk teilnehmenden Kommunen fand 

am 28. März 2022 online statt und be-
fasste sich mit dem Fachthema „Ener-
gieeffizientes Bauen und Sanieren so-
wie der Materialökologie“.

Das Schwerpunktthema „Energieeffizi-
entes Bauen und Sanieren“ sowie die 
„Materialökologie“ wurden von einer 
Expertin der Beratungsstelle Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit (BEN) der 
Bayerischen Architektenkammer ab-
gedeckt, deren Erstberatung die Kom-
munen zu den obigen Themenfeldern 
kostenfrei und projektspezifisch in An-
spruch nehmen können.

Aber auch private Bauherren kön-
nen sich bei der Beratungsstelle zu 
den Themenfeldern „nachhaltiges 
und effizientes Bauen und Planen“, 
„Materialökologie und Nachhaltig-
keitszertifizierung“, „nachhaltige 
Strategieentwicklung“ sowie „tech-
nische Gebäudeausstattung und er-
neuerbare Energien“ beraten las-
sen (siehe https://www.byak.de/
planen-und-bauen/beratungsstelle- 
energieeffizienz-und-nachhaltigkeit.
html).  

Der Energiewende ER(H)langen e.V. lädt ein zur 

Online-Vortragsreihe „Energie- und 
Mobilitätswende einfach selber machen!“
In unserer Online-Vortragsreihe geben 
wir Anleitungen dazu, wie jeder Einzel-
ne mit Hilfe der Photovoltaik, Batte-
riespeichern, Wärmepumpen und der 
Elektromobilität einen oder mehrere 
Schritte für seine persönlichen Ener-
gie- und Mobilitätswende gehen kann. 
An den Vorträgen kann jeder bequem 
online von zu Hause aus teilnehmen. 

Eine weitere gute Nachricht: Die Teil-
nahme an den Vorträgen ist kostenlos!

Folgende Themen stehen jeweils Mitt-
wochs um 19.30 Uhr auf der Agenda:

4. Mai 2022: Photovoltaik-Strom vom 
Hausdach – wie plane und errichte ich 
meine eigene Anlage?

11. Mai 2022: Pack die Sonne in den 
Tank – wie schaffe ich meine persön-
liche Mobilitätswende?

18. Mai 2022: Photovoltaik lohnt sich – 
Solarstrom vom Dach, für Mieter und 
Eigentümer, mit und ohne Speicher

25. Mai 2022: Balkonsolaranlagen – 
Was bringen sie? Was ist zu beachten?

1. Juni 2022: Batteriespeicher für Pho-
tovoltaik – Wie sind sie zu dimensio-
nieren? Was dürfen sie kosten?

15. Juni 2022: Photovoltaik-Strom vom 
Hausdach – wie plane und errichte ich 
meine eigene Anlage?

22. Juni 2022: Pack die Sonne in den 
Tank – wie schaffe ich meine persön-
liche Mobilitätswende?

29. Juni 2022: Photovoltaik lohnt sich 
– Solarstrom vom Dach, für Mieter und 
Eigentümer, mit und ohne Speicher

Details und die Links zur Anmeldung 
gibt es hier: www.energiewende- 
erlangen.de/veranstaltungen/ 

Newsletter:
Wenn Sie zukünftig keine Termine und 
wichtigen Ankündigungen zur Energie-
wende und dem Klimaschutz in der 
Region verpassen wollen, dann abon-
nieren Sie einfach unseren Newsletter 
unter: www.energiewende-erlangen.
de/Newsletter

Kontakt: 
Energiewende ER(H)langen e.V., 
info@Energiewende-ERHlangen.de
www.Energiewende-ERHlangen.de 
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Im Vortrag zum Thema „Nachhaltiges 
Bauen und Sanieren“ ging Frau Wur-
mer-Weiß von der BEN einerseits auf 
die verschiedenen Beratungsfelder 
der BEN und andererseits auf die The-
men Effizienz (Verhältnis Kosten/Nut-
zen), Konsistenz (Wiederverwendung, 
Materialkreisläufe) sowie die Suffizi-
enz (Erkennen des essenziellen Be-
darfs und Bedienung dieses Bedarfs) 
ein.

Im daran anschließenden Fachvor-
trag von Frau Wurmer-Weiß wurde 
die Wichtigkeit der Materialökologie 
eindrucksvoll dargestellt. Frau Wur-
mer-Weiß stellte dazu zunächst die 

bereits bestehenden gesetzlichen 
Regelungen vor, die jedoch nur die 
Gefahrenabwehr zum Ziel haben. Um 
einen vorbeugenden Gesundheits-
schutz zu betreiben, empfiehlt Frau 
Wurmer-Weiß, klare Anforderungen an 
die Innenraumlufthygiene sowie die 
Baustoffe und Produkte zu definieren 
und vorzugeben. Aufgrund der zuneh-
menden Dichtheit der Gebäude sei 
„schadstoffarmes Bauen schließlich 
die Voraussetzung für energieeffizien-
tes Bauen“, so Frau Wurmer-Weiß. Da-
neben empfahl sie eine Gebäudezer-
tifzierung anzustreben, um das Thema 
„Nachhaltigkeit“ von Beginn an struk-
turiert und zielgerichtet in den Pla-

nungsprozess zu integrieren und die 
getroffenen Maßnahmen auch ent-
sprechend zu dokumentieren. Auch 
hierzu berät die BEN sowohl Kommu-
nen als auch private Bauherren im 
Vorfeld.

Das Netzwerk befindet sich fast am 
Ende des zweiten Netzwerkjahres, 
viele Schwerpunkprojekte sind in den 
einzelnen Kommunen betrachtet wor-
den, jetzt sollen im dritten und letzten 
Netzwerkjahr gemeinsam möglichst 
viele Projekte in die Umsetzung ge-
bracht werden, so dass die zu Beginn 
definierten Energieeffizienzziele er-
reicht werden können. 

NATUR & UMWELT BUBENREUTHaktuell

KINDERBUNT-HORT AKTUELL

Wir suchen eine 450 €-Kraft (m/w/d)
zur Mitarbeit im Bereich Küche/
Spülkraft und allen anfallenden Ar-
beiten des täglichen Lebens. Die Ar-
beitszeiten wären tägl. von

Mo bis Fr von 12.30 bis 14.30 Uhr.

Unsere Einrichtung: KinderBunt-  
Hort, Binsenstr. 22, 91088 Buben-
reuth, Tel: 09131/9744070.

Wir suchen ab sofort und würden 
uns über eine telefonische oder per-
sönliche Vorstellung freuen. 

Friedhof Bubenreuth

Öffnungszeiten im 
Sommer:   7.00 – 21.00 Uhr 
Winter:     7.00 – 18.00 Uhr
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Das Zwergennest in Bubenreuth soll weitergehen
Der Verein Zwergennest e.V. braucht ab September 2022 einen neuen Betreuer/In 
Wir suchen jemanden, der sich gerne 
mit Kindern im Alter zwischen 18 Mo-
naten und 3 Jahren beschäftigt, mit 
ihnen spielt, bastelt, singt, malt und 
Geschichten (Fingerspiele) erzählt. 

6 Stunden in der Woche dürfen sel-
ber gestaltet werden, wobei immer 
ein Eltern-/Großelternteil als Un-
terstützung eingeteilt wird. Pädago-
gische Kenntnisse sind von Vorteil, 
aber keine Voraussetzung.

Wenn Sie Spaß daran haben, mit ma-
ximal 10 Kindern zwei Vormittage in 
der Woche (Schulferien sind frei) zu 
verbringen, dann melden Sie sich bei 
mir: 

Kerstin Kunze (1. Vorstand) 09131-
6104359 zwergennest@mein.gmx

Natürlich entlohnen wir alle Mühe 
und Aufwand mit einem festen mo-

natlichen Gehalt nach den Vorgaben 
der Minijobzentrale.

Die Kinder freuen sich auf einen 
neuen „Erzieher/In“ im Zwergennest, 
in welchem sie sich auf den Kinder-
garten vorbereiten und mit anderen 
Kindern soziale Kontakte knüpfen.

Wir freuen uns auf positive Meldun-
gen und wären sehr dankbar, wenn 
das Zwergennest auch im nächsten 
Schuljahr wieder Eltern eine Möglich-
keit bietet, ihre Kinder in einer be-
treuten Spielgruppe anzumelden.

Der Vorstand des Zwergennest e. V. 

Grundschule Bubenreuth
Liebe Bubenreutherinnen und Bubenreuther, 
zum 9. Mai 2022 werde ich eine Stelle 
als Schulrätin am Staatlichen Schul-
amt Erlangen/Erlangen-Höchstadt 
antreten und somit die Leitung der 
Grundschule Bubenreuth abgeben. 

32 Jahre lang war ich als Lehrerin, Bera-
tungslehrerin, Konrektorin und schließ-
lich als Schulleiterin an dieser Schule 
tätig. Somit fühle ich mich ihr und ihren 
Schülerinnen und Schülern der vielen 
Jahre mit ihren Eltern sehr verbunden. 
Ich durfte die Schule mit einem ein-
maligen Kollegium, einer engagierten 
Elternschaft und einem meine/unsere 
Arbeit stets wertschätzenden Sachauf-
wandsträger weiterentwickeln.

Bei allen, die mich und meine Überzeu-
gungen und Haltungen in den vielen 
Jahren mit ihren konstruktiv kritischen 
Nachfragen und Anregungen, ihrer 

Unterstützung, ihrer ehrenamtlichen 
Mitarbeit, ihrer Wertschätzung und 
vor allem mit ihrem Vertrauen in mich 
begleitet haben, bedanke ich mich auf 
diesem Weg von ganzem Herzen. Es 
war eine wunderbare Zeit – gleichzeitig 
freue ich mich auf die neue Herausfor-
derung und Veränderung!

Zunächst wird nun unsere Konrektorin 
Frau Dorothea Haußmann die Leitung 
der Grundschule übernehmen, bis die 
Schulleitungsstelle wieder neu be-
setzt ist. Ihr zur Seite wird Frau Kerstin 
Spiers und auch das gesamte Kollegi-
um mit unserer Sekretärin Frau Zim-
mermann stehen. Ich bitte Sie sehr, 
auch ihnen weiterhin das Vertrauen in 
unsere Schule entgegenzubringen.

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich 
von Herzen, dass Sie gemeinsam ir-

gendwann auf eine gesunde und zu-
friedene Schullaufbahn Ihres Kindes 
zurückblicken können. Alle werden ih-
ren Weg machen – egal wohin der Weg 
sie nach der vierten Jahrgangsstufe 
führt.

So grüße ich Sie noch einmal herzlich 
aus der Grundschule Bubenreuth

Ihre 

Martina Zippelius-Wimmer
Rektorin 

Süßes Geschenk aus Bubenreuth
Für Konfekt-Freunde gibt es Pralinen mit Motiven 
aus Bubenreuth – ideal zum Verschenken oder auch 
zum selber Genießen.  Die Pralinen in der 8er-Ge-
schenkverpackung kosten 9,90 Euro und sind im 
Rathaus erhältlich. 
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Les Foulées 2022 Saint-Gilloises 
Halbmarathon in Saint Gilles – un-
serer zukünftigen Partnergemeinde: 
die Idee entstand im Oktober 2021. 
Eine Delegation von Bürgern aus ver-
schiedenen Ämtern und Vereinen aus 
Saint-Gilles weilte für ein Wochenende 
in Bubenreuth. 

So erfuhren wir von dem jährlichen 
Laufevent Les Foulées Saint-Gilloises, 
organisiert von der Laufabteilung Cour-
se à pied des dortigen Sportvereins 
USSG. Das Feuer in uns war entfacht! 

Es folgten Ausschreibung, Anmeldung, 
medizinisches Attest (ist in Frankreich 
bei derartigen Läufen notwendig) und 
dann Hoffen, dass die Pandemie es 
erlaubt. Unterkunft fanden wir schnell 
und unkompliziert privat en famille. 
Am 04.03.2022 ging es schließlich los. 

Abends freundlicher Empfang 
von unseren Gastfamilien, Ein-
ladung in die ortsansässige 
Crêperie.

Samstags, 05.03.2022 – der Tag 
des Laufs. Gefühlt war ganz 
Saint-Gilles auf den Beinen: im Start- 
und Zielbereich, als Streckenposten, 
an den Verpflegungsstationen. Cha-
peau für die Organisatoren eines solch 
großen Laufevents!

Es ging los mit Läufen für Kinder, ge-
staffelt nach Alter über Distanzen von 
800 bis 3.800 m, gefolgt vom Jeder-
mann-Lauf über 7.600 m. Und schließ-
lich semi marathon, der Halbmarathon. 

Teilnehmerzahl: 1.378, davon 983 am 
Halbmarathon!

Wir fühlten uns gut gewappnet, 
schließlich laufen wir regelmäßig und 
auch über Berge. Also Laufen in der 
Ebene – kein Problem! Dachten wir. 
Aber dann: Auch in Saint-Gilles gibt es 
Hügel. Und WIND! 

Doch angespornt durch die vielen 
Zuschauer am Straßenrand und von 
den anderen Läufern mit ihrer Auf-
munterung „Avec Courage!“ – haben 
wir es geschafft. Die Zielzeit? Die ist 
zweitrangig.
 
Motivation für diese Reise war das 
„Leben“ der Partnerschaft zwischen 
Saint-Gilles und Bubenreuth. Abends, 
nach dem Lauf: Einladung zum apéro 
et galettes Saucisses (das bretonische 
Pendant zum fränkischen Bratwurst-
weckla) – Zeit zu feiern und Zeit für 
viele Begegnungen und Gespräche. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere 
Gastgeber!

Wir freuen uns auf viele weitere ge-
meinsame Aktivitäten zwischen un-
seren beiden Gemeinden, beim Sport 
und auch sonst: A bientôt! Bis bald!

Gabriela Pfeiffer und Olaf Köbernick 

Mitglieder des Ensemble. Deutsch- Französischer 
Partnerschaftsverein Bubenreuth e.V. 

MITTELSCHULE AKTUELL BUBENREUTHaktuell

ST. GILLES

Schulanmeldung für das Schuljahr 2022/2023
Die Anmeldung für die Mittelschule 
Baiersdorf zum Schuljahr 22/23 findet 
statt von:

Dienstag, 03.05.2022, bis Freitag, 
06.05.2022 ➡ jeweils von 9.00 bis 
11.30 Uhr

Zur Anmeldung mitzubringen ist:
 y Übertrittszeugnis im Original

 y Geburtsurkunde (Stammbuch)
 y Impfpass im Original (Masernschutz-
nachweis) 

 y (Sorgerechtsbeschluss) 
 y wichtige Unterlagen, z.B. zu Le-
se-Rechtschreibstörung etc. 

Wenn gewünscht, kann das Anmelde-
formular auf der Homepage herunter-
geladen und vorab ausgefüllt werden. 

Bitte beachten Sie die zu diesem Zeit-
punkt gültigen Pandemie-Bestimmun-
gen (3G-Pflicht). Vielen Dank! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Susanne Stahl, Rektorin 
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Kurse Bayerisches Rotes Kreuz
Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Erlangen-Höchstadt, 
bietet im Mai in Erlangen folgende Lehrgänge an:

 Erste Hilfe-Ausbildung u.a. 
für alle Führerscheine und Ersthelfer im Betrieb 
jeden Samstag von 9.00 – 17.30 Uhr 

 Erste Hilfe-Ausbildung 
am 2./10./16./18./24. Mai 2022, von 8.30 – 17.00 Uhr 
(jeweils ein abgeschlossener Kurs)

 Erste Hilfe-Fortbildung 
am 4./9./17./19./25. Mai 2022, von 8.30 – 17.00 Uhr
(jeweils ein abgeschlossener Kurs)

 Erste Hilfe am Kind am 12. Mai 2022 von 8.30 – 17.00 Uhr 
und am 28. Mai 2022 von 9.00 -17.30 Uhr (jeweils ein abge-
schlossener Kurs)

Alle Veranstaltungen finden in der Henri-Dunant-Straße 4 
in Erlangen statt. Anmeldung unter www.brk-erlangen.de/
Kurse

Kreisverband Erlangen-Höchstadt
Bildungszentrum, Henri-Dunant-Str. 4, 91058 Erlangen 
Telefon: 09131 / 12 00-0 | Telefax: 09131 / 12 00-104
info@kverlangen-hoechstadt.brk.de
www.kverlangen-hoechstadt.brk.de 

50 Jahre Kreisjugendring ERH und 25 Jahre  
Jugendcamp Vestenbergsgreuth
Ebenso wie der Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt wird auch der Kreisju-
gendring ERH in diesem Jahr 50 Jahre 
alt. Dieser Geburtstag wird am 21. und 
22. Mai 2022 im Jugendcamp Vesten-
bergsgreuth groß gefeiert und auch 
gleich das Jubiläum „25 Jahre Jugend-
camp“ nachgeholt. Am 21. Mai kommen 
noch zwei Ereignisse dazu: Zum einen 
wird der Schaukelweg der Gemeinde 
Vestenbergsgreuth um 11.00 Uhr einge-

weiht und zum anderen ist das Jugend-
camp auch eine Anlaufstation beim 
Familienradeln des Bündnisses für Fa-
milie. Es wird einiges geboten sein und 
es ergeht herzliche Einladung an die 
ganze Familie. Beim Festakt um 14.00 
Uhr spielen u.a. zwei Jugendbands der 
Musikschule Höchstadt und auf dem 
Gelände des Jugendcamps gibt es ein 
buntes Programm mit Hüpfburg, Klet-
terturm, Lagerfeuer und vieles mehr. 

Um 17.00 Uhr wird das Theater „Ku-
ckucksheim“ das Stück „Petterson und 
Findus“ in der Mehrzweckhalle im Haus 
der Begegnung spielen und als beson-
deres Highlight pendelt ein Planwa-
gen zwischen dem Jugendcamp und 
dem Haus der Begegnung. Der Zutritt 
zu allen Veranstaltungen ist kostenlos 

WIR SUCHEN SIE FÜR UNSER TEAM 
Die TelefonSeelsorge Erlangen sucht ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
Rund 70 ehrenamtliche Frauen und 
Männer besetzen zurzeit in Erlangen 
die kostenlose und rund um die Uhr 
erreichbare TelefonSeelsorge. 

Bei den Gesprächen am Telefon zeigt 
sich das Leben in allen Facetten – Ein-
samkeit, seelische Belastung oder 
Krankheit, Beziehungsprobleme, Ar-
beitslosigkeit, finanzielle Not, Trauer, 
Ängste oder das Gefühl der Hilflosig-
keit und des Scheiterns. 

Um allen hilftesuchenden Anrufer*in-
nen rund um die Uhr, sieben Tage in 
der Woche ein besseres Durchkommen 
zu ermöglichen, brauchen wir Nach-
wuchs zur tatkräftigen Unterstützung. 

Die einjährige Ausbildung soll Sie be-
fähigen, mit Menschen in Krisen und 
schwierigen Lebensituationen ein hel-
fendes Gespräch zu führen. Einfüh-
lungsvermögen und Belastbarkeit sind 
gute Voraussetzungen dafür. 

Ziel der Ausbildung ist, dass Sie im Um-
gang mit sich und in der Kommunikati-
on mit anderen echt, einfühlend und 
wertschätzend in Beziehung treten. 
Die Auseinandersetzung in der Gruppe 
ermöglicht ganzheitliches, ressour-
cenorientiertes persönliches Wachsen. 

Die TELEFONSEELSORGE ERLANGEN 
startet im Herbst 2022 wieder einen 
einjährigen Ausbildungskurs. 

Wenn Sie Lust auf diese Arbeit ha-
ben, lassen wir Ihnen gerne weitere 
Informationen zukommen: kontakt@
telefonseelsorgeerlangen.de oder Tel. 
09131-97 98 30 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören. 
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und ein FoodTruck sorgt für die kuli-
narische Versorgung auf dem Jugend-
gelände.

Bei rechtzeitiger Anmeldung kann man 
im Haus, den Sternenhütten oder auch 
mit eigenem Zelt übernachten und sich 
am Sonntagmorgen mit einem voll-

wertigen, regionalen Frühstück über-
raschen lassen. 

Nachdem die Veranstaltung in das Fa-
milienradeln des Landkreises einge-
bunden ist, wird an diesem Samstag 
die Buslinie 245 zwischen Höchstadt 
und Vestenbergsgreuth zwischen 10.11 

Uhr und 18.11 Uhr auch ohne Anruf si-
cher fahren und auch Fahrradfahrer 
transportieren. So ist die Strecke dann 
sicher auch für Familien zu bewältigen. 

Mehr Informationen und Anmeldungs-
möglichkeit für die Übernachtung: 
www.kjr-erh.de 

Die Offene Tür Erlangen sucht  
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen 
Die Offene Tür Erlangen versteht 
sich als Anlaufstelle für Menschen in 
schwierigen Lebenslagen und mit aku-
ten seelischen Problemen. In solchen 
Situationen kann bereits ein Gespräch 
viel Last von der Seele nehmen. Als 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen bie-
ten Sie solch entlastende und stüt-
zende Gespräche an, informieren über 
das Haus und seine Angebote und ver-
mitteln bei Bedarf längerfristige Bera-
tungen zu den Fachkräften im Haus. Im 
Rahmen einer einjährigen Ausbildung 
lernen Sie, zugewandte Gespräche zu 
führen. Einfühlungsvermögen und Be-
lastbarkeit sind gute Voraussetzungen 
dafür. Ziel der Ausbildung ist, dass Sie 
im Umgang mit sich und in der Kom-
munikation mit anderen echt, einfüh-
lend und wertschätzend in Beziehung 
treten. Die Auseinandersetzung in der 
Gruppe ermöglicht ganzheitliches, res-
sourcenorientiertes und persönliches 

Wachsen. 

Die OFFENE TÜR ERLANGEN startet im 
Herbst 2022 wieder einen einjährigen 
Ausbildungskurs.

Nähere Informationen: 
Frau Monika Tremel, Tel.: 09131-25046 
kontakt@offene-tuer-erlangen.de
http://www.offene-tuer-erlangen.de

Wir freuen uns auf Sie. 

Veranstaltungen 
des Kinderschutz-
bundes Erlangen
04.05.22, 20 Uhr: 
Sauberkeitsentwicklung, Vortrag 

11.05.22, 20 Uhr: 
Bindung und Feinfühligkeit, Vor-
trag 

24.05.22, 20 Uhr: 
Stark sein – trotz widriger Um-
stände, Vortrag 

Alle Veranstaltungen: 
Kinderschutzbund Erlangen, 
Struempellstraße 10, 91052 Er-
langen, www.kinderschutzbund 
-erlangen.de 

N-ERGIE hebt Preise für das öffentliche Laden leicht an
Neue Services für E-Mobilisten
Zum 1. April passte die N-ERGIE Aktien-
gesellschaft die Preise für das Laden 
von Elektroautos an ihren Ladesäulen 
an.

Was bedeutet das für Sie?
Im regulären Tarif laden nun E-Mobi-
listen an den Ladesäulen der N-ER-
GIE für 42 Cent pro Kilowattstunde. 
Stromkund*innen der N-ERGIE haben 
einen Preisvorteil: Sie laden zu 36 Cent 
pro Kilowattstunde – und zwar an al-
len rund 850 Ladestationen im Lade-

verbund+. Das „Ad-hoc Laden“ ohne 
Registrierung in der App des Lade-
verbund+ kostet 46 Cent pro Kilowatt-
stunde. Weitere Informationen gibt 
es unter: www.n-ergie.de/unterwegs- 
laden

Neue Services: Ladekarte und 
deutschlandweites Laden
Zeitgleich können Sie von neuen Ser-
vices profitieren. So können Nutzer*in-
nen der App des Ladeverbund+ über 
diese ihre Ladekarte bestellen. Damit 
können Ladevorgänge noch komfor-
tabler gestartet werden. Die Bestel-
lung ist über die Ladeverbund+ App in 
Ihrem Nutzerkonto unter dem Reiter 

„Zugriffschlüssel“ für einmalig 10 Euro 
möglich

Darüber hinaus können seit Anfang 
April Stromkund*innen der N-ERGIE 
mit der App des Ladeverbund+ an rund 
50.000 Ladepunkten deutschlandweit 
einheitlich zu Vorteilskonditionen ihr 
Elektrofahrzeug laden. Sie laden zu 47 
Cent pro Kilowattstunde (AC) und für 
60 Cent pro Kilowattstunde (DC).

Tipp: Übertragen Sie die THG-Quo-
te Ihres E-Autos für das Jahr 2022 
an die N-ERGIE. Weitere Infos unter: 
www.n-ergie.de/thg-quote 
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Nachhaltig Handeln
Bubenreuths jüngster Verein hat sich eine Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt
„Haben Sie schon mal über den Bau von 
Palettenmöbel nachgedacht oder ei-
nen urbanen Garten angelegt?“, wenn 
Sie diese beiden Fragen mit Ja beant-
worten können, dann sind Sie den Zie-
len des jüngsten Bubenreuther Vereins 
„Nachhaltig Handeln e.V.“ schon einen 
großen Schritt näher gekommen. Aber 
diese beiden Ziele sind lange nicht al-
les. Der am 25. Januar 2022 gegründe-
te Verein mit dem Vorsitzenden Alfred 
Theil, seinem Stellvertreter Robert 
Söllner und Kassenwart Dieter Fischer 
hat sich eine ganze Menge von Projek-
ten auf die Fahne geschrieben.

„Nachhaltigkeit“, so Vorstand Theil und 
Vereinsgründer, „ist ein Handlungs-
prinzip zur Ressourcennutzung, bei 
dem eine dauerhafte Bedürfnisbe-
friedigung durch die Bewahrung der 
natürlichen Regenerationsfähigkeit 
der beteiligten Systeme – vor allem 
von Lebewesen und von ökologischen 
sowie ökonomischen Systemen – ge-
währleistet werden soll. Die beteilig-
ten Systeme können ein bestimmtes 
Maß an Ressourcennutzung dauerhaft 
aushalten, ohne Schaden zu nehmen. 
Deshalb ist der Zweck des Vereins 
unter anderem die Förderung der 
Volks- und Berufsbildung in der Nach-
haltigkeit. Wir möchten allgemeinver-
ständliche Zugänge zu nachhaltigen 
und digitalen Technologien herstellen 
und den Erwerb von Wissen und ent-
sprechenden Fertigkeiten für alle In-
teressierten fördern. Wir möchten die 
Wissenschaft mit Technik und Spiel so 
verknüpfen, dass Berührungsängste 
abgebaut werden und Motivation für 
innovative grenzüberschreitende He-
rangehensweisen entstehen. Darüber 
hinaus möchten wir auch den Wis-
sensaufbau über den Zusammenhang 
zwischen Erfindungen, Schutzrechten 
und Innovationen in nachhaltigen und 
digitalen Technologien, auch im Zu-
sammenhang mit Erfindungen und Pa-
tenten, fördern.“

„All dies“, so fährt Theil fort, „wollen 
wir mit der Durchführung von Veran-
staltungen, Fortbildungsmaßnahmen, 
mit Präsentationen, die das Verständ-
nis wissenschaftlicher und technischer 
Zusammenhänge und Naturvorgänge 
für die breite Öffentlichkeit verständ-

lich machen, erreichen. Unser Verein 
„Nachhaltig Handeln e.V.“ verfolgt aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke und 
ist überparteilich tätig.“

„Momentan arbeitet der Verein an fol-
genden Projekten: In Zusammenarbeit 
mit der Fachoberschule Erlangen wur-
de auf dem Schulgelände ein „Urbaner 
Garten“ angelegt sowie soll der Bau 
von Palettenmöbel durchgeführt wer-
den. Am Albert Schweizer Gymnasium 
Erlangen erteilen wir Nachhilfe in Ma-
thematik. In Zusammenarbeit mit der 
Umweltbildung der Stadt Erlangen sind 
wir in den Innovationsmethoden TRIZ 
und Bionik in der Nachhaltigkeit tätig. 
Außerdem sind wir derzeit internatio-
nal mit dem Demokratischen Forum 
der Deutschen in Siebenbürgen (Ru-
mänien) und der Evangelische Kirche 
A.B. in Siebenbürgen (Rumänien) tätig.“

Unter dem Motto „Nachhaltiger Start“ 
stellte sich der Verein am 2. April mit 
einem vielfältigen Programm für Jung 
und Alt auf dem EDEKA-Parkplatz vor. 
Neben Informationen zum Verein, den 
geplanten Projekten und möglichen 
Kooperationspartnern gab es ver-
schiedene Mitmachaktionen. Heiko 
Heumann von der Fa. Akkuradt half 
beim Reparieren eines platten Fahr-
radreifens, Alke Hüttner von der Schä-

ferei Hüttner präsentierte bei einer 
Pflanzaktion die Handhabung und Wir-
kung von Schafwolldüngerpellets, bei 
Volker Kopke konnte eine hölzerne Ein-
kaufswagenmünze hergestellt werden. 
Für das leibliche Wohl sorgte der Bu-
benreuther Charlie Buchmann, der aus 
seinem Wagen Eis und Crepes anbot.

Info
Neue Mitglieder und interessierte Bür-
ger sind herzlich willkommen. Weite-
re Auskünfte unter der E-Mailadresse 
nachhaltig_handeln@freenet.de. 

Text und Foto: Heinz Reiß

Das gesamte Team am Infostand v.l. Heiko Heumann (Firma Akkuradt), Alke Hüttner (Schäferei Hüttner), 
Sylke Theil, Vorstand Alfred Theil, Samuel Söllner, Kassenwart Dieter Fischer, Volker Kopke, Peter Müller, 
stellv. Vorstand Robert Söllner.

Immer eine gute Idee:  
Der Bubenreuth-Gutschein
Gutscheine im Wert von 5 und
10 Euro sind im Rathaus erhältlich.

Gutschein
Nummer           /     

im Wert von 10 Euro (in Worten - zehn)Einzulösen bei allen teilnehmenden
Geschäft en und Unternehmen in BubenreuthEine Barauszahlung ist nicht möglich.

Bubenreuth,

Norbert StumpfErster Bürgermeister

Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf

Gutschein
Nummer           /     

im Wert von 10 Euro (in Worten - zehn)

Einzulösen bei allen teilnehmenden

Geschäft en und Unternehmen in Bubenreuth

Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Bubenreuth,

Norbert Stumpf

Erster BürgermeisterNorbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf
Norbert Stumpf



42 | Mai 2022 

BUBENREUTH IN DER PRESSE BUBENREUTHaktuell

BEKANNTMACHUNGEN 

Plötzlich kritische Infrastruktur 
Security-Experten der infoteam Software AG unterstützen Betreiber und Zulieferer von  
kritischen Infrastrukturen (KRITIS) bei der Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind 
nicht zuletzt aufgrund des russischen 
Krieges gegen die Ukraine zunehmend 
bedroht, Opfer von Cyberattacken zu 
werden. Jüngste Beispiele sind An-
griffe auf die größte Pipeline der USA, 
auf die deutsche Tochtergesellschaft 
einer russischen Raffinerie und auf 
die irische Gesundheitsbehörde so-
wie ein Vorfall in einem kroatischen 
Umspannwerk. Betreiber und Zulie-
ferer der KRITIS übernehmen verant-
wortungsvolle Aufgaben für die Ge-
sellschaft, denn der sichere Betrieb 
kritischer Einrichtungen hat eine her-
ausragende Bedeutung für das staat-
liche Gemeinwesen. Ein Ausfall oder 
die Beeinträchtigung kann zu nachhal-
tigen Versorgungsengpässen in allen 
Lebensbereichen, zu Störungen der 
öffentlichen Sicherheit und sogar zur 
Gefährdung von Menschenleben füh-
ren. Daher stellt der Gesetzgeber mit 
dem neuen IT-Sicherheitsgesetz (IT-SIG 
2.0) hohe Anforderungen an den siche-
ren Betrieb der KRITIS und damit auch 

an den Schutz vor Angriffen auf deren 
Information Technology (IT) und Ope-
rational Technology (OT). 

„Die Erfüllung dieser sogenannten Se-
curity-Anforderungen, die insbeson-
dere im laufenden Betrieb teilweise 
schwierig implementierbar sind, stellt 
die Betreiber vor Herausforderungen“, 
weiß Joachim Morbach, Chief Engineer 
und Security Specialist bei der info-
team Software AG. 

„Nicht zuletzt angesichts der dyna-
mischen Entwicklung des aktuellen 
Kriegsgeschehens gilt es für Unter-
nehmen generell, aber vor allem für 
KRITIS, die von Cyberangriffen ausge-
henden Risiken ernst zu nehmen und 
die eigene Cyberresilienz zu stärken. 
Betreiber, die ihre IT und OT vor Cyber-
angriffen schützen müssen, benötigen 
integrierte Lösungen entsprechend 
dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und den 
anerkannten Standards zur Informati-
onssicherheit wie ISO 27000 oder BSI-

IT Grundschutz“, erklärt Joachim Mor-
bach. 

Effektive und nachhaltige 
Absicherung
Für KRITIS-Betreiber ist es überlebens-
wichtig, für ihre Abwehrmaßnahmen 
Sicherheitsanbieter auszuwählen, die 
die Vorgaben des BSI und die ISO-
27000-Standards ganzheitlich erfüllen 
und gleichzeitig den höchsten europä-
ischen Datenschutzstandards entspre-
chen. Der Fokus sollte darauf gerichtet 
sein, eine effektive und nachhaltige 
Absicherung der IT- und OT-Systeme zu 
gewährleisten. Eine starke Abwehr ge-
gen Cyberangriffe basiert nicht allein 
auf Sicherheitstechnologien, sondern 
schließt auch die richtigen Prozesse 
und qualifiziertes Fachpersonal mit ein. 
Auf diese Weise gelingt eine ganzheit-
liche Früherkennung und eine rasche 
Reaktion auf Cyberbedrohungen. 

Text: infoteam Software AG

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken 
sucht die Zukunftshändler 2022.

Sie können Ihren lokalen Lieblingsladen 
bis 12.06.2022 unter 
www.zukunftshaendler.de 
nominieren.

Industrie- und Handelskammer
Nürnberg für Mittelfranken

Aktionswoche  
„Zu Hause daheim“
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt beteiligt sich an bay-
ernweiter Themenwoche zum Wohnen im Alter 
Vom 6. bis zum 15. Mai 2022 findet auf 
Initiative des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Familie, Arbeit und Soziales 
zum vierten Mal die bayernweite Akti-
onswoche „Zu Hause daheim“ statt. 
Während der Aktionswoche werden 
an vielen Orten Bayerns verschiede-
ne Angebote und Konzepte vorgestellt 
und diskutiert, die ein selbstbestimm-
tes Wohnen im Alter unterstützen. Der 
Landkreis Erlangen-Höchstadt betei-
ligt sich mit zwei Vorträgen an der Ak-
tionswoche. 

Der erste Vortrag „Altersgerechte Gar-
tengestaltung“ mit Hinweisen, Emp-
fehlungen und Tipps für alle, die an 
ihrem Garten Freude haben, findet am 
Dienstag, den 10. Mai 2022, von 10 bis 
11:30 Uhr statt. Referentin ist Frau Eli-

sabeth Somper, ehrenamtliche Wohn-
beraterin. 

Zudem wird am Freitag, den 13. Mai 
2022, von 10 bis 11 Uhr der ehrenamt-
liche Wohnberater Christoph Volkmar 
Einblicke in das Thema „Immobilie im 
Alter – Möglichkeiten und Fallstricke 
beim Teilverkauf der eigenen Immobi-
lie“ geben. Die Vorträge finden jeweils 
im Multifunktionsraum des Landrat-
samtes in Erlangen, Nägelsbachstraße 
1, statt.

Um Anmeldung wird gebeten per 
Mail an seniorenbeauftragte@erlan-
gen-hoechstadt.de oder telefonisch 
unter 09131 803-1331. Der Eintritt ist 
kostenlos. Alle im Rahmen der Akti-
onswoche stattfindenden Veranstal-
tungen sind in einem bayernweiten 

Online-Veranstaltungskalender unter 
www.zu-hause-daheim.bayern.de auf-
geführt. 
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SV Bubenreuth beim Gaupokal 2022 in Heilsbronn 
– erster Wettkampf seit 2019
Nach zweieinhalb Jahren Pause lie-
ßen es die Umstände wieder zu, dass 
auch im Geräteturnen der Wettkampf-
betrieb wieder starten darf. Für den 
Großteil der Bubenreuther Turner war 
der Gaupokal am 20.03.2022 in Heils-
bronn folglich die erste Möglichkeit, 
sich mit Gleichaltrigen im sportlichen 
Wettstreit zu messen.

In der Altersklasse der 13- und 14-Jäh-
rigen schickte der SV Bubenreuth trotz 
coronabedingten Ausfällen 2 Turner ins 
Rennen. Nach einem guten Beginn am 
Sprung zeigten sich leider Schwächen 
am Barren und den Ringen, die auch 
weitere gute Wertungen an den ande-
ren Geräten nicht auffangen konnten. 
Luis und Pepe landeten letztendlich 
auf den Plätzen 7 und 8.

Ebenfalls im Mittelfeld landeten Rafa-
el (6.) und Jakob (7.) sowie Felix (5.) 
und Jeremia (7.) in ihren jeweiligen Al-
tersklassen. Sie alle hatten an einigen 
Geräten mit altbekannten Problemen 
zu kämpfen, jedoch besonders am 
gefürchteten Pauschenpferd konnten 

alle Turner erfreulicherweise mit der 
Spitzengruppe mithalten.

Die Überraschung des Tages lieferte 
Josia: Mit einem bockstarken Sechs-
kampf überzeugte er besonders am 
Boden, Pauschenpferd und an den 
Ringen, wo er die besten Übungen des 
Tages zeigte. Mit einem überzeugen-
den Abstand von 2,5 Punkten konnte 

sich Josia schließlich mit dem Titel des 
Gaupokalsiegers 2022 belohnen.

Für die kommenden Wettkämpfe ha-
ben sich Trainer und Turner zum Ziel 
gesetzt, von den hier gezeigten Sicher-
heitsübungen wegzukommen und in 
Zukunft schwierigere Übungen zu prä-
sentieren. 

RF

SV Bubenreuth e.V.
Turnabteilung



44 | Mai 2022 

VEREINE UND ORGANISATIONEN BUBENREUTHaktuell



Mai 2022 | 45

BUBENREUTHaktuell  VEREINE UND ORGANISATIONEN

Ordentliche Mitgliederversammlung am 20.05.2022
Liebe Mitglieder,

der Vorstand lädt Euch bzw. Sie herz-
lich zur diesjährigen ordentlichen Mit-
gliederversammlung am Freitag, den 
20.05.2022 um 18.00 Uhr im Sportheim, 
Frankenstr. 49, ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Gedenken an unsere verstorbenen 

Mitglieder
3. Ehrungen 

4. Bericht des Vorstands, 
Stand Neubau Tennisplätze und 
Sportheim am Steinbuckel

5. Bericht aus den Abteilungen
6. Kassenbericht 
7. Bericht der Kassenprüfer und An-

trag auf Entlastung des Vorstands 
8. Neuwahlen Vorstand
9. Beschluss zum Verkauf/Belas-

tung Grundstück Frankenstraße 49 
(nach § 9, 7 SVB Satzung)

10. Schriftlich eingereichte Anträge 
(müssen bis zum 06.05.2022 beim 

Vorstand eingehen)
11. Verschiedenes

Wir freuen uns auf zahlreiches Erschei-
nen. Für Getränke ist gesorgt, Speisen 
werden nicht angeboten.

Mit freundlichen Grüßen

www.sv-bubenreuth.de

SV Bubenreuth e.V.

Kathrin Görlitz
stellv. Vorsitzende

Peter Fehrer
Kassenwart

Sektion Eger und Egerland
des Deutschen Alpenvereins e. V.

Liebe Mitglieder und Freunde  
unserer Alpenvereins-Sektion
Nachdem der Großteil der Corona-Ein-
schränkungen weggefallen ist, starten 
wir optimistisch in den Frühling.

Ganz besonders freut uns, dass wir 
die ausgefallenen Termine unserer 
Veranstaltungen jetzt nachholen 
können:

Am Sonntag, 15.5.2022, um 17.00 Uhr 
findet im kath. Pfarrsaal Bubenreuth 
das diesjährige EDELWEISS-FEST 
statt, bei dem unsere langjährigen 
Vereinsmitglieder geehrt werden sol-
len. Leider konnte in den beiden letz-
ten Jahren diese Veranstaltung nicht 
stattfinden, so dass dieses Mal die 
Jubilare von 2020, 2021 und 2022 zu 
ihrem Recht kommen. Diese Jubilare 
sind hiermit wie auch alle anderen 
Sektionsmitglieder ganz herzlich zu 
dieser Veranstaltung eingeladen. 

Die musikalische Umrahmung bilden 
Julie d’Alquen und Wolfgang Boden-
schatz. Über eine rege Teilnahme 
aller Mitglieder würden wir uns sehr 

freuen. Die aktuellen Jubilare sind 
auch persönlich eingeladen worden.

Zu diesem Fest bitte unbedingt an/
abmelden an geschaeftsstelle@
dav-bubenreuth.de oder Geschäfts-
stelle DAV Sektion Eger Egerland, Am 
Bauhof 1B, 91088 Bubenreuth.

Sektionsabende: Sind alle 14 Tage 
Mittwoch um 19:30 Uhr im kath. Pfarr-
heim Bubenreuth, der nächste ist am 
11. Mai als Stammtisch für allgemeine 
Gespräche, auch mit dem Vorstand.

Am 25. Mai ist ein Bildervortrag von 
Josef Röhrle über „Die Aisch von der 
Quelle bis zur Mündung“. 

Wanderung der Jugend und Fami-
liengruppe: Am 15. Mai 2022 gehen 
wir wandern. Anmeldungen dazu bit-
te 2 Wochen vorher.

Sektionswanderungen zusammen 
mit der Ortsgruppe AM-Nord: 
Samstag, 14. Mai, Orchideenwande-

rung – Zum Diptam am Fichtenberg.

Samstag, 28. Mai, Zu den Limbacher 
Weihern – Aischgrund.

Auch hier unbedingt Anmeldung min-
destens 1 Woche vorher.

Bis auf Weiteres bleibt die Geschäfts-
stelle in Bubenreuth noch geschlos-
sen. Bei Fragen oder Anmerkungen 
bitten wir euch, diese an die Adresse 
geschaeftsstelle@dav-bubenreuth.
de oder Telefon-Nummer 09131 / 
8297 100 zu richten. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und 
Freunden unserer Sektion einen su-
per Start in den Frühling 

Bleibt alle gesund! 

Wir freuen uns auf die nächsten Un-
ternehmungen mit Euch!

DAV Sektion Eger und Egerland 
– Der Vorstand 
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Ausstellung
im Madamehaus am Betzenweg 2

Der Heimatverein Bubenreuth öffnet seine Ausstel-
lung im Madamehaus jeden ersten Sonntag im Monat 
von 14 bis 15 Uhr.

Gruppen und Schulen können die Ausstellung ge-
gen Voranmeldung bei 

Annemarie Paulus · Hauptstr. 3 · 91088 Bubenreuth
Ruf 09131 - 2 41 36 oder per Mail Vorstand@heimat-
vereinbubenreuth.de 

auch außerhalb dieser Zeit besichtigen.

Mit der Ansiedlung der Schönbacher Geigenbauer begann nach 1949 der Aufstieg Bubenreuths zu einer Metropole 
des Musikinstrumentenbaus. Zur Erfolgsgeschichte gehören Geigen aus Bubenreuth für Yehudi Menuhin, 
Bubenreuther Gitarren und Bässe für Elvis, die Stones und die Beatles. Auf einer Zeitreise durch die Musikstile - von 
der Klassik über den Jazz bis hin zu Rock & Pop - erfahren Sie mehr über die Musikinstrumente der Stars und über 
den Musikinstrumentenbau. Die Ansiedlung der Schönbacher Geigenbauer erzählt die Geschichte einer gelungenen 
Integration, die bis ins Heute auszustrahlen vermag und daher in der Ausstellung ebenfalls gewürdigt wird. 

Bubenreuther Rathaus, 
Birkenallee 51 

Aufgrund der beengten 
Räumlichkeiten ist unser 
Museum derzeit nur auf 

Voranmeldung für 
Einzelbesuche 

(mit max. 2 Personen) (mit max. 2 Personen) 
oder für Familienbesuche 
(max. 1 Familie) geöffnet. 

Anmeldung unter 
info@bubenreutheum.de 

Weitere Informationen unter www.bubenreutheum.de                                                Verein Bubenreutheum e.V., info@bubenreutheum.de

Ab dem 8.5. ist die Ausstellung im Untergeschoss des 
Rathauses wieder jeden Sonntag zwischen 14.00 und 
17.00 Uhr geöffnet. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske.

Anfragen für Führungen bitte an info@bubenreutheum.de

MMäärrcchheenn  iimm  MMöörrssbbeerrggeeiiggaarrtteenn  

 
  

VVeerrlloorreenn  uunndd  wwiieeddeerrggeeffuunnddeenn 
 

Märchen vom Suchen und Finden 
erzählt von Iris Frick und Gabi Thiel 

mit musikalischer Begleitung 

MMiittttwwoocchh,,  ddeenn  2255..  55..  22002222  uumm  1199..0000  UUhhrr 
iimm  RRoonnddeellll  ddeess  MMöörrssbbeerrggeeiiggaarrtteennss,,  BBuubbeennrreeuutthh  

 
 

Bitte melden Sie sich an: Iris Frick, Tel.: 09131 25466 oder iris.frick@gmx.de 
Bei Regen fällt die Veranstaltung aus 

 

 

Internationaler Museumstag
Am 15. Mai 2022 wird der Internationale 
Museumstag gefeiert! Er wird vom In-
ternationalen Museumsrat ICOM aus-
gerufen und findet im Jahr 2022 bereits 
zum 45. Mal statt. Ziel ist es, auf die 
Museen in Deutschland und weltweit 
aufmerksam zu machen.

Der Heimatverein Bubenreuth und 
der Verein Bubenreutheum öffnen an 
diesem Sonntag die Pforten ihrer Mu-
seen und laden Sie sehr herzlich ein, 
die spannende Welt ihrer Ausstellun-
gen zu entdecken.

Die Ausstellung im Mada-
mehäuschen ist ein wah-
res „Schatzkästchen“. Der Heimatver-
ein zeigt Antiquitäten, Exponate und 
Bilder sowie Gegenstände, die bei der 
heutigen Generation schon in Verges-
senheit geraten sind, darunter auch 
viele bäuerliche, ja zum Teil typisch 
fränkische Gegenstände.

Die Ausstellung „Musik und Integrati-
on“ zeigt viele interessante Exponate 
zur Geschichte des Musikinstrumenten-
baus und zur gelungenen Integration 
der Schönbacher Geigenbauer, die 1949 

in Bubenreuth 
angesiedelt wur-
den. Auch Raritäten wie die kleinste 
spielbare Geige der Welt und der legen-
däre Beatles-Bass von Paul McCartney 
sind in der Ausstellung zu bewundern.

Die Ausstellung im Madamehaus am 
Betzenweg 2 und die Ausstellung 
„Musik und Integration“ im Unterge-
schoss des Bubenreuther Rathauses, 
Birkenallee 51, sind von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos! 

VEREINE UND ORGANISATIONEN BUBENREUTHaktuell
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So. 01.05. 3. Sonntag der Osterzeit
09.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Pfarrgottesdienst mit Fahr-

zeugweihe 
11.00 Uhr  Maria Heimsuchung, Eucharistiefeier  
11.00 Uhr  Möhrend. St. Elisabeth, Eucharistiefeier  

Mi. 04.05.  
09.15 Uhr  Baiersd. St. Josef, Eucharistiefeier  

Do. 05.05.  
19.00 Uhr  Bubenr. Josefsk., Ökumen. Gebet zum Monatsan-

fang  

Fr. 06.05. Weihetag der Domkirche 
17.00 Uhr  Baiersd. St. Josef, Maiandacht
19.00 Uhr  Maria Heimsuchung, Eucharistiefeier zum Geden-

ken der Verstorbenen des vergangenen Monats 

Sa. 07.05.  
18.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Vorabendmesse  

So. 08.05. 4. Sonntag der Osterzeit
09.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Pfarrgottesdienst  
11.00 Uhr  Maria Heimsuchung, Eucharistiefeier  
11.00 Uhr  Möhrend. St. Elisabeth, Wortgottesfeier mit Kin-

derkirche 

Mi. 11.05.  
09.15 Uhr  Baiersd. St. Josef, Eucharistiefeier  

Fr. 13.05.  
19.00 Uhr  Baiersd. St. Josef, Maiandacht  
19.00 Uhr  Maria Heimsuchung, Eucharistiefeier  

Sa. 14.05.  
18.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Vorabendmesse  

So. 15.05. 5. Sonntag der Osterzeit
09.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Pfarrgottesdienst Erstkommu-

nion 
11.00 Uhr  Maria Heimsuchung, Eucharistiefeier, f. †† Theo 

Porwol u. Angehörige 
11.00 Uhr Möhrend. St. Elisabeth, Erstkommunion in 

Möhrendorf

Mo. 16.05.  
09.30 Uhr  Möhrend. St. Elisabeth, Dankgottesdienst der 

Möhrendorfer Erstkommunionkinder 

Mi. 18.05.  
09.15 Uhr  Baiersd. St. Josef, Eucharistiefeier  

Fr. 20.05. 
19.00 Uhr  Maria Heimsuchung, Eucharistiefeier mit den 

Erstkommunionkindern 
19.00 Uhr  Baiersd. St. Josef, Maiandacht  

Sa. 21.05.  
18.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Vorabendmesse  

So. 22.05. 6. Sonntag der Osterzeit
09.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Pfarrgottesdienst  
11.00 Uhr  Möhrend. St. Elisabeth, Wortgottesfeier  
11.00 Uhr Maria Heimsuchung, Festgottesdienst zur Erst-

kommunion  

Mo. 23.05.  
09.30 Uhr  Maria Heimsuchung, Dankgottesdienst der Erst-

kommunionkinder 

Mi. 25.05.  
09.15 Uhr  Baiersd. St. Josef, Eucharistiefeier  

Do. 26.05. Christi Himmelfahrt
09.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Pfarrgottesdienst  
11.00 Uhr  Bubenr. Mörsbergei-Garten, Ökumen. Gottesdienst  
11.00 Uhr  Mö-GemeindeZt., Andacht zu Christi Himmelfahrt 

im Pfarrgarten  

Fr. 27.05.  
19.00 Uhr  Baiersd. St. Josef, Maiandacht  
19.00 Uhr  Maria Heimsuchung  Eucharistiefeier  

Sa. 28.05.
14.00 Uhr  Maria Heimsuchung  Tauftag  
18.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Vorabendmesse  

So. 29.05. 7. Sonntag der Osterzeit
09.30 Uhr  Baiersd. St. Josef, Pfarrgottesdienst  
11.00 Uhr  Maria Heimsuchung, Eucharistiefeier  
11.00 Uhr  Möhrend. St. Elisabeth, Eucharistiefeier  

Ihr Pfarrer Msgr. Dr. Mathew Kiliroor

Kath. Pfarramt Maria Heimsuchung:
Birkenallee 60, 91088 Bubenreuth
Tel.:  24 550, Fax: 20 75 61
E-Mail: kath-pfarrei.bubenreuth@erzbistum-bamberg.de
Internet: www.kath-pfarrei-bubenreuth.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Montag: 09.30 – 11.30 Uhr
Dienstag: 09.30 – 11.30 Uhr + 15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag: 09.30 – 11.30 Uhr + 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.30 – 11.30 Uhr

Gruppen der Pfarrei:
Welche Treffen der pfarrlichen Gruppen derzeit gerade 
stattfinden und unter welchen Bedingungen können Sie bei 
den einzelnen Gruppierungen direkt erfragen:
Pfadfinder: www.dpsg-bubenreuth.de
Ministranten: luisa.schmid@kabelmail.de oder 
0174 / 259 17 35
Los Cravallos: los-cravallos@kath-pfarrei-bubenreuth.de
Ökumenischer Chor: Rainer Landmann unter r.e.landmann@ 
kabelmail.de

Katholische Pfarrgemeinde Maria Heimsuchung
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GOTTESDIENSTE IN DER LUKASKIRCHE
Donnerstags, 19.00 – 19.25 Uhr
Gebetstreffen in der Lukaskirche (W. Wisehart) 
Zeit für einen Bibeltext, Fürbitte und Dank

Ausnahme: Am 1. Donnerstag im Monat 
ökum. Abendgebet in der Josefskirche

So. 1. Mai, 10.00 Uhr Miserikordias Domini
Gottesdienst mit dem Kirchenchor (Pfarrerin Stahlmann), 
Kindergottesdienst, anschl. Kirchenkaffee

Do. 5. Mai, 19.00 
Ökumenisches Abendgebet zum Monatsanfang 
in der Josefskirche

Sa. 7. Mai, 17.00 Uhr 
Vorabendgottesdienst zur Konfirmation (Pfarrerin Stahlmann)

So. 8. Mai, 10.00 Uhr Jubilate
Festgottesdienst zur Konfirmation (Vikarin Niekel), Kinder-
gottesdienst

Sa. 14. Mai, 17.00 Uhr 
Vorabendgottesdienst zur Konfirmation (Pfr.in Stahlmann)

So. 15. Mai, 10.00 Uhr Kantate
Festgottesdienst zur Konfirmation (Vikarin Niekel), Kinder-
gottesdienst

So. 22. Mai, 10.00 Uhr Rogate
Gottesdienst (Pfr.in Stahlmann), Kindergottesdienst, anschl. 
Kirchenkaffee

Do. 26. Mai, 11.00 Uhr Christi Himmelfahrt

Ökumenischer Gottesdienst 
im Mörsbergeigarten

Mit dem Posaunenchor und dem Kinder- und Jugendchor.
Bei Regen findet der Gottesdienst 

in der kath. Pfarrkirche statt.

So. 29. Mai, 10.00 Uhr Exaudi
Gottesdienst (Pfarrerin Stahlmann), 
Kindergottesdienst, anschl. Kirchenkaffee

KIRCHENVORSTAND
Jugendausschuss
Dienstag, 17. Mai, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus

Kirchenvorstandssitzung
Dienstag, 24. Mai, 19.30 Uhr im Gemeindehaus 

MUSIK IN DER LUKASGEMEINDE
Posaunenchor:
Probe: Montag 18.30 Uhr
Leitung: Pascal Mühlich

Ökumenischer Chor:
Probe: Mittwoch, 19.30 Uhr im Kath. Pfarrzentrum
Leitung: Christoph Lippert

Kinder- und Jugendchor:
Probe: Freitag (außer Schulferien)
15.00 – 15.45 Uhr Kinderchor
15.45 – 16.30 Uhr Jugendchor
Leitung: Claudia Elsinger (Tel. 9 73 90 76)

Musikalische Früherziehung:
Montag (außer Schulferien)
15.00 – 15.30 Uhr für 1. Kindergartenjahr
15.30 – 16.00 Uhr für 2. Kindergartenjahr
16.00 – 16.30 Uhr speziell für Vorschulkinder
Informationen bei Claudia Elsinger, Tel. 9739076

ANGEBOTE FÜR ERWACHSENE
Frauenkreis: 
Di., 3. Mai, 14.30 Uhr
„77 Jahre nach Kriegsende: Wie war das mit Ende und Neu-
anfang?“ Erzählcafé mit Pfarrerin Christiane Stahlmann

Di., 31. Mai, 14.30 Uhr
„An Pfingsten gibt es keine Geschenke“ – ein Nachmittag 
rund um das kirchliche Fest im Schatten von Weihnachten 
und Ostern. Mit Pfarrerin Christiane Stahlmann

Kontakt: Ulrike Jürissen (Tel. 2 29 16), Maria Timann (Tel. 
2 32 24), Elfriede Tissera (Tel. 2 42 93)

Besuchsdienst: Nächstes Treffen im Juli

Herzliche Einladung
an die Eltern der Konfirmationsjahrgänge 

2020/21 – 2021/22 – 2022/23

Zum Konfi-Eltern-Café

„Nach der Konfirmation ist vor der Konfirmation“ –  
bei einer Tasse Kaffee können sich „alte“ und  

„neue“ Konfi-Eltern austauschen.

Wann: Samstag, 28. Mai, ab 15 Uhr 
Ort: LukasGemeindehaus

Informationen bei Vikarin Elisabeth Niekel, 
Tel. 09131 8118414, elisabeth.niekel@elkb.de

Evangelische LukasGemeinde Bubenreuth

Aktuelle Informationen unter
www.bubenreuth-evangelisch.de
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FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Eltern-Kind-Gruppe 
(Treffen in den Ferien nach Vereinbarung)
Montag, 9.30 – 10.30 Uhr
Kinder zwischen 0 – 3 Jahren
Kontakt: Susanna Haßel (Tel. 0177 4 77 30 90)

Mädchenjungschar „Wild-Cats“ – CVJM
Nicht in den Schulferien
Mittwoch, 17.00 – 18.30 Uhr

Jungenjungschar „Adler“ – CVJM
An den folgenden Terminen
Freitag, 6. Mai, 17.00 – 18.30 Uhr
Freitag, 13. Mai, 17.00 – 18.30 Uhr
Freitag, 20. Mai, 17.00 – 18.30 Uhr
Kontakt: Gemeindebüro 2 82 58

Vorschau:
Herzliche Einladung

an alle zwischen 9 und 13 Jahren zum

Pfingstlagerfeuer
Knackendes Holz, duftendes Stockbrot, klebrige  

Marshmallows, lustige Lagerfeuerlieder und  
spannende Geschichten unter freiem Himmel.

Freitag, den 3. Juni von 19 bis 22 Uhr
am Lukas-Gemeindehaus

Anmeldung bitte bis Freitag, den 27. Mai unter
 jugendarbeitbubenreuth@gmx.de

KONFIRMATIONS-KURS
NEUER KONFI-KURS

Mittwoch, 18. Mai, 20.00 Uhr: Elternabend im Gemeindehaus

Freitag, 27. Mai, 17.00 Uhr: Konfi-Auftakt im Gemeindehaus

KINDERKRIPPE „LUKASKINDER“
LukasKinder
Emmi-Pikler-Weg 1
Tel.: 401 01 40
Leitung: Birgit Benseler

…UND SO ERREICHEN SIE UNS:
Pfarrerin Christiane Stahlmann: 
christiane.stahlmann@elkb.de 

Gemeindebüro im Pfarrhaus: 
Waldstraße 18
Bubenreuth
Tel.: 2 82 58
pfarramt.bubenreuth@elkb.de
www.bubenreuth-evangelisch.de

Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 –  18.00 Uhr
Pfarramtssekretärin: Gudrun Zenker

Vikarin Elisabeth Niekel
elisabeth.niekel@elkb.de
Tel.: 09131 / 811 84 14

Jugendreferentin Susanna Haßel
jugendarbeitbubenreuth@gmx.de
Tel.: 0177 / 4 77 30 90

Die Lukaskirche ist offen: 
Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr

Wir freuen uns auf viele Begegnungen „in Echt“.

Ihre Pfarrerin Christiane Stahlmann, Vikarin Elisabeth Niekel 
und der Kirchenvorstand der Lukasgemeinde.

Haben Sie schon Ihre  
Anzeige geschaltet?

Anzeigenschluss für die  
Juni-Ausgabe: 12. Mai

Ralf Gumbmann 
Gumbmann Verlags GbR

Tel.: 09131 / 82 90
E-Mail: redaktion@hugo-info.de
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Für Kindergeburtstage
Die Zaubershow dauert ca. 30 Minuten.

Interesse?
  

um nähere Einzelheiten zu besprechen und Fragen zu klären. 

Oscar Gumbmann Facebook: Oscar zaubert

Dann rufen Sie mich bitte unter Tel. 81 75 88 oder 0176 47 68 34 10 an,
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Marie-Curie-Str. 40 (Röthelheimpark) · 91052 Erlangen · Tel.: 0 91 31 - 25 640 · www.bestattungen-utzmann.de

+ Unsere Trauerhalle bietet Ihnen alle 

Möglichkeiten für eine individuelle 

Trauerfeier mit Sarg oder Urne

+ 24 Stunden Zugang zu unseren  

zwei Abschiedsräumen durch 

individuelle Chipkarte

+  B E G L E I T E N  +  B E R A T E N  +  V O R S O R G E N

Musik hören ist gut, Musik machen ist besser 
Musiklehrerin erteilt in Bubenreuth

 Klavier-, Keyboard- und Gitarrenunterricht 
von Klassik bis Jazz - von Jung bis Alt.

Telefon: 09 11 / 1 20 88 11

IHR WÄRMELIEFERANT 
www.bergmueller-gmbh.de  ERLANGEN  2 19 17

91096 Möhrendorf • Schulstr. 15 • Tel. 09131 45988 • www.fernseh-heger.de
Metz • Panasonic • Arcam • Astin trew • Onkyo • Harman Kardon • Cambridge Audio • Teac • T.A.C. • Sonos • peachtree audio • C.E.C.

Pure • Sennheiser • Macro System • Humax • Audio Pro • Focal • Monitor Audio • Canton • TechniSat • Kathrein • Sky • Miele • Siemens • u.v.m.

Verkauf und Kundendienst von
• TV • VIDEO • HIFI • ELEKTRO
• SAT/ANTENNENBAU
• EIGENE MEISTERWERKSTATT

91096 Möhrendorf • Schulstr. 15 • Tel. 09131 45988 • www.fernseh-heger.de

Kompetenz 
seit über 
35 Jahren

Junge Familie sucht
Haus zum Kauf v. Privat.
Telefon: 09126 2 76 98 18
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„Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes,
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“

(Teresa von Avila)

Manuelle Therapie · Massage 
Krankengymnastik · Lymphdrainage

Schmerzlaser · Elektrotherapie 
Stoßwelle · Hausbesuche

Am Bauhof 7 · 91088 Bubenreuth · Tel. 09131 21914
www.therapeutikum.net · info@therapeutikum.net

„Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes,
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“

(Teresa von Avila)

Manuelle Therapie · Massage 
Krankengymnastik · Lymphdrainage

Schmerzlaser · Elektrotherapie 
Stoßwelle · Hausbesuche

Am Bauhof 7 · 91088 Bubenreuth · Tel. 09131 21914
www.therapeutikum.net · info@therapeutikum.net

Seit 2020 arbeite ich als 
Physiotherapeutin und Yoga
lehrerin im Therapeutikum 
Bubenreuth.

Bewegung bedeutet für mich 
Leben und ich bin dankbar täglich 
Menschen wieder mehr Zugang 
zu ihrem eigenen Körper und 
Freude an Bewegung vermitteln 
zu können.

Ich liebe Menschen und ihre 
Geschichten und behandle oft 
intuitiv, mal ganz klassisch mit 
Manueller Therapie und Massage, 
mal Cranio Sacrale Therapie und 
Entspannungsübungen.

Irgendwann kommen Sie als 
Patient an der einen oder anderen 
Yogaübung und an der Pilatesrolle 
nicht mehr vorbei.

Das Therapeutikum- 

Team stellt sich vor:

Eva Ferizi

Abmeldung gegen Gebühr. Seriös mit Verwertungs-Nachweis.

Wir holen Ihr Altauto
Lorenz Recycling, Tel.: 09134/907334

Physiotherapie für 
den Beckenboden

Diagnostik & Therapie
Verstehen – Erleben – Mitnehmen
Hauptstraße 64, Erlangen. 

www.christine-ulbricht.de      mob 01751598127

Physiotherapie für 
den Beckenboden

Diagnostik & Therapie
Verstehen – Erleben – Mitnehmen
Bayreuther Straße 7, Erlangen. 

www.christine-ulbricht.de      mob 01751598127
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Wir sind ihr kompetenter Partner von der Planung 
bis zur Montage. Kontaktieren Sie uns für ein 
unverbindliches Beratungsgespräch und lassen Sie 
sich von intelligenten Lösungen für den Stauraum 
überraschen.

Schreinerei protze GmbH, Frankestraße 4, 
91088 Bubenreuth, Tel.: 09131 / 26372, info@protze.de 

STAURAUM VOM SCHREINER.

www.protze.de

BESSER HABEN SIE STAURAUM 
NOCH NIE GENUTZT.
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Bestattungen Bernhardt e.K. 91054 Erlangen, 24.03.2014
Martinsbühler Str. 16a
Telefon 0 91 31/ 2 54 09
Telefax 0 91 31/ 20 40 62
bestattungen-bernhardt@t-online.de

WWeerrbbuunngg  RRaattggeebbeerr  GGeemmeeiinnddee  BBuubbeennrreeuutthh  FFaarrbbiigg

BBeessttaattttuunnggeenn  BBeerrnnhhaarrddtt

BBeessttaattttuunnggeenn  BBeerrnnhhaarrddtt

Martinsbühler Straße 16 a, 91054 Erlangen

       Telefon 0 91 31 / 2 54 09
        

       Telefon 0 91 31 / 2 54 09
        

bestattungen-bernhardt@t-online.de
WWW.bestattungen-bernhardt.de  

 bestattungen-bernhardt@t-online.de
Telefax 0 91 31 / 20 40 62

Familienbetrieb in der vierten Generation
Jahnstraße 15, 91054 Erlangen

Familienbetrieb in der vierten Generation, Inh. Melanie Klein

Erledigung aller Formalitäten, Erd-, Feuer- und Seebestattungen, Natur- und Baumbestattungen, 
Überführungen, Bestattungsvorsorge, Kundenparkplätze am Haus.

In unserem Aufbahrungsraum können Sie in aller Ruhe vom Verstorbenen Abschied nehmen.

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar.

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar.

Entscheidend im Leben ist nicht,
was man besitzt,

sondern was man hinterlässt.

Entscheidend im Leben ist nicht,
was man besitzt,

sondern was man hinterlässt.

Unsere Leistungen:

Industriestraße 5
Tel 09133 47550 www.vw-baumann.de 91083 Baiersdorf

Fax 09133 475525

· Neuwagen
· Gebrauchtwagen
· EU-Fahrzeuge
· Inspektion
· Express Service
· Reifenservice
· Unfallreparaturen
· Leihwagenservice

· Stoßdämpferprüfstand
· Achsvermessung
· Autoglasreparatur
· Waschanlage

Jetzt neu bei uns:
Karosseriearbeiten und 
Lackiererei für alle Fabrikate

Service Service
Nutzfahrzeuge



DAS BUBENREUTHER GEWERBE STELLT SICH VOR BUBENREUTHaktuell

Möchten Sie Ihr Gewerbe ebenfalls vorstellen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf: m.eckert@bubenreuth.de


